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Gl Aktuell

Gt-12/97

,,Renditen" aus lGpitalüberlassung
ftir Schneeballsysüem als Einnahmen zu

versteuem

Die rd. 90.000 Anleger der im Januar 1991

zusammengebrochenen Ambros S. A. müssen

die ihnen gutgeschriebenen ,,Renditen" als

Einnahmen aus Kapitalvermögen versteuern.

Dies gilt unabhängig davon, ob die Anleger

diese,,Renditen" tatsächlich ausgezahlt erhiel-

ten oder nach eigener Wahl zwecks Erhöhung

ihres Einlagekapitals bei der Ambros ,,stehen-

ließen". Das hat der Bundesfinanzhof in einer

Rei he von U rtei len v om 22.7.1997 (i nsbesondere

Az. Vlll R 12/96, Vlll R 13/96 und Vlll R 57195)

entschieden.

Die Anleger hatten der Ambros S.A. gegen eine

hohe Erfolgsbeteiligung (70 bzw. B0 v.H.) auf

einem Sammelkonto Geldbeträge (in Höhe von

insgesamt über 800 Mio, DM) zur Verfügung

gestellt, die die Gesellschaft zu spekulativen Ter-

mingeschäften an den internationalen Börsen

einsetzen sollte. Nach Anfangsgewinnen erwirt-

schaftete Ambros hol,re Verluste, die im Laufe
A^- =^i+ -. .- ,,^ll^+A^,-Ji^^^ A ,,+-^^",,^^ 

^^^ 
tri^

uul l-ull, zl,ll v(JllDtd.ll\llvgl lnulz9lllullv uvo Lrrr-

lagekapitals der Anleger führten. Dennoch spie-

gelte Ambros den Anlegern stets hohe Gewinne

vor. Sämtlichen Begehren von Anlegern auf

Auszahlung der gutgeschriebenen,,Renditen"

und gekündigten Kapitaleinlagen kam die

Ambros S.A. bis Oktober 1990 prompt nach.

Sie bestritt diese Auszahlungen großenteils

mit zweckwidrig verwendetem Einlagekapital

neu hinzugetretener Anleger (sog. Schneeball-

system). Anfang 
.1991 brach das Schneeball-

system zusammen.

Der Bundesfinanzhof beurteilte die zwischen

den Anlegern und der Ambros bestehenden

Rechtsverhältnisse als typisch stille Gesell-

schaften i.S.v. S 20 Abs. 1 Nr. 4 des Einkom-

mensteuergesetzes. Der Erfassung der an die

g utg läu bi gen An leger tatsäch I ich ausgezah lten

,,Gewinnanteile" stehe nicht entgegen, daß die

Ambros in Wahrheit gar keine Gewinne erzielt,

sondern Verluste erlitten habe. Dies gelte selbst

für den Fall, daß die ausgezahlten Scheinrendi-

ten aus den Kapitaleinlagen anderer Anleger

oder gar der Zahlungsempfänger selbst her-

gerührt hätten.

Als Einnahmen aus Kapitalvermögen seien aber

auch diejenigen ,,Renditen" zu erfassen, welche

die Anleger - obwohl sie die sofortige Auszah-

lung durch die leistungswillige und leistungs-

fähige Ambros S. A. hätten erreichen können -
im eigenen lnteresse zwecks Erhöhung ihres

Einlagekapitals,,stehengelassen" hätten (sog.

Schuldumschaffung oder Novation). Am Zufluf)

dieser wiederangelegten ,,Renditen" bei den

Anlegern ändere nichts, daß die betreffenden

Forderungen auf Rückgewähr der Kapitalein-

lagen in einem späteren Veranlagungszeitraum

uneinbringlich geworden seien.

Die Urteile werden demnächst veröffentlicht

werden.
(Pressemitteilung d. BFH v. 30.10.1992 Nr. 15)

Steuerhinterziehung / Lohnsteuer /
lElllabr rmaccr rnnYrr 9r-Yrrrwver r:t

Für die Strafzumessung in Fällen der Lohn-

steuerhinterziehung ist auf den dem Staat

dauerhaft entstandenen Schaden abzustellen,

der sich nach den tatsächlichen Verhältnissen

der Arbeitnehmer richtet (Leitsatz nicht amtlich).

(BGH, Beschl. v. 4.2.1997 - 5 StR 681/96, wistra

1992 187)

Testamentsvollstrecker / Ertrags-
nie0brauc*r / Mitunternehmer?

Die Frage, ob und unter welchen Umständen

ein Testamentsvollstrecker, der zugleich mit

einem Ertragsnießbrauch am vererbten Kom-

manditanteil bedacht ist, neben dem Erben als

Mitunternehmer angesehen werden kann, ist

von grundsätzlicher Bedeutung, im Streitfall
jedoch nicht klärungsfähig.
(BFH, Beschl. v. 26J1.1996 - lV B 23/96, BFH/NV

1997,393)
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Fristenkontrolle

- Berufungsbegründungsfrist

- Büroorganisation

- Anweisungen im Anwaltsbüro
(BGH, Beschl. v. 6.5.1997 - VIZB 12/97)

Leitsätze:

1. Das mutmaßlicfie Ende der Berufung
begr.ändungsfrist muB sdron bei oder
alsbald nacfi Absendung der Berufungs-
echrift im Frietenkalender nstiert werden;
dioeerVermerk i$tzu fiberprtifen und ggf.
zu korr,igier€n, wenn das genaue Ein-
gangsdatum bei Gedcht bekannt wid.

2. DeB eine solcheAnweisung bestanden
habe' kann im lMedereineeEungwerfah-
ren Fur bedidcsicürtigt werden, wenn dsr
äbdgo Vortrag erkennon läßt da8 die
Anweisung im.Anwaltsbüro grundsätzlich
praktiziert uuird.

Aus den Gründen:

L Der Kläger hat gegen das ihm am 18.10.1996

zugestellte Urteil des Landgerichts mit am
'14.'1'1.1996 beim Berufungsgericht eingegange-
nem Schriftsatz Berufung eingelegt. Seine Be-
rufungsbegründung ist dort erst am 18.12.1996

eingegangen. Mit Schriftsatz vom 23.12.1996,

beim Berufungsgericht eingegangen am
2.1.1997, hat der Kläger Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist

zur Berufungsbegründung beantragt und unter

Glaubhaftmachung vorgetragen, im Büro sei-
nes Prozeßbevollmächtigten bestehe die An-
weisung, die Absendung eines fristwahrenden

Schriftsatzes in der Akte mit Handzeichen und
Datum zu notieren, Am folgenden, spätestens

übernächsten Tag sei beim Adressaten anzuru-
fen und der fristgerechte Eingang zu bestätigen,

Auch hierüber sei ein solcher Aktenvermerk
aufzunehmen. Werde durch Einreichung des
Schriftsatzes eine weitere Frist ausgelöst, wie
dies bei der Berufungseinlegung der Fall sei, sei

der Sachbearbeiter angewiesen, diese weitere
Frist nebst Vorfrist im Fristenkalender zu notie-
ren und den Fristablauf nebst Handzeichen in

der Handakte zu vermerken.

lm vorliegenden Fall sei nach Eingang des
Urteils die Berufungsfrist auf den 18.11.1996

notiert worden. Nach Fertigung der Berufungs-

schrift habe die sorgfältig ausgewählte und

übenruachte Angestellte L. den Schriftsatz zur

Post gegeben und unter dem 12.11.1996 die Ver-

sendung vermerkt. Allerdings sei versehentlich

der Kontrollanruf bei der Geschäftsstelle des

Berufungsgerichts, mit dem das Datum des Ein-
gangs habe ermittelt werden sollen, unterblie-

ben. lnfolgedessen sei auch keine Berechnung

und Eintragung der Berufungsbegründungsfrist

erfolgt. Dieses Versäumnis sei bis zum
18.12.1996 unbemerld geblieben.

Das Berufungsgericht hat mit Beschluß vorn

16.1.1997 die beantragte Wiedereinselzung in

den vorigen Stand versagt und zugleich die
Berufung des Klägers als unzulässig verurorfen.

Gegen diesen am 11.2.1997 zugestellten

Beschluß richtet sich die am 25.21997 einge-
gangene sofortige Beschwerde.

ll. Das zulässige Rechtsmittel hat in der Sache
keinen Erfolg. Zu Recht hat das Berufungs-
gericht dem Kläger die beantragte Wiederein-

setzung versagt, weil die Versäumung der Frist

zur Berufungsbegründung auf einem Verschul-

den i h res zweiti nstanzl ichen Prozeßbevol I mäch-

tigten beruht und dies dem Kläger nach

S 85 Abs. 2 ZPO zuzurechnen ist.

1. Zutreffend hat das Berufungsgericht aus-
geführt, daß die Fristenkontrolle im Büro

des klägerischen Prozeßbevollmächtigten nicht
ausreichend organisiert war. Weil die Begrün-
dungsfrist vom Eingang der Berufungsschrift
beim Berufungsgericht abhängt, ist ihre

korrekte Ermittlung zwar erst anhand des

Eingangsdatums möglich. Nach der ständigen

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist es

aber erforderlich, das mutmaßliche Ende der
Frist schon bei oder alsbald nach Absendung
der Berufungsschrift im Fristenkalender zu

notieren und diesen Vermerk später zu über-
prüfen und ggf. zu korrigieren, sobald das
genaue Eingangsdatum der Berufungsschrift
durch die gerichtliche Eingangsbestätigung
bekannt wird (Senatsbeschl. v. 10.3.1992 -
Vl ZB 3/92, Vers? 1992, 1154, 1155; BGH,

Beschl. v. 21.10.1987 - lvb ZB 158/87, NJW 1988,

568; v. 20.5.1992 - Xll ZB 43/92, VersR 1993,
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378;v.9.12.1993 - lX ZB 70/93, NJW 1994, 458;

v. 13.6.1996 - VIIZB 7/96, NJW 1996, 2514).

a) Mit Recht nimmt das Berufungsgericht an,

daß diese Vorkehrungen im Büro der klägeri-

schen Prozeßbevollmächtigten nicht beachtet

worden sind. Zwar könnte der Vortrag des Klä-

gers im Wiedereinsetzungsantrag zunächst

dahin verstanden werden, daß im Büro seiner

Prozeßbevollmächtigten eine entsprechende

Anweisung bestanden habe. Es heißt dort, wenn

durch Einreichung des Schriftsatzes eine wei-

tere Frist ausgelöst werde wie etwa bei der Beru-

fungseinlegung, sei der Sachbearbeiter ange-
wiesen, diese weitere Frist nebst entsprechen-

der Vorfrist im Fristenkalender zu notieren und

den Fristablauf in der Handakte zu vermerken.

Der weitere Vortrag läßt jedoch erkennen, daß
jedenfalls die tatsächliche Handhabung im
betreffenden Anwaltsbüro einer solchen Anwei-

sung nicht entspricht.

lnsbesondere ist nicht vorgetragen worden, daß

im vorliegenden Fall eine Anweisung auf Ein-

tragung der vorläufigen Begründungsfrist in den

Fristenkalender versehentlich nicht befolgt wor-

den wäre. Soweit es nämlich im Wiedereinset-

zungsantrag weiter heißt, Frau L. habe die Beru-

fungsschrift nach Unterzeichnung durch den

Prozeßbevoiimächtigien per Posi versancit unci

dies vermerkt, wird die Art dieses Vermerks in

der eidesstattlichen Erklärung von Frau L. dahin

erläutert, daß sie einen Aktenvermerk über die

Aufgabe zur Post gefertigt hat. Von einer verse-

hentlich unterlassenen Eintragung der vorläufi-
gen Begründungsfrist im Fristenkalender ist

weder im Wiedereinse2ungsgesuch noch in der

eidesstattlichen Erklärung von Frau L. die Rede.

Vielmehr wird das Versehen von Frau L. in
Überei nsti m m u n g m it deren eidesstattl icher Er-

klärung lediglich darin erblicl<t, daß sie den

Kontrollanruf vergessen habe und deshalb die

Berechnung und Eintragung der Begrün-

dungsfrist unterblieben sei.

Bei dieser Sachlage kann dem Klägervortrag

nicht mit der für die Gewährung von Wieder-

einse2ung in den vorigen Stand erforderlichen

Eindeutigkeit (vgl. hierzu Senatsbeschl. v.

10.12.1996 - VIZB 16/96, NJW 1997 1079) enI-

nommen werden, daß die Notierung der
vorläufigen Berufungsbegründungsfrist hinrei-

chend organisiert war und die gebotene Ein-

tragung im Fristenkalender von Frau L. nur auf-
grund eines Versehens unterlassen worden ist.

b) Auch mit der Beschwerde wird nicht geltend

gemacht, daß die vom Berufungsgericht ver-

mißte Anweisung beslanden habe. Vielmehr

wird die vom Berufungsgericht unter Hinweis

auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofs für notwendig erachtete Notierung der vor-

läufigen Berufungsbegründungsfrist im Fristen-

kalender ausdrücklich als nicht erforderlich

bezeichnet, weil die im Büro der klägerischen

Prozeßbevol I mächtigten erteilten Anweisu ngen

in gleichem Maß die Fristwahrung sicherstellten.

Auch aus dem übrigen Beschwerdevorbringen

wird deutlich, daß jedenfalls nach der im Büro

des klägerischen Prozeßbevollmächtigten üb-

lichen Handhabung die Berufungsbegrün-
dungsfrist erst dann eingetragen wird, wenn sie

durch den sogenannten Kontrollanruf beim
Berufungsgericht als endgültige Frist ermittelt ist,

während zuvor lediglich ein Aktenvermerk über

die Aufgabe der Berufungsschrift zur Post gefer-

tigt wird.

lndessen liegt auf der Hand, daß die Eintragung

solcher Vermerke in die Handakte anstatt in
einen täglich zu kontrollierenden Fristenkalen-

der leicht zur Folge haben kann, daß die Fest-

steiiung uncj äoiierutrg der errdgüiligerr tse-

rufungsbegründungsfrist der Fristenkontrolle

entgleitet, wenn niemand die Akte zur Hand

nimmt und das Gedächtnis der mit der Frist-

wahrung bzw dem Kontrollanruf beaufiragten

Büroangestellten versagt. Gerade derartigen

Versehen soll aber durch die oben dargelegte

Pflicht vorgebeugt werden, die vorläufige Be-

rufungsbegründungsfrist schon in zeitlichem

Zusammenhang mit der Einreichung der Beru-

fungsschrift zu notieren (BGH, Beschl. v.

13.6J996, a.a.O.).

2. Soweit mit der Beschwerde vorgetragen

wird, eine weitere Sicherung der Notierung der
Berufungsbegründungsfrist werde nach den

Anweisungen des Prozeßbevollmächtigten des

Klägers dadurch erreicht, daß die Frist zur Ein-

legung der Berufung erst dann zu streichen sei,

wenn der Kontrollanruf beim Berufungsgericht

den Eingang der Berufungsschrift bestätigt

habe, kann dahinstehen, ob es sich hierbei im
Hinblick auf die Zwei-Wochen-Frist des S 234
ZPO noch um eine zulässige Ergänzung des
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bisherigen Vortrags handelt (vgl. hierzu
Senafsbeschl. v. 21.3.1995 - Vl ZB 5/95, Vers?
1995, 933, 934). Auch wenn dieser Vortrag

berücksichtigt wü rde, kön nte eine solche Anwei-
sung lediglich eine gewisse Gedächtnisstütze
zur Folge haben, die allerdings der erforder-
lichen Präzision entbehrt und vorliegend auch
versagt hat. Jedenfalls vermag sie nicht die
erforderliche Anweisung zu ersetzen, die
sich aus dem Datum der Absendung der
Berufungsschrift ergebende vorläufige Be-
rufungsbegründungsfrist im Fristenkalender
zu notieren.

Da nach den zutreffenden Enruägungen des
Berufu n gsgerichts n icht auszusch ließen ist, daß
die Fristversäumung bei Beachtung dieser
Sorgfaltspflicht vermieden worden wäre, ist die
Gewährung von Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand zu Recht versagt worden.

- Mitverschulden

- Dritthaftung

- Entgangenes Erbe
(BGH, Urt. v. 13.5.1997 - lX ZR 123/96)

Leitsatz:

Der vom Erblasser ia Aussicfit genom-
mene Testamentserbe, der deerregon
nicfit Eläe gelirorden ist weil der vom
Erblasser ang€€procüene Nolar amt. -
pflichhdüig das Testament nidrt beur-
kundot hat ist mit seinem So*radener-
satzansprucü. gegen den Notar ausge-
scüloesen, ureRn der Er,blasser e$ scftuld-
haft snterlassen hat den Notar zu er-
ianem (Abwetdtung von EGH, llrt. u
1710.1956 - IL Zn $/54 MIrfl 1956, 26A).

Zum Sachverhalt:

Die Klägerin, eine kirchliche Stiftung, nimmt
den verklagten Notar auf Schadenersalz in

Anspruch, weil er es pflichtwidrig und schuld-
haft versäumt habe, ein Testament des am
9.1 0.1 992 oh ne letztwi I I i ge Verf ü g u n g verstorbe-

nen A.M. (im folgenden: Erblasser) zu beur-
kunden, der sie zur Alleinerbin habe bestimmen
wollen.

Am 8.3.1991 bat der damals B3jährige und an

dem Parkinsonschen Syndrom leidende Erblas-
ser über das ffarrbüro den Beklagten zu sich
in die Wohnung, um ein Testament zu errichten.
Dieser Bitte kam der Beklagte noch am selben
Tage nach. ln der Wohnung des Erblassers traf

er außerdem die Ordensschwester G. an, die
in der Kirchengemeinde, der der Erblasser

angehörte, die Krankenpflege versah und ins-

besondere den Erblasser betreute. lnfolge sei-
ner Erkrankung konnte sich der Erblasser nur
schwer verständlich machen. Unter Mithilfe von

Schwester G. teilte er dem Beklagten seinen
letzten Willen mit. Danach sollte die Klägerin als
Alleinerbin eingesetzt und dem Mutterhaus der
Schwester G. ein Vermächtnis zugewandt wer-
den. Der Beklagte skizzierte den Gesprächsin-
halt und nahm vom Erblasser eine Unterschrift-
sprobe. Am Ende seines Besuchs teilte er mit,

daß das Testament noch geschrieben werden

müsse; danach werde er zu seiner Beurkun-

dung nochmals vorbeikommen. Entgegen die-
ser Ankündigung erschien der Beklagte nicht
wieder. Eine Erinnerung an die noch ausste-
hende Beurkundung ist weder durch den
Erblasser noch durch einen Dritten erfolgt.

Die in Höhe von 89.741,19 DM erhobene und
später aul 138.572 DM erhöhte Klage ist in den
Vorinstanzen abgewiesen worden, weil der
Erblasser es fahrlässig unterlassen habe, den
Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels

abzuwenden (S 19 Abs. 1 Satz 3 BNotO i.V.m.

S 839 Abs. 3 BGB). Dagegen wendet sich die
Klägerin mit ihrer Revision. - Die Revision hat

keinen Erfolg.

Aus den Gründen:

l. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, der
Erblasser habe gewußt, daß das Testament
noch nicht rechtswirksam errichtet gewesen sei.

Spätestens nach Ablauf von einigen Monaten
habe sich ihm der Verdacht aufdrängen müs-
sen, der Beklagte könnte die Angelegenheit ver-
gessen haben. Selbst wenn er wegen seines
schlechten Gesundheitszustandes nicht in der
Lage gewesen sei, selbst Verbindung zum
Beklagten aufzunehmen, wäre es ihm möglich

Anwaltshaftung
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gewesen, ihn über Schwesler G. zu erinnern.

Diese hätte sich einer entsprechenden Bitte

nicht verschlossen. Wäre er erinnert worden,

hätte der Beklagte das Testament formgerecht

beurkundet, Das schuldhafte Unterlassen der

Schadenabwendung durch den Erblasser sei

der Klägerin zuzurechnen.

ll. Diese Ausführungen halten einer rechtlichen

Überprüfung stand.

1, Der Senat schließt sich der Ansicht des Beru-

fungsgerichts an, daß ein vom Erblasser in
Aussicht genommener Testamentserbe - der
nur deshalb nicht Erbe geworden ist, weit

der vom Erblasser angesprochene Notar
amtspflichtwidrig das Testament nicht oder
nicht ordnungsgemäß beurkundet hat - mit
seinem Schadenersatzanspruch gemäß S 19

Abs. 1 Satz 3 BNotO i.V.m. $ 839 Abs.3 BGB

ausgeschlossen ist, wenn der Erblasser die
Einlegung eines Rechtsmittels schuldhaft
unterlassen hat.

a) ln diesem Falle nützt es dem als Erbe (oder

Vermächtnisnehmer) in Aussicht genommenen

Dritten nichts, falls gegen ihn persönlich kein

entsprechender Schuldvorwurf erhoben werden

kann. Der Dritte ist zwar selbst ,,Verletzler" i.S.v.
, ö 

^^^ ^t__ ^s lY Aos. I Daz J r'l\ot\J Lv.lll. s oJY AUö.. *)

BGB. Es ist anerkannt, daß den Notar, der ein

Testament zugunsten des Dritten beurkun-
den soll, diesem gegenüber Amtspflichten
treffen, bei deren Verletzung er dem Dritten
auf Schadenersatz haften kann (vgl. BGHZ 27,

274,275;31, 5, 10; 58,343,353;vgl. auch BGH,

Urt. v. 26.3.1982 - V ZR 12/81, WM 1982, 615;v.

14.12.1995 - tX ZR 242/95, WM 1996, 548, 550).

Daneben - und sogar in erster Linie - beste-

hen aber auch Amtspflichten gegenüber dem

Erblasser, der den Notar mit der Beurkundung

des Testaments beauftragt hat. Durch den Auf-

trag ist eine vertragsähnliche öffentlich-rechtli-

che Sonderbeziehung zwischen dem Erblasser

und dem Notar entstanden (vgL BGH, Urt. v.

2.6.1981 - Vt ZR 148/79, WM 1981,942,943;v.

23.11.1995 - tX ZR 213/94, Gl 1996, 29 : NJW

1996,464, 465, z.V.b. in BGHZ 131,200 ff).Unler-
läßt dieser schuldhaft die ihm aufgetragene

Beurkundung, ist jedenfalls auch der Erblasser

,,Verletzter" i.S.v. $ 19 Abs. 1 Satz 3 BNotO i.V.m.

S 839 Abs.3 BGB.

b) Allerdings hat der Bundesgerichtshof (Urt. v.

1710.1955 - lll ZR 33/54, NJW 1956, 260) aus-
gesprochen, derjenige, der in einem nichtigen

Testament als Erbe eingesetzt sei und gemäß

S 839 BGB Ersatz des ihm aus der Nichtigkeit

des Testaments entstehenden Vermögensscha-

dens verlange, brauche sich ein - nicht vor-

sätzliches - Selbstverschulden auf seiten des

Erblassers nicht entgegenhalten zu lassen.

Diese Ansicht müßte, falls sie zutreffend wäre,

auch für den vorliegenden Sachverhalt gelten.

Denn S 19 Abs. 1 Satz 3 BNotO i.V.m. $ 839

BGB regelt nur einen besonderen Fall des mit-

wirkenden Verschuldens (Haug, in: Seybold/

Schippet, BNotO 6. Aufl., $ /9 Rdn. 103; ders.,

Die Amtshaftung des tVolars 1989, Rdn. 233,

234;vgl. auch BGHZ 56, 57, 63; MünchKomm-

BGB/Papier 2. Aufl., S 839 Rdn. 284; Palandt/

Thomas, BGB 56. Aufl., $ 839 Rdn.73).

c) Dem Urteil vom 1710.1955 folgt der Senat
jedoch nicht. Er kann von ihm abweichen, ohne

den großen Senat für Zivilsachen anrufen zu

müssen, weil er inzwischen anstelle des lll. Zivil-

senats, der seinerzeit entschieden hatte, für die

Notarhaftung zuständig ist.

aa) ln der früheren Entscheidung hat der Bun-

desgerichtshof die Anrechnung eines Mitver-

schuldens des Erblassers nur unter dem

Gesichtspunkt einer Analogie zu S 846 BGB

geprüft. Er hat diese abgelehnt, weil der Scha-

den des in Aussicht genommenen Testaments-

erben keine schadenstiftende Einwirkung auf

den Erblasser voraussetze. Außerdem könnte

dem Erblasser als Mitverschulden allenfalls vor-

geworfen werden, bei der Testamentserrichtung

nicht auf die Belange des in dem Testament zu

Bedenkenden geachtet zu haben. Dabei wird

nicht hinreichend berücksichtigt, daß sich die

Amtspflichtverletzung - wie ausgeführt - auch

und sogar in erster Linie gegen den Erblasser

richtet und daß dieser auch gegen die eigenen

lnteressen handelt, wenn er den säumigen

Notar nicht dazu anhält, den erbrechtlichen Dis-

positionen des Erblassers Wirksamkeil zu ver-

leihen. Daran ändert nichts, daß der Schaden

nicht dem Erblasser, sondern dem verhinderten

Erben enruächst.

bb) DieAnrechnung des Mitverschuldens des
an der Beurkundung unmittelbar beteiligten
Erblassers zu Lasten des in Aussicht ge-

Erbenhaftung

- Vorbehaltserklärung

Erfüllungsgehilfe

- zwei Rechtsanwälte

Familienverträge

- Anforderung des Vertrages?

- Fremdvergleich

- Grundstücksverkauf, Rückanmietung

- Prüfungspilichten

Finanzamt

- Versäumnisse des FA

Fortbildungsveranstaltung
- Werbungskosten

Frachtvertrag

- Verjährungseintritt

Freiberufler

- Unternehmensberater

Fristenkontrolle

- Ausgangskontrolle
: Portobuch
: Telelax

- Fristenkontrollbuch
: EDV-gestütZes
: Erledigungs-Kontrolle
: Portobuch/Postausgan gsbuch
: Mitteilung des Gerichts

- Fristenüberwachung durch RA
: bei AKenvorlage
: 1. Fristverlängerung, Berufungsbegründung

- Fristversäumnis, unverschuldetes
: Aktenvorlage, RA
: Faxübermiitlung
: Krankheit der Ehefrau
: Krankheit des StB
: Rechlsirrtum, Revisionsf rist
: Unterschriftskontrolle

- Organisationsanweisung
: Beruf ungsbegründungsfrist
: EDV-Störfall
: Mitteilung des Gerichts

Gaststätten- Pachtvertra g

Gl Aktuell

- Einnahmen aus Schneeballsystem

- Häusliches Arbeitszimmer
: im Haus des Ehegatten

- Bilanzbuchhalter gg. StBerG

- Kinderlastenausg leich 1987 /BB/91

- Körperbehinderte
: Fahrstuhleinbau
: Kfz.-Kosten

- Schneeballsystem, Einnahmen

- Standardsoftware, Umsatzsteuer

- Vermögensteuer

- Vorfälligkeitsentschädigun g

- Wucher, Arbeitsverhältnis

- Zinsbesteuerung verfassungsgemäß

GmbH

- Geschäftsführer
: Steuerhafiung
: Untreue, Sequestration

Hafiungsbeschränkung

- Haftungshöchstsumme 500.000 DM
: Nr. 9 AGB/WP 1983

Hausverwaltung

- Honorar

- Nachbesserungsrecht

Honoraranspruch des RA

- Abtretung des -

Honoraranspruch des StB

- Abschlagszahlung
: Verjährungsunterbrechung

- Anerkenntnis des Mandanten

- Besprechungsgebühr, $31 StBGebV
: mit Finanzamt

- Buchführung
: Einrichten der -, SS32, 13 StBGebV
: Kontieren, S32 Abs. 2 StBGebV

- Einforderbarkeit, $9 StBGebV
:,,Allgemeine Beratung"
: Erläuterungen
: Mahnschreiben
: Nachprozeß
: Prozeßvortrag
: Rahmengebühr
: Unterschrift
: Zeitgebühr

- Entstehung des -
- Fälligkeit, S7 StBGebV

: Erledigung
: Mandatskündigung
: ohne Rechnung?

- Gebührenrahmen, $11 StBGebV
: Bestimmungsrecht, Festlegung

- Hausvenvaltung

- Hinweis auf Formvorschriften

- Honorarvereinbarung, unwirksame
: Auslegung
: Unwirksamkeit

- Kassenbuch

- Mittelgebühr
: Kontierung

- nach Kündigung

- Pauschalgebühr, S 14 SlBGebV
:Kenntnis der Nichtigkeit
: nichtige -, Vergütungsanspruch

: sonstige Tätigkeiten
: unwirksame Vereinbarung

- Praxistreuhänder

- Unentgeltlich?

- Verjährung des -
: Abschlagszahlung, Verjähru ngsu nterbrechung
: Beweislast für -
: Verzicht auf -

- Verjährungsbeginn
: Buchlührungshonorar
: mit Fälligkeit

- Verjährungsunterbrechung
: Abschlagzahlung

- Zeitgebühr
:$21 Abs. 1 StBGebV?
: Einrichien der Buchführung
: Kassenbuch
: Rechnungsinhalt

lmmobilienerwerb

- Fehlberatung

- Schaden

lnformation än Vorberater

- Klagelrist

Internet

- Werbeverbot

lnvestitionszulage

- Unterschrift

- Wiedereinsetzung

Kausalität

- zwischen Amtspflichtverletzung
und Schaden
: vorzeitige Fälligkeitsbestätigung

- zwischen fflichtwidrigkeit und Schaden
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Das Gerling lnstitut Pro Betriebliche Altersver-

sorgung und Vorsorge-Management GmbH -
GIBA - legt eine von Uwe Langohr-Plato her-
.ausgegebene Entscheidungsdokumentation
zu r Gese I lsch after- Geschäftsf ü h re r-Ve rso rg u n g

vor. Sie ist aufgeteilt in arbeitsrechtliche, steuer-
rechtliche und sozialrechtliche Entscheidungen.

Zunächst werden die Rahmenbedingungen der
Versorgung Geschäftsführer und der Gesell-
schafter von Kapitalgesellschaften dargelegt.
Das Werk wird abgerundet durch eine Check-
Liste zur Angemessenheit der Bezüge von
Gesellschafter und Geschäftsführern. Die Doku-
mentation hift ihnen bei der Gestaltung der Ver-

sorgung des Gesellschafter-Geschäftsführers
einer GmbH im Alter, bei der lnvalidität und für
seine Hinterbliebenen.
(Langohr-Plato, Entscheidungsdokumentation

zu r Gesel lschaft er- Geschäftsf ü h re r-Ve rso rg u n g,

Gerling lnstitut GIBA, Gereonshol 50670 Koln,

Fax (02 21) 1 44 -34 ll,Schutzgebühr DM 34,50)

Bekanntgabe des Steuerbescheides

- an Mandanten statt an Bevollmächtigten

Belehrungspflicht des RA

- Frachtvertrag

- lvlandatsende

Belehrungspflicht des SIB/WP
- Familienverlrag

: Durchführung des -
- Fremdvergleich

- gegenüber GmbH-Geschäftsführer
: wg. Gelahren der vGA

Beiichtigung, S 173 AO

- Grobes Verschulden
: des Sleuerberaters
: des Steuerpflichtigen

- Zurechnung des Beraterverschuldens

Berufshaft pfl ichtversicherung

- Wirtschaftsprüfung
: rücl<wirkende Deckungszusage

Beruf ungsbegründungsfrist
- Fristenkontrolle

- Verlängerungsantrag
: Erkrankung der Partei
: 1, Verlängerungsantrag

Beweislast

- Fälligkeitsbestätigung

- Fehlberatung
: lmmobilienerwerb
: Substantiierung

- Kausalität, Notarfehler/Schaden

- Kündigungsgrund

nommgnen - und an der Beurkundung nur
mittelbar oder gar nicht beteiligten - Testa-
mentserben (oder Vermächtnisnehmers) ist
geboten, weil es - ähnlich wie beivergleich-
baren privatrechtlichen Verhältnissen - Treu
und Glauben widerspräche, wenn dem
lediglich in den Schutzbereich der Notar-
pflichten miteinbezogenen Testamentserben
(Vermächtnisneh mer) weitergehende Rechte
zustünden als den unmittelbaren Urkunds-
beteiligten.

Die Einbeziehung derer, die - ohne unmittelbar
beteiligt zu sein - aufgrund des zu beurkun-
denden Rechtsgeschäfts Rechte enryerben sol-
len, in den Schutzbereich der Notarpflichten (s.

o. unter a) wird mit der ,,Leislungsnähe" dieser
nur mittelbar Beteiligten oder gänzlich Außen-
stehenden begründet. Dritte i.S.d. $ 19 BNotO
sind alle Personen, deren lnteresse nach der
besonderen Natur des Amtsgeschäfts durch
dieses berührtwerden und in deren Rechtskreis
dadurch eingegriffen werden kann, auch wenn
sie durch die Amtsausübung nur mittelbar und
unbeabsichtigt betroffen werden (vgl BGHZ 20,

53, 56;31, 5, 10; 58,343,353).

lnsofern ähnelt der vorliegende Sachverhalt
einem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten
Dritter (S 328 BGB analog). Fällt der in Aus-
sicht genommene Erbe durch Verschulden
eines von dem Erblasser eingeschalteten
Rechtsanwalts aus, kann er diesen aus
Schlechterfüllung eines Anwaltsvertrages
mit Schutzwirkung zugunsten Dritter in
Anspruch nehmen (BGH, IJrt. v. 6.7.1965 - Vt

ZR 47/64, NJW 1965, 1955, 1956;v. 11.1.1977 -
Vl ZR 261/75, a.a.O.;v. 13.7.1994 - lV ZR 294/93,
Gl 1995, 58 : NJW 1995, 51, 52;v. 13.6.1995 -
IXZR 121/94, NJW 1995,2551,2552). Dabeimuß
der geschädigte Dritte sich das Mitverschut-
den des Vertragspartners seines Schädigers
anrechnen lassen, selbst wenn jener nicht
sein Erfüllungsgehilfe oder gesetzlicher Ver-
treter asl (BGHZ 24,'325, 327 f; 33, 242 250;
BGH, Utt. v. 23.6.1965 - Vlll ZR 201/63, NJW
1965, 1757 1759;v. 10.11.1994 - lllZR 50/94, Gl
1996, 41 : NJW 1995, 392, 393; vgl. auch Lange,

Schadenersatz 2. Aufl., $ 10 Xl 5e tS. 599 tl).

Diese Begrenzung des Drittschutzes folgt unter
anderem aus Treu und Glauben (S 242 BGB):
Da der Geschädigte seine Rechte gegen den

Schädiger nur aus den Vertragsbeziehungen
der unmittelbaren Vertragsbeteiligten herlei-
tet, dürfen ihm nicht mehr Rechte zustehen
als dem Vertragspartner des Schädigers. Die

Einbeziehung des Dritten in den geschützten

Vertragsbereich bringt es mit sich, daß jener mit

der Erweiterung des Rechtsschutzes auch die

damit verbundenen Rechtsnachteile in Kauf
nehmen muß.

Der vorliegende Sachverhalt weist obendrein
gewisse Parallelen zu den Fällen der Scha-
denliquidation im Drittinteresse auf. Der Scha-

den konnte nämlich von vornherein nicht bei

dem Erblasser, sondern nur bei einem Dritten,

dem in Aussicht genommenen Testaments-

erben (oder Vermächtn isneh mer), ei ntreten (vgl.

BGH, Utt. v. 11.1.1977 - VIZR 261/75, NJW 1972

2073, 2074; Hohloch, FamRZ 1977, 530, 533;
Lorenz, JZ 1995,317,321 l). Auch beider Dritt-
schadensliquidation wird ein Mitverschulden,
das den in seinen Rechten Verletzten trifft,
auf den Schaden des Dritten angerechnet
(BGH, Urt. v. 29.1.1969 - I ZR 18/62 NJW 1969,

789, 790; Lange, Schadenersatz, $ I lll I [5.
4781;vgl. auch BGH, Urt. v. 25.11.1971 - Vll ZR

37/70, NJW 1972,289).

cc) Die Anrechnung des Mitverschuldens des
Testators als des unmiftelbaren Urkundsbe-
teiligten zu l-asten des lediglich mitge-
schützten Dritten entspricht ferner dem Sinn
und Zweck des S 19 Abs. 1 Satz 3 BNotO
i.V.m. S 839 Abs. 3 BGB. Der Betroffene soll,

ehe er Schadenersatz wegen Amtspflichtverlet-

zung geltend macht, sich zunächst gegen das
beanstandete Venrualtungshandeln selbst wen-
den und versuchen, auf diesem Wege Abhilfe
zu erreichen (BGHZ 95, 238, 242; 103, 242, 247;

BGH, Utt. v. 6.7.1995 - lllZR 175/94, NJW 1995,

2778, 2779). Dieses Haftungsprivileg des Amt-
strägers (vgl. auch MünchKomm-BGB/Papier,

S 839 Rdn. 285) rechtfertigt es, daß das Ver-

schulden des Betroffenen, der es versäumt hat,

sich auf diese Weise zu schützen, einem Dritt-

begünstigten auch dann zugerechnet wird,

wenn dieser selbst nichts unternehmen konnte.

Zu Recht hat das Berufungsgericht darauf hin-
gewiesen, daß nach der Gegenmeinung die
Vorschrift des S 19 Abs. 1 Satz 3 BNotO i.V.m.

S 839 Abs. 3 BGB immer dann leerläuft, wenn

derjenige, den der Erblasser in seinem Testa-
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97, 117
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Bilanzerctellung

- Abschlußvermerk

- Bescheinigung
: Ordnungsmäßigkeit der Buchführung

- Dritthaftung

- Mitteilung des Mandanten
: Warenvonäte

- Prüfungspflichten
: Bewertung der Waren und Forderungen d. u.
: Warenbestand

- Rohaufschlagssäve

- Wareneinsatz

Bußgeld

- Schaden

Darlegungslast Regreßanspruch
- Beratungsfehler

- Schaden
: Veräußerungsgewinn, S1Z 1, 5 ESIG
: Zwei-Konten-Modell

Dienstleistungsfreiheit, Art. 59 EGV

- Rechtsberatungsgesetz

Dritthaftung

- Stillschweigender Auskunftsvertrag
: Bilanz
: Verhandlungen

- Vertrag mit Schutzwirkung
zugunsten Dritter
: Bilanzerstellung
: gegenläufige lnteressen
: Kreditgeber
: Mittelverurtendungskontrolle
: Testamentserrichtung
: Testathaftung

EDV-Fristenkalender

- Büroorganisation, FriStenkalender

- Störfall

Ehescheidung

- Steuerrückersiattung
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(Heft 1 -12,1997)

Abschlußprüfung

- Bewertung, GmbH-Beteiligung

- Bilanrverschöneru ngsabsprache

- Fortselzungsprüfung
: eingeschränkter Bestätigungsvermerk

- und Steuerberatung, $319 HGB
* Prüfungsumfang

- Qittenwidrige Schädigung

- Sonderprüfungen

- Unterschlagungen

- Vollständigkeitserklärung, unrichtige

Adelstitel

- Vermittlung des -
Allgemeine Auftragsbedingungen des WP

- Haftungsbegrenzung, Nr.9 AGB 1983

Anderkonto

- Treuhandbindung

Anwaltsvenrag

- Auslegung

Aufrechnung

- Rechtskraft

AuskunftsvertraS
- Stillschweigender Abschluß

: Bilanz
: Verhandlungen
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ment bedenken will, davon nicht unterrichtet ist.

Dann hat er vor dem Erbfall keine Möglichkeit,
gegen einen Notarfehler, durch den seine erb-

rechtliche Stellung beeinträchtigt wird, ein

Rechtsmittel einzulegen. lhn trifft also kein

Verschulden, und auf das Verschulden des Erb-

lassers käme es nicht an.

Selbst dann, wenn der vorgesehene Erbe (Ver-

mächtnisnehmer) von dem Vorhaben des

Erblassers weiß, kann dieser die Abwicklung

desvon ihm angestoßenen Amtsgeschäfts doch

besser kontrollieren. Er muß am besten wissen,

was er will, und kann besser als jeder andere

überprüfen, ob sein Wille vom Notar richtig

umgesetzt wird. Als unmittelbar Beteiligter hat

der Erblasser auch ganz andere Möglichkeiten,

auf den Notar einzuwirken, als ein Dritter.

2. Die Annahme des Berufungsgerichts, der
Erblasser habe es fahrlässig unterlassen,

den Schaden durch Gebrauch eines Rechts-

mittels abzuwenden, ist rechtsfehlerfrei.

a) Das Berufungsgericht geht zutreffend davon

aus, daß der Begriff ,,Rechtsmittel" in $ 19 Abs.

1 Satz 3 BNotO i.V,m. S 839 Abs. 3 BGB nicht

im engen technischen Sinn, sondern weit zu

verstehen ist, Er umfaßt alle Rechtsbehelfe,
r:- -:-L i:- --r--lr:-LL..:J-:-^ Ll^-Julc lilull gggEll ulc alllrDlrllllilllwlurlgE rlalltr-

lung oder Unterlassung richten und dazu

bestimmt und geeignet sind, diese zu besei-
tigen oder zu berichtigen und so den Scha-

den abzuwenden. Dazu gehören außer der

förmlichen Beschwerde (S 15 Abs. 1 SaV 2
BNotO) auch Gegenvorstellungen und Erin-

nerungen (BGH, Urt. v. 5.2.1974 - Vl ZR 71/72,

NJW 1974, 639, 640;v. 23.2.1978 - lll ZR 97/76,

NJW 1978, 1522, 1523; v. 22.6.1982 - Vl ZR

268/80, DNotZ 1983, 129, 131;v. L|1.1989 - lX

ZR 261 /88, NJW 1990, 1242, 1243) sowie münd-
liche Vorhaltungen (Haug, Die Amtshaftung
des lVofars, Rdn. 220; ders., in: Seybold/

Schippel, $ 79 BNo/O Rdn. 99; Sandkühler, in:

Arndt/Sandkühler/Lerch. $ 79 BNofO Rdn. 198).

b) Die tatrichterliche Würdigung, daß es von

dem Erblasser fahrlässig gewesen sei, den

Beklagten nicht an den Abschluß des Geschäfts

zu erinnern, ist rechtlich nicht zu beanstanden.

Für die Fahrlässigkeit i.S.v. $ 19 Abs. 1 SaL 3
BNotO i.V.m. S 839 Abs. 3 ZPO gilt nach der

Rechtsprechung des Senats ein subiektiver

Maßstab: Es ist zu prüfen, ob der Betroffene die

nach den gegebenen Umständen sowie nach

seinem Bildungsstand und seiner Geschäfts-
gewandtheit gebotene Sorgfalt beachtet hat

(Senatsurt. v. 9.11.1989 - lX ZR 261/88, NJW

1990, 1242, 1243 m. Anm. Heckschen, WUB Vlll

C. $ 53 BeurkG 1.90, u. Heinemann, DNotZ 1990,

443; ebenso bereits Urt. v. 5.21974 - Vl ZR 71/72,

NJW 1974, 639, 640;v. 22.6.1982 - Vl ZR 268/80,

DNotZ 1983, 129, 131; zustimmend Haug, in:

Seybold/Schppel $ 19 BNotO Rdn. 101;Sand-

kühlef in: Arndt/Sandkühler/Lerch, $ 19 BNotO

Rdn. 201 ;vgl. aber auch BGHZ 143, 17, 25; BGH,

Urt. v. 7.11.1996 - lll ZR 283/95, WM 1997, 177).

Davon ist das Berufungsgericht zutreffend aus-

gegangen. Seine Feststellung, der Erblasser

habe den Beklagten am 8,3.1991 richtig dahin

verstanden, daß das Testament noch nicht

errichtet sei und daß er, der Beklagte, noch ein-
mal kommen müsse, wird von der Revision nicht

angegriffen.

Gegen die Annahme, der Erblasser habe ,,spä-
testens nach Ablauf von mehreren Monaten ...
Anlaß zur Nachfrage" gehabt, wendet sich die

Revision ohne Erfolg. lhrer Vermutung, daß der

Erblasser im Laufe der Zeilgeistig zu sehr abge-

baut habe, um noch an das zu errichtende

Testament denken zu können. fehlt die tatsäch-

liche Grundlage. Das Berufungsgericht hat

das vorgerückte Alter und die gesundheitliche

Beeinträchtigung des Erblassers wie auch die

damit verbundenen Artikulationsschwierigkei-

ten berücksichtigt. Daß sich der Gesundheits-

zustand des Erblassers zwischen dem 8.3.1991

und einem im Juni 1992 erlittenen Schlaganfall,

nach welchem der Erblasser nicht mehr

ansprechbar war, nennenswert verschlechtert

habe, ist in den Tatsacheninstanzen nicht vor-

getragen worden. Nach der Aussage der

Schwester G, wäre er bis zu seinem Schlag-

anfall durchaus imstande gewesen, sie um eine

Erinnerung bei dem Beklagten zu bitten. Die

Enruägung des Berufungsgerichts, daß dem

Erblasser dies zuzumuten gewesen sei, nach-

dem er bei der Beauftragung des Beklagten auf

demselben Wege vorgegangen sei, läßt keinen

Rechtsfehler erkennen.

3. Die Ursächlichkeit der unterlassenen Erin-

nerung für den eingetretenen Schaden wird von

der Revision erfolglos bezweifelt.

bedarf - eine solche entbehrlich machen,

liegt bei der Klägerseite; gelingt ihr wie hier

der Nachweis derartiger Tatsachen (wie zum

Beispiel eine endgültige Leistungsvenrueige-

rung) nicht, muß es bei dem Grundsatz bleiben,

so daß der Entscheidung zugrundezulegen war,

daß das Verhalten des Beklagten einen Entzug

des Auftrages ohne Fristse2ung mit Androhung

der Ablehnung und der Ersatzvornahme nicht

rechtfertigte.

Dies gilt auch für die Folgezeit nach dem Treffen

am 11.12.1992. Soweit hierzu von den Parteien

Korrespondenz vorgelegt wurde, führt diese zu

keinem anderen Ergebnis. Denn dieser ist eben-

falls entweder eine entsprechende qualifizierte

Fristsetzung nicht zu entnehmen oder sie datiert

zu Zeitpunkten, in welchen die fraglichen Arbei-

ten ersichtlich bereits andenrueitig vergeben

worden waren und eine Erbringung der Lei-

stungen durch den Beklagten erkennbar nicht

mehr ernstlich gewünscht war. Dies gilt insbe-

sondere für die Angaben von Beteiligten anläß-

lich eines Treffens am 23.4j993 in den Kanz-

leiräumen der neu beauftragten Steuerbera-

tungsgesellschaft; denn der Zeuge hat insoweit

in Übereinstimmung mit dem anderen Zeugen

selbst eingeräumt, daß es ihm bei dieser

Besprechung - zumal er seinen Auftrag von der

Klägerseite bereits hatte - nicht darum ging, den

Beklagten zu Abschlußarbeiten zu veranlassen,

sondern allein die Frage war, ob der Beklagte

bei der Klärung von Unstimmigkeiten behilflich

sein könnte.

Damit war für die Entscheidung davon auszu-

gehen, daß die Klägerin im l-aufe des Jahres-

wechsels 1992/1993 ohne die erforderliche
qualifizierte lnverzugsetzung des Beklagten die

fraglichen Arbeiten neu vergab und infolgedes-

sen die hierdurch angefallenen Mehrkosten

selbst zu tragen hat.

Fec$&beratungsgoscE

Art. 59 EGV steht einer nationalen Regelung

nicht entgegen, die einem Unternehmen, das in

einem anderen Mitgliedsstaat ansässig ist, die
gerichtliche Einziehung fremder Forderungen

verbietet, weil die geschäfismäßige Ausübung

dieser Tätigkeit der Anwaltschaft vorbehalten ist.

(EuGH, Urt. v. 12.12.1996 - Rs. C-3/95, WPK-Mitt

1992 15e)

Besellung als UHrbdraftsprtifer/ Wder-
ruf / lGine Berufs-Hafrpfi idrtrrersicfiE-
rung / Rüc*rwirkende Deckungezusage

1. Bei dem Vorliegen der Voraussetzungen für

einen Widerruf der Bestellung gemäß $ 20 Abs,

2 Nr. 4 WPO ist auf den Zeitpunkt der letzten

Entscheidung der Widerrufsbehörde abzustel-

len. Bestand zu diesem Zeitpunkt keine Berufs-

haftpflichtversicherung, ist die Bestellung zu

widerrufen. Ein Ermessen kommt der Behörde

nicht zu.

2. Besteht im Zeitpunkt der Entscheidung des

Verwaltungsgerichts aufgrund einer rückwir-

kenden Deckungszusage der Versicherung

Versicherungsschutz für den Zeitpunkt, in dem

der Widerruf erfolgte, so ist dies unbeachtlich.

Der Kläger hat das Recht, einen Antrag auf

Wiederbestellung (S 23 WPO) zu stellen. ln der

Klage ist ein solcher Antrag nicht zu sehen.
(VG Weimar, Urt. v.7.2.1997 - 6 K 1114/96 WE,

wPK-Mitt 1997, 160)

lnhalt cincr Prozeßvsllmac**

Eine Vollmachtsurkunde, die sich nicht auf eine

bestimmte Steuerart und einen bestimmten Ver-

anlagungszeitraum bezieht, kann in der Regel

nicht als Dauerprozeßvollmacht für alle mög-

lichen Veranlagungszeiträume, Verfahrensab-

schnitte und Steuerarten verstanden werden

(Fortführung des BFH-Urteils in BFHE 164,210,

BStBt il 1991,726).

Der Prozeßbevollmächtigte kann eine lnnen-

vollmacht, die ihm bei Übergabe einer derarti-
gen als Außenvollmacht nicht ausreichenden

Vollmachtsurkunde erteilt worden ist, in eine

wirksame Prozeßvollmacht nur insoweit ver-

wandeln, wie die lnnenvollmacht im Zeitpunkt

der Konkretisierung der Vollmacht tatsächlich

reicht.
(BFH, Beschl. v.31.7.1996 - lll R 137/95, BFH/NV

1997,235)

Dieneüoie'trngsf reiheit /

GI Leitsätze
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die Kündigung bezüglich Buchhaltungsarbeiten

für das Jahr 1990 und hinsichtlich der Lohn-

buchhaltung zum Dezember 1991 ausgespro-
chen hatte. Ersichtlich ließ sie sich in der Folge

auf weitere Tätigkeiten ein, so daß sie aus die-
sem - im übrigen auch nicht unwidersprochen
gebliebenen - Schreiben keine Rechte herlei-
ten kann, zumal sie mit Schreiben vom 14.5.1992

dem Beklagten mitteilte, ab 1992 die Buchhal-
tung durch eigenes Personal erledigen zu kön-
nen, so daß sich die Tätigkeit des Beklagten in

der Folge ,,auf die steuerliche und fachliche
Beratung und auf die Bilanzierung konzentrie-
ren" könne.

Danach war für die Entscheidung davon aus-
zugehen, daß die Klägerin zwar wiederholt die
Erbringung der geschuldeten Leistungen
anmahnte, die gesetzten Fristen aber auch
wiederholt verlängerte, ohne klarzustellen,
daß ein neuerlicher erfolgloser Fristablauf
dazu führen würde, daß weitere Tätigkeiten
abgelehnt und im Wege der Ersatzvornahme
auf Kosten des Beklagten in Auftrag gege-
ben würden. Einer dahingehenden Klarstellung
hätte es aber um so eher bedurft, als gerade

aus den wiederholten Fristverlängerungen
ein Vertrauenstatbestand dahingehend er,
wächst, daß eine endgültige Beendigung der
Zusammenarbeit auf Kosten des Beklagten
jedenfalls nicht ohne klare Vorwarnung erfolgen
würde. An einer solchen fehlt es aber, was auch
daraus ersichtlich wird, daß die Klägerin selbst
noch bis gegen Ende 1992 an einer Fertigstel-

lung der Arbeiten durch den Beklagten - aller-
dings nicht durch den Mitarbeiter - interessiert
und - soweit ersichtlich erstmals in hinreichend

deutlicher Form - erst unter dem 4.3.1993 und
damit offenkundig nach Beauftragung eines
Fremdunternehmens dem Beklagten androhte
und mitteilte, sie werde die Kosten der Steuer-
beratungsgesellschaft ihm gegenüber geltend

machen.

Eine gesonderte Inverzugsetzung mit Andro-
hung der Ersatzvornahme war auch nicht aus
anderen Gründen entbehrlich. lnsbesondere
konnte der Entscheidung nicht zugrunde gelegt

werden, daß - wie die Klägerin behauptet - der
Beklagte Ende 1992 eine weitere Zusammen-
arbeit und insbesondere eine Nachbesserung
seiner Leistungen kategorisch abgelehnt hätte.

Entsprechendes hat die Beweisaufnahme
gerade nicht ergeben. Zwar hat der Zeuge
angegeben, der Beklagte habe auf konkrete
Nachfrage gesagt, die Jahresabschlüsse '1992

nicht selbst erstellen zu können, weil er nach
einem Unfall bei ängegriffener Gesundheit sei;
auch sei ihm von einem Angebot, die fraglichen
Arbeiten innerhalb zwei oder drei Monaten
durchzuführen, nichts erinnerlich. Dem stehen
aber die Angaben des Zeugen gegenüber,

denen zufolge sein Vaterzwar den Abschluß der
Arbeiten innerhalb von drei Monaten ablehnte,
gleichzeitig aber anbot, diese im zweiten Quar-
tal zu beenden, was dem Zeugen zu lang war.

Bei der Würdigung dieser nicht widerspruchs-
freien Aussagen war zum einen in die Abwä-
gung mit einzustellen, daß einerseits der Zeuge
als Sohn des Beklagten nicht ohne eigenes
lnteresse am Ausgang des Rechtsstreits sein

dürfte, andererseits aber auch der Mitarbeiter
alsZeuge durch seine Einbindung bereits in das
vorprozessuale Geschehen dieses nicht als
unbeteiligter Dritter wahrnahm. Auch war feist-

zustellen, daß die Erinnerung des Zeugen hin-
sichtlich einzelner Details des fraglichen

Geschehens insofern genauer schien, als die-
ser auch die Reaktion des Zeugen wiedergab,
wonach dieser äußerte, dann solle die Kanzlei

alles machen,,,zumal die ja bereits auch ab dem
dann kommenden Wirtschaftsjahr ohnehin tätig
werden solle".

Schließlich war den Angaben des Zeugen auch
eine von Klägerseite behauptete Leistungsver-
weigerung lediglich hinsichtlich der Abschluß-

arbeiten tür 1992 zu entnehmen, nicht dagegen
für jene betreffend die Jahre 1990 und 1991.

Denn für diese hatte auch nach den Angaben
dieses Zeugen eine umgehende Fertigstellung

zugesagt und lediglich in den darauf folgenden
Tagen weitere Verzögerungen avisiert. Damit
hatte sich die Klägerseite ersichtlich auf weitere
Nacharbeiten eingelassen.

Bei dieser Sachlage hat das Gericht keine Ver-

anlassung, einem der Zeugen mehr Glauben zu

schenken als dem anderen, so daß von einem

,,non liquet" auszugehen war, das sich vorlie-
gend zu Lasten der Klägerseite auswirkt.
Denn die Beweislast für Tatsachen, die -
abweichend vom dargestellten Grundsa2, daß
es ei ner Fristsetzu ng m it Ableh n u n gsand roh u n g

Ob die Ursächlichkeit des Nichtgebrauchs eines
Rechtsmittels für den eingetretenen Schaden -
der allgemeinen Regel entsprechend - danach
zu beurteilen ist, wie nach Meinung des
Regreßgerichts richtigerweise auf das
Rechtsmittel hin hätte entschieden werden
müssen (vgl. BGH, Urt. v. 20.1.1994 - lX ZR

46/93, Gl 1994, 153 : NJW 1994, 1211, 1213),

oder aber danach, welchen Erfolg das
Rechtsmittel tatsächlich gehabt hätte (so der
lll. Zivilsenat in ständiger Rechtsprechung für
die Amtshaftung, vgl. BGH, Urt. v. 11.6.1959 -
lll ZR 33/58, VersR 1959, 736, 738;v. 16.1.1980

- lllZR 77/84, NJW 1986, 1924, 1925;v.5.2.1987

- lll ZR 16/86, BGHR BcB S 839 Abs. 3 -
Kausalität 1; v. 21.4.1988 - lll ZR 255/86, NJW
1989, 96, 99), kann offenbleiben. Nach beiden
Ansichten ist die Ursächlichkeit gegeben.

lst entscheidend, wie nach Meinung des
Regreßgerichts richtigerweise hätte entschie-
den werden müssen, war die unterlassene Erin-
nerung an die Adresse des Beklagten für den
Schaden ursächlich, weil der Beklagte (späte-

stens) auf die Erinnerung hin die Beurkundung
hätte vornehmen müssen. Kommt es darauf an,
wie der Beklagte tatsächlich reagiert hätte, ist

nach den Feststel I u n gen des Beruf u ngsgerichts
davon auszugehen, daß er auf die Erinnerung
hin das Testament beurkundet hätte. Gleich-
gültig ist dabei, welcher der von den Parteien
gegebenen Sachdarstellungen man folgt. Hatte

der Beklagte - wie die Klägerin behauptet - die
Testamentserrichtung vergessen, ist - wie das
Berufungsgericht festgestellt hat - kein konkre-
ter Anhalt ersichtlich, daß eine Erinnerung durch
den Erblasser fruchtlos gewesen wäre. Dies gilt

erst recht, wenn der Beklagte - wie er behaup-
tet - die Fertigstellung des Testaments sogar
von einer Erinnerung des Erblassers abhängig
gemacht hatte.

- Grenzen

- Sicherheit durch Schuldbeitritt

- Nachbesserung
(OLG Düssedort, Urt. v. 12.9.1996 - 13 U 128/95)

Leitsätze (d. Red.):

1. Der Steuerberater mu9 die Arbeits-
ergobnisse nur ärg um Zug gegen
das geec*ruldete Honorar herausgeben
(ss 320, 322,6$ BcB).

2. Die Grenzen des Zurüd<behaltungs-
r€c$b werden nic*rt überscüritten, wenn
sidr der Steuerberater eine Schuld-
beibittser*lärung geben läßt

3. ln der Hsnorarklage gegen den Bei-
tretenden kann dieser Einwendungen aus
den Steuer.beratungsmandat er-heben.

4. Bei fehlerhafter Buchltihnrng muß der
lllandant dem gteuer,berater Gelegenheit
zur Naoübeseerung geben.

Zum Sachverhalt:

Der Beklagle zu 2) war Geschäftsführer der
im Jahre 199'1 gegründeten Firmen A. und B. ln

beiden Unternehmen nahm die Beklagte zu 1)

gleichfalls Aufgaben der Geschäftsleitung wahr.

lm Sommer 1992 wurde der Antrag auf Er-

öffnung des Konkursverfahrens über das Ver-

mögen beider Unternehmen gestellt.

Die Klägerin hat bis Mai 1992 die in den von den
Beklagten gefüh rten Unternehmen anfallenden
steuerlichen Arbeiten erledigt. Für ihre bis dahin
erbrachten Leistungen berechnete die Klägerin
ein Honorar von insgesaml61.822,43 DM.Zah-
lungen wurden hierauf nicht geleistet, lm Mai

1992 standen die Beklagten in Verhandlungen
mit verschiedenen Kreditinstituten über die Ge-
währung weiterer Darlehen für die beiden
Unternehmen. Hierzu benötigten die Beklagten
d ie jewei I igen Jah resabsch I üsse zu m 31.1 2.1 991.

Die Klägerin machte die Erledigung dieser
Arbeiten und die Herausgabe der Arbeits-
ergebnisse an die Beklagten von einer per-

sönlichen Haftungsübernahme abhängig. Am
3.6.1992 unterzeichneten die Beklagten die
Erklärung, gesamtschuldnerisch und persönlich

für die Honorarforderungen der Klägerin aus
den Rechnungen vom 6.3. bis 31.5.1992 über
insgesamt 61.822,43 DM sowie für die im
Zusammenhang mit der Erstellung der Jahres-
abschlüsse für die beiden Unternehmen noch
auszustellenden Rechnungen zu haften. Für die
Anfertigung der Jahresabschlüsse berechnete

Honorar und
Zu rü ckbe h a ltu n g s recht

@

Gt-12/97



Gt-12/97

die Klägerin anschließend 12.947,66 DM (Fa. A)

und weitere 7.942,83 DM (Fa. B). Über die For-

derung der Klägerin haben die Beklagten

zusätzlich Wechsel akzeptiert. Zahlungen auf

die Forderung der Klägerin haben die Beklag-

ten auch in der Folgezeit nicht geleistet. Die

Wechsel wurden nicht eingelöst. (...)

Die Beklagten haben zunächst die Schuldüber-

nahmeerklärung vom 3,6.1992 angefochten.

Durch Drohungen der Klägerin seien sie zur

Abgabe dieser Erklärung bestimmt worden.

Denn die Geschäftsführer der Klägerin hätten

erklärt, die Jahresabschlüsse für 1991 erst vor-

zulegen, wenn sie, die Beklagten, die Schuld-

beitrittserklärung unterzeichnet hätten. Da sie

dringend auf die Vorlage der Jahresabschlüsse

angewiesen gewesen seien, hätten sie dann die

Sch u ld beitrittserkläru n g unterzeichnet.

Sodann haben die Beklagten die Leistungen der

Klägerin auf allen Vertragsgebieten als man-

gelhaft und fehlerhaft beanstandet: lnsbeson-

dere das Ergebnis der vorläufigen Gewinner-

mittlung für 1991 sei fehlerhaft gewesen. Das

habe dazu geführt, daß sie, die Beklagten, die

tatsächliche finanzielle Situation beider Unter-

nehmen zu spät erkannt hätten.

Bei einem rechtzeitigen Hinweis auf den sich

abzeichnenden wirtschaftlichen Niedergang der

Unternehmen hätten sie sich um einen liquiden

Partner bemüht oder aber den Geschäftsbetrieb

eingestellt. So hätten sie in erfolgversprechen-

den Verhandlungen über eine Mehrheitsbeteili-

gung der Firmen A, und B. gestanden. Diese

Ver:handlungen seien abrupt abgebrochen wor-

den, nachdem die Klägerin mit den ,,richtigen

Zahlen hervorgekommen" sei. Von daher stün-

den ihnen Schadenersatzansprüche in einer

Höhe von mindestens 1,5 Mio. DM zu, mit denen

aufgerechnet werde. Ein weiterer aufrechen-

barer Schadenersa2anspruch des Beklagten

zu 2) rühre daher, daß dieser gegenüber

verschiedenen Gläubigern der Gesellschaften

hohe Verbindlichkeiten eingegangen sei; hierzu

wäre es nicht gekommen, wenn dem Beklag-

len zu 2) die mangelnde Zahlungsfähigkeit der

Unternehmen bekannt gewesen sei.

Das Landgericht hat nach Beweisaufnahme

durch Urteil vom 2.5.1995, auf das zur Darstel-

lung der näheren Einzelheiten verwiesen wird,

die Beklagten antragsgemäß verurteilt.

Mit der dagegen gerichteten Berufung verfolgen

die Beklagten den auf Abweisung der Klage

gerichteten Antrag in vollem Umfang weiter.

Zur Begründung ihres Rechtsmittels tragen

die Beklagten - im einzelnen gemäß den Aus-

führungen in der Berufungsbegründung vom

12,10.1995 sowie den Schriftsätzen vom 24.6.

und 26.6.1996 - vor:

Die Schuldbeitrittserklärung vom 3.6.1992 sei

aufgrund der erklärten Anfechtung nichtig. Die

von ihnen geführten Unternehmen hätten im
Mai /J u n i 1992 zusä+zl i ch e Kred itm ittel be n öti gt.

Dies sei auch der Klägerin bekannt gewesen.

Sie, die Beklagten, hätten wegen des zusätz-

lichen Kreditrahmens Gespräche mit den Spar-

kassen geführt. Vor der Entscheidung über die

Gewährung zusäLlicher Kredite und Bürg-

schaften hätten die Banken die Vorlage der

Bilanzen per 31.12,1991 verlangt. Schon seitApril

1992 sei die Klägerin wiederholt und dringend

aufgefordert worden, die Bilanzen fertigzustel-

len und vorzulegen. Dabeiseider Klägerin auch

bekannt gewesen, daß eine Fortführung der

Unternehmen nur möglich gewesen sei, wenn

kurzfristig neues Kapital zugeführt worden wäre.

Gleichwohl habe die Klägerin die Herausgabe

der bereits fertiggestellten Bilanzen von der

Unterzeichnung der Schuldbeitrittserklärung

vom 3.6."1992 abnängig gemacht. Hierzu sei cjie

Klägerin nicht berechtigt gewesen.

Zwar sei nichts dagegen einzuwenden, daß die

Klägerin die Fortsetzung ihrer Tätigkeit von der

Stellung einer Sicherheit abhängig gemacht

habe. Auf keinen Fall jedoch habe die Klägerin

ihre vertraglich übernommenen Leistungen ein-

stellen und auf diese Weise das Vertragsver-

hältnis zur Unzeil kündigen dürfen. Daher sei es

ihr auch verwehrt gewesen, die Aushänciigung

der Bilanzen davon abhängig zu machen, daß

sie - die Beklagten - auch bezüglich früherer

Rechnungen die persönliche Haftung neben

den Gesellschaften übernehmen würden. Die-

ses Verlangen der Klägerin sei als widerrechl
liche Drohung i.S.v. S 123 Abs. 1 BGB und dar-

über hinaus als sittenwidrig i.S.v. S 138 BGB zu

werten. Entgegen der Ansicht der Klägerin hät-

ten sie auch keinen anderen Steuerberater mit

der Erledigung der Abschlußarbeiten beauftra-

gen können, da dieser einen zu langen ZeiI-

raum benötigt hätte, um sich in die steuerlichen

Vorgänge einzuarbeiten.

Arbeiten erledigt, weil das von Klägerseite

eingesetzte Personal hierzu nicht in der Lage

gewesen sei.

Die Zusammenarbeit der Parteien sei durch

Rücksichtnahme auf venruandtschaftliche lnter-

essenverf lechtu n gen stark beh i nderl worden ; so

habe man sich ein Rechnungsprogramm von

einem Verwandten erstellen lassen, das aber

nicht habe dazu gebracht werden können,

Buch u n gsdaten feh lerfrei an d ie DATEV- Finanz-

buchhaltung zu übergeben. Auch nach dessen

Erstellung sei bis zum 31.12.1990 eine fehlerfreie

Datenübernahme nicht möglich gewesen, so

daß aufwendige manuelle Nachbuchungen

erforderlich geworden seien, die durch beengte

räumliche Verhältnisse und hohe Personalfluk-

tuation zusätzlich erschwert waren. Auf diese

Schwierigkeiten habe der Zeugewiederholt hin-

gewiesen und Abhilfe angemahnt. Weiterhin

seien zahlreiche Belege in Ermangelung von

Daten nicht zuzuordnen, falsch abgelegt oder

nicht auffindbar gewesen bzw. seien erst ver-

spätet nach Anmahnung übergeben worden.

lnfolgedessen sei zwar nachvollziehbar, daß die

Buchhaltung nochmals habe erstellt werden

müssen, dies sei aber nicht ihm anzulasten. Die

als ,,vorläufig" bezeichnete Bilanz für 1990 sei

auf der Grundlage der vorhandenen Daten

erstellt worden; soweit solche fehlten, habe dies

die Klägerin selbst zu vertreten. Folgerichtig

habe auch das neue Steuerberaterbüro Sortier-

und Nebenarbeiten erheblichen Umfanges

abgerechnet, woraus zu ersehen sei, daß die

Unterlagen der Klägerin nicht vollständig waren;

derartige Arbeiten seien nicht Aufgabe des

Beklagten gewesen.

Da es zur Aufstellung einer endgültigen Bilanz

für 1990 nicht kam, hätten auch die Folgebilan-

zen mangels Kontinuität nicht abgeschlossen

werden können, Schließlich seien in der Klage-

forderung auch Kosten für die Bilanz 1991 ent-

halten; diese habe der Beklagte aber niemals

in Rechnung gestellt.

Der Beklagte ist der Auffassung, die Klägerin

hätte ihm vor Entzug des Auftrages und dessen

Neuvergabe an einen anderen Steuerberater

Gelegenheil zur Fertigstellung der Arbeiten

geben müssen. Dies sei der Klägerin - kosten-

los - mit einer Frist von drei Monaten angebo-

ten worden. (...)

Aus den Gründen:

Die Klage ist nicht begründet. Der Klägerin

stehen Ansprüche gegen den Beklagten aus

mangelhafter Erfüllung der diesem obliegenden
vertraglichen Pflichten aus dem unstreitig

zustande gekommenen Steuerberatungsver-

trag unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.

Die Klägerin kann von dem Beklagten insbe-

sondere keinen Ersatz jener Kosten beanspru-

chen, welche sie für die Erstellung der zunächst

von dem Beklagten zu leistenden Jahresab-
schlüsse und Steuererklärungen aufwandte.

Voraussetzun g f ü r ei ne solche Erstattu n gspfl icht

ist nämlich unabhängig von der Frage, wen für

die unstreitig nicht vollständige Erbringung die-

ser Leistungen die Verantwortung trifft, daß der
Mandant seinen Steuerberater hinsichtlich
dieser Leistungen nicht nur in Verzug setzt,
sondern ihm eine angemessene Frist zur
Nachbesserung einräumt und die Ablehnung
weiterer Leistungen bzw. die Ersatzvor-
nahme nach Ablauf der Frist androht (vgl.

OLG Frankfurt; Urt. v. 13.10.1993 - 21 U 145/92,

DSfR 1994, 479; OLG Düsseldorf, Utt. v.

30.7.1992 - 13 U 258/91, Gl 1993, 45 : Stbg

1993,234;OLG Düssedort, Uft. v. 12.12.1991 -
13 a 118/91, Gl 1993, 47; OLG Köln, Uft. v.

!2.4.1991 - !1 U 41/90, G! !991, 144 :Stbg 1991,

492 : StB 1992, 70; LG Düsseldorf, Urt. v.

19.7.1988 - 10 O 119/88, Gl 1989, 116; OLG

Hamm, Urt. v. 18.3.1988 - 25 U 103/87, Gl 1988,

136; OLG Koblenz, Urt. v. 14.7.1987 - 3 U

1592/86, Stbg 1989, 77 : BRAK-Mitt 1989, 163;

LG Bonn, Urt. v. 21.9.1976 - 1 O 284/74, DSIR

1978, 116; vgl. auch OLG Frankfurt, Urt. v.

5.12.1984 - 21 U 207/83, DSIR 1985, 449; je-

weils zit. n. Juris). An einer solchen unzweifel-

haften Erklärung der Klägerseite fehlt es vor-

liegend aber; eine solche war auch unter

Berücksichti g u ng der weiteren Besonderheiten

des Falles nicht etwa entbehrlich.

Eine entsprechende Fristse2ung mit Ableh-
nungsandrohung ist jedenfalls in schriftlicher

Form nicht vorgelegt und auch nicht ersichtlich.

Dabei mußten insbesondere die zahlreichen

Schreiben der Klägerin vor dem Gespräch am

11.12.1992 insofern außer Betracht bleiben, als

diese sich nach eigenem Vorbringen wiederholt
auf weitere Tätigkeiten des Beklagten einließ,

obwohl sie bereits mit Schreiben vom 6.11.1991

@
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- Frist zur Nachbesserung
(LG Darmstadt, Urt. v.7.81997 - I O 381/95)

Leitsätze (d. Red.):

1. Will der Mandant nur ur'wollständig
oder sclrleeht erbracfite Leietungen de,o

Steuerberaters auf einen Berufekollegen
äbertmgen, muB er dem bieherigen
$euerbereter zunächst innerhalb ange'
messener Fdet die Möglichk€itzur Nacfi-
besserung einräumen.

2,Bei endgültiger leistungsvenveigo
rung bedarf es nid* der Androhung
einer Ersatansmahme durc*r sinen neuen
Steuerborater,

3. Behauptet der ttlkindan{ eine Aufforde
rung zur Nacfibeeserung aei entbehrlich
gewooen, isü er hierf{ir beweispflic*rtig.

Zum Sachverhalt:

Die Klägerin betreibt seit Mitte 1989 ein Reise-

büro und schloß mit dem Beklagten einen
Steuerberatervertrag. Der genaue Umfang der
aufgrund dieses Vertrages von Beklagtenseite
geschuldeten Leistungen ist zwischen den
Parteien streitig. Mit den Arbeiten bezüglich der
Klägerin betraute der Beklagte seinen Mitarbei-

ter, der nicht nur die Bearbeitung der laufenden

steuerlichen Angelegenheiten übernahm, son-

dern auch den Neuaufbau der klägerischen
Buchhaltung.

Nachdem bis zum Herbst 1991 noch kein

Abschluß für das Geschäftsjahr 1990 vorlag,
kündigte die Klägerin am 6.1.1.1991 den Bera-

tungsvertrag zum 31.12.1991. Dem widersprach

die Beklagte. lm April 1992 wurde ein ,,vorläu-
figer" Jahresabschluß vorgelegt, der allerdings
noch nicht vollständig war. Der Mitarbeiter der
Beklagten sagte mehrfach zu, den endgültigen
Abschluß für 1990 fertigzustellen und das Rech-
nungswesen bis Ende 1992 so zu bearbeiten,
daß ab Januar 1993 ein neuer Steuerberater die
Arbeiten übernehmen könne. Die Klägerin
behauptet, zu Beginn des Jahres 1993 sei die

Buchhaltung in einem derart chaotischen und
desolaten Zustand gewesen, daß der neue
Steuerberater für den Zeitraum ab Januar 1990

eine vollständig neue Buchhaltung aufbauen
mußte.

Unter dem Gesichtspunkt der Schlechterfüllung

beansprucht die Klägerin mit der Klage Zahlung
jener Kosten, welche sie für diese Buchhal-
tungsarbeiten (ab Februar 1990 bis Dezember
1992) an den in der Folge mit der Buchhaltung

beauftragten neuen Steuerberater zahlte und
beziffert diese Kosten mit 149.352,35 DM. Wei-
terhin macht die Klägerin jene Kosten (7.767,00

DM) geltend, welche sie für die Erstellung eines
neuen Jahresabschlusses für das Jahr 1990

aufwandte.

Die Klägerin behauptet, der Beklagte habe
jedenfalls seit Herbst 1991 von den unzurei-
chenden Leistu n gen sei nes M itarbeiters gewu ßt

und sich gegenüber ihrem Geschäftsführer und
dem Prozeßbevollmächtigten außerstande er-
klärt, die Buchhaltungs- und Abschlußarbeiten 

-

für die Zeit bis 31.12.1992 im Verlauf des ersten
Halbjahres 1993 fertigzustellen. Nachdem fest-
stand, daß der Mitarbeiter bei dem Beklagten

ausscheide, sei diesem mitgeteilt worden, daß
die Klägerin weiterhin an einer Fertigstellung der
Arbeiten durch den Beklagten interessiert sei,

eine Tätigkeit des Mitarbeiters aber nach dem
1.1.1993 nicht mehr akzeptiert werde.

Die Klägerin beantragt, den Beklagteh zu ver-
urteilen, an sie 152119,35 DM nebst 4o/oZinsen
aus 93.505,75 DM seit 29.1.1.1994 und aus
63.613,60 DM seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

- Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

Der Beklagte trägt vor, der Zeuge sei zunächst

nicht als sein Mitarbeiter, sondern - noch vor
seiner Anstellung bei ihm - als Existenzgrün-

d u n gsberater u n m ittel bar f ü r fl ie Gesel lschafter

der Klägerin tätig geworden und habe den Auf-

bau des Rechnungswesens der Klägerin allein
in dieser Funktion - und nicht als Leistung des
Beklagten - durchgeführt. Er sei allein mit der
Erstellung von Lohnabrechnungen, Buchhal-

tungsarbeiten, Jahresabschlüssen und Steuer-
erklärungen beauftragt worden, nicht dagegen
damit, Belege zusammenzusuchen, Kassen-
protokolle nachzuarbeiten, die Ablage zu ord-
nen oder den Zahlungsverkehr zu übenruachen.

Nichts desto trotz habe sein Mitarbeiter derlei

Sodann könne die Klägerin deswegen kein
Honorar beanspruchen, weil ihre Leistungen
fehlerhaft und ihfolgedessen wertlos seien. Die
gesamte Buchhaltung habe in den Händen der
Klägerin gelegen. Wie sich aus den Berichten
des Konkursverwalters ergebe, bestehe das
Grundübel darin, daß beide Unternehmen ins-
besondere bei der Buchführung nicht getrennt
geführt worden seien. Für beide Unternehmen
sei nur ein einheitliches Girokonto eingerichtet
gewesen, über das alle Geschäftsvorfälle
gebucht worden seien. ln diesem Zusammen-
hang habe es die Klägerin pflichtwidrig unter-
lassen, auf die Notwendigkeit, zwei getrennte

Konten zu führen, hinzuweisen. lnfolge der feh-
lerhaften Einrichtung habe die Buchhaltung kei-
nen Überblick über die Geschäftsvorfälle und
über die Lage des Unternehmens vermittelt. Wie
dem Bericht des Konkursverwalters weiterhin
zu entnehmen sei, hätten die Bilanzen für 1991

nicht den tatsächlichen Verhältnissen entspro-
chen. ln Wahrheit sei das Ergebnis wesentlich
schlechter ausgefallen, als dies anhand der
Bilanzen. zu ersehen gewesen sei. Bei richtiger
Buchhaltung und richtiger Bilanzierung hätte
bereits zum Jahreswechsel 1991/1992 Konkurs-
antrag gestellt werden müssen.

Darüber hinaus sei die Klägerin in erheblichem
Umfang zum Schadenersatz verpflichtet. Bei
richtiger und zutreffender Unterrichtung durch
die Klägerin hätte der Geschäftsbetrieb für beide
Gesellschaften spätestens im Frühjahr 1992 ein-
gestellt werden müssen. ln diesem Fall hätten
sie - die Beklagten - weder gegenüber der Klä-
gerin noch gegenüber anderen Gesellschafts-
gläubigern Bürgschafts- und andere Verpflich-
tungserklärungen abgegeben. Statt dessen
hatten sie gegenüber der Firma A. noch Ende
Mai 1992 eine Bürgschaft über 600.000 DM
übernommen; zusätzlich habe der Beklagte zu
2) Bürgschaftserklärungen gegenüber der
Firma A. über 170.000 DM und gegenüber der
Firma B. in Höhe von 40.000 DM abgegeben.

Schließlich beanstanden die Beklagten im
Rahmen ihres Schriftsatzes vom 26.6.1996 die
Angemessenheit der von der Klägerin vorge-
nommenen Gebührenberechnung: ln mehre-
ren Fällen beanspruche die Klägerin den nach
der Gebührenordnung zulässigen Höchstsatz,
obwohl nur Arbeiten von durchschnittlicher Art
zu erledigen gewesen seien. (...)

Aus den Gründen:

Die Berufung der Beklagten ist nicht begründet.

Auf der Grundlage der von ihnen unterzeich-
neten Erklärung vom 3.6.1992 schulden die
Beklagten der Klägerin die Zahlung des
Steuerberaterhonorars in Höhe von 82.712,92

DM. ln dieser Erklärung haben die Beklagten im

Sinne einer Schuldmitübernahme sich persön-

lich und gesamtschuldnerisch verpflichtet, die
Honoraransprüche der Klägerin gegen die
Firmen A. und B. zu erfüllen.

1. Ohne Erfolg wenden die Beklagten ein, die
Erklärung vom 3.6.1992 .gemäß S 123 Abs. 1

BGB wegen Drohung angefochten zu haben.
Das Verhalten der Klägerin erfüllt nicht den Tat-

bestand von $ 123 Abs. 1 BGB oder von $ 138

BGB. Denn die Klägerin handelte nicht rechts-
widrig. Zur Aushändigung der Bilanzen war die
Klägerin nur Zug um Zug gegen Zahlung des
Honorars verpflichtet. Der Steuerberater
braucht Arbeitsergebnisse nach S$ 320,322
BGB i.V.m. S 641 BGB nurZug um Zug gegen
das geschuldete Honorar herauszugeben
(Gehre, SfBG, $ 66 Fdn. 14).Wenn die Kläge-
rin die Herausgabe der Bilanzen von dejr Stel-
lung einer Sicherheit, also noch nicht einmalvon
der Erfüllung ihrer Honorarforderung abhängig
machte, so begegnet dies keinen Bedenken.

Dies gilt auch insoweit, als die Klägerin zusälz-
lich eine Sicherung ihrer Honorarforderungen
aus den in der Erklärung vom 3.6.1992 im ein-
zelnen aufgeführten Rechnungen aus der ZeiI
vom 6.3. bis 31.5.1992 verlangte. Sie hat mit

dieser Forderung die Grenzen ihres Zurück-
behaltungsrechts nach S 273 BGB nicht über'
schritten. Die genannten Rechnungen bezogen
sich auf Leistungen der Klägerin für die Steuer-
jahre 1991/1992. Es handelte sich dabei auch
um Vorarbeiten für die anschließend zu erstel-
lenden Jahresabschlüsse. Der nach S 273 BGB
geforderte wirtschaftliche und rechtliche Zu-
sammenhang von Forderung und Gegenforde-
rung ist somit gegeben.

lm übrigen ist zu bedenken, daß sich die Klä-
gerin, anstatt auf Erfüllung zu bestehen, mit einer
zweifelhaften Sicherheit zufriedengegeben hat.

Auch verstieß das Beharren auf einer Sicherheit
in Form der Schuldbeitrittserklärung nicht gegen

S 138 BGB oder $ 242BGB. Nach Kenntnis der
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Klägerin waren die von den Beklagten be-

herrschten Gesellschaften stark angeschlagen

und offenbar nicht kreditwürdig. Die Klägerin

hatte daher ein berechtigtes lnteresse daran, die

weitere Zusammenarbeit mit den von den

Beklagten beherrschten Gesellschaften von

einer Sicherheitsleistung abhängig zu machen.

2. Der weitere Einwand der Beklagten, die Lei-

stungen der Klägerin seien mangelhaft und

daher wertlos gewesen und sie - die Beklag-

ten - hätten bei ordnungsgemäßer Buchhaltung

und zutreffender Bilanzierung bereits zum

Jahreswechsel 1991/1992 Konkurs anmelden

müssen, ist nicht gerechtfertigt.

Den Beklagten stehen grundsätzlich auch

Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis
zwischen der Klägerin und den Firmen A. und

B. zu. Der Schuldbeitritt ist kein Schuldan-

erkenntnis i.S.v. $ 780 BGB. Erst die von den

Beklagten über die Forderungen der Klägerin

akzeptierten Wechsel hatten die Bedeutung

eines Schuldanerkenntnisses. Da die Annahme

der Wechsel erfüllungshalber geschieht, hat der

darin zu sehende Erfüllungsversuch zur Folge,

daß der Schuldner nunmehr dafür darlegungs-

und beweispflichtig ist, daß in Wahrheit keine

Verbindlichkeit bestanden hat. Den Beklagten
r-r-:t^r ^^ :-^^...^:r ..^L^^^**^^ ^;^L- ^,,4 li^
ululul. u5 ll lijuwult ulluul lul lll llul I, Jlt/l I dul \llv

gegenüber dem Honoraranspruch der Klägerin

bestehenden Einwendungen der Gesellschaf-

len zu berufen; sie sind allerdings darlegungs-

und beweispflichtig.

ln der Berufungsbegründung beanstanden die

Beklagten die Buchhaltung als fehlerhaft, weil

insbesondere eine Buchhaltung getrennt nach

Unternehmen unterblieben sei. Grundsätzlich
hätten die Beklagten bzw. die Gesellschaften
der Klägerin Gelegenheit zur Nachbesserung
geben müssen (OLG Frankfurt, Urt. v.

13.10.1993, Gl 1995, 17 unter Hinweis auf OLG

Köln, Gl 8/83:ZlP 1983,706).

Dies ist unterblieberi. Die Beklagten können

sich nicht darauf berufen, daß sie erst im Nach-

hinein durch den Konkursverwalter von den

Fehlern der Buchführung erfahren haben. Denn

angesichts der mangelnden Vertragstreue der

Beklagten und ihrer Gesellschaften war die

Klägerin zu einer Ergänzung oder Berichtigung

ihrer Leistungen wiederum nur gegen entspre-

chende Sicherheit verpflichtet.

lm übrigen haben die Beklagten die Fehlerhaf-

tigkeit der Arbeiten der Klägerin im einzelnen

nicht dargelegt. Daß die Bilanzen für 1991

nach Darstellung des'Konkursverwalters
nicht den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprochen haben, zwingt nicht zu der An-

nahme, daß die Klägerin hierfür verantwort-
lich ist. Die Ursache dafür, daß die Bilanzen

nicht die tatsächlichen Gegebenheiten wider-

spiegelten, kann auch in dem persönlichen

Bereich der Beklagten zu suchen sein. Denn

nach dem Bericht des Konkursverwalters vom

29.1,1993 haben die Beklagten auch persön-

liche, nicht auf die Gesellschaften laufende

Konten eingerichtet, uffi Geldbewegungen
außerhalb des Gesellschaftsvermögens und

außerhalb der Buchhaltung zu ermöglichen.

Somit kann gerade nicht davon ausgegangen

werden, daß die Beklagten der Klägerin die

Unterlagen über die Geschäftsvorgänge in den

Gesellschaften vollständig zur Verfügung ge-

stellt haben. Sind aber bereits die Grundauf-
zeichnungen der Buchhaltung unvollständig,
was der Auftraggeber zu verantworten hat,

so führt dies notwendigerweise zu einer
unzutreffenden Darstellung der Geschäfts-

abläufe durch den Steuerberater.

,Dei' vueitei'e Voi^uvu i'f üvr uv^ruy rv,,, v,v, .,ägei'i n

habe die wirtschaftliche Situation der Unter-

nehmen nicht richtig dargestellt und somit die

rechtzeitige und erforderliche Kapitalbeschaf-

fung veröitelt, stellt die Situation geradezu auf

den Kopf. Denn nach dem Bericht des Kon-

kursvenrualters waren es gerade die Beklagten,

die den Gesellschaften Mittel enZogen und

Zahlungseingänge an den Gesellschaften vor-

bei auf eigene Konten umgeleitet haben. ln

diesem Zusammenhang fehlt bereits eine erfor-

derliche Darlegung dafür, warum die Klägerin

für die in der Berufungsbegründung aufgeführ-

ten Bürgschaftserklärungen verantwortlich sein

soll. Denn offensichtlich waren die Beklagten um

zusäZliche Kredite bereits zu einem Zeitpunk
bemüht, noch ehe die Klägerin die Bilanzen für

das Jahr 1991 vorgelegt hatte. Der Kreditbe-
darf der Gesellschaften war den Beklagten
atso ohnehin bekannt.

3. lm übrigen haben die Beklagten, wie bereits

das Landgericht ausgeführt hat, den angeb-

lichen Schaden in der Berufungsinstanz nicht

@ @
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Schadenfolgen für den Mandanten gemacht

hat (BGH NJW-RR 1996, 313, 314 : Gl 1995,

273; NJW 1992,836,837:Gl 1992,71; 1991,

2828, 2830 : Gl 1991, 171; Senat, Gl 1993, 210,

211).Wird diese Pflicht schuldhaft verletzt, steht

dem Geschädigten der sogenannte Sekun-

däranspruch zu. Das setä aber die Kenntnis
des Steuerberaters von der PflichWerletzung'
voraus. Ein Anlaß, die Kläger auf den ihnen

drohenden Schaden und die Regreßmög-

lichkeit hinzuweisen, ergab sich für den

Beklagten spätestens nach der Zustellung

des Urteils des Finanzgerichts Düsseldorf
vom 20.7.1990.

Die erforderlichen Hinweise, insbesondere auch

auf die kurze Verjährungsfrist, hat der Beklagte

aber nicht gegeben. Die versäumte Aufklärung

versagt ihm die Verjährungseinrede allerdings

nur, soweit der Verjährungseintritt auf der Ver-

letzung der Hinweispflicht beruht. Eine Sekun-
därhaftung kommt also nicht in Betracht,

wenn der Mandant rechtzeitig vor Ablauf der
Veriährungsfrist in einem anderen Bera-

tungsverhältnis stand, das die Haftungsfrage
mit einschloß, oder auf einem anderen Wege

über den Schadenersatzanspruch und des-
sen Veriährung Kenntnis erhielt. Die Hinweis-

oflichten eines mit der Prüfung von Regreß-

fragen betrauten Rechtsanwalts treten an die

Stelle derjenigen des Steuerberaters, der die

zum Schadenersatz verpflichtende Handlung

begangen hat (BGH, NJW-RR 1996, 313, 314

: Gt 1995, 273).

Hier hat der Rechtsanwalt offenbar keinen

umfassenden Beratungsauftrag erhalten, ihm

war nur die Durchführung der Beschwerde
gegen die Nichtzulassung der Revision über-
tragen worden, Nach der höchstrichterlichen

Rechtsprechung. (BGH, NJW 1993, 2045 :
Gl 1993, 26Q dart der Rechtsanwalt aber auch

in einem solchen Falle die ihm anvertraute Pro-

zeBführung nicht völlig isoliert von den übrigen

lnteressen des Auftraggebers sehen, Vielmehr

hat er die mit dem Verfahren unmittelbar zusam-

menhängenden rechtlichen und wirtschaftli-

chen Belange seiner Partei mit zu berücksichti-
gen und darauf zu achten, daß ihr insoweit nicht

durch ein Versäumnis während des Verfahrens

Nachteile entstehen. Hier lag es nach den Grün-
den des Rechtsanwalts bÖkannten Urteils des

Finanzgerichts Düsseldorf vom 20.7.1990 auf

der Hand, daß Regreßansprüche gegen den

Beklagten in Betracht kamen.

Der Prozeßbevollmächtigte der Kläger durfte
auch nicht die Augen vor dem drohenden
Ablauf der Veriährungsfrist verschlieBen.
Dennoch entfällt die sekundäre Hinweis-
pflicht des Steuerberaters bei fortbestehen-
dem Mandatsverhältnis in einem solchen
Falle nur, wenn feststeht, daß der Mandant
über einen möglichen Regreßanspruch und

dessen Veriährung rechtzeitig unterrichtet
wurde (BGH, NJW 1995, 2108, 2109 : Gl 1995,

169; NJW-RR 1990, 459, 460). Es genügt nicht,

daß der Steuerberater von einer solchen Auf-

klärung ausgeht, dies aber nicht sicher weiß

(BGH, NJW 1987, 326, 327). Die erforderliche

Beratung hat der Rechtsanwalt, wie außer Streit

steht, den Klägern nicht zuteil werden lassen.

b) Die Verjährung des Sekundäranspruchs be-
ginnt mit dem Eintritt der Primärverjährung
(BGH, NJW 1995, 2108, 2110 : Gl 1995, 169).

Die mit Ablauf des 26.9.199'1 in Gang gesetzte

dreijährige Verjährungsfrist des Sekundäran-
spruchs ist vor ihrer Vollendung unterbrochen

worden. Nach $ 209 Abs. 1 BGB wird die Ver-
jährung durch Klageerhebung unterbrochen.
Frhoben ist die Klage gemäß S 253 A.bs. '1 7PO

mit der Zustellung der Klageschrift an den

Beklagten. Das ist hier am 12J0J994, mithin

nach Ablauf der Verjährungsfrist, geschehen.

Soll durch die Zustellung die Verjährung unter-

brochen werden, so tritt diese Wirkung gemäß

S 270 Abs. 3 ZPO aber bereits mit der Ein-

reichung der Klageschrift bei Gericht ein, sofern

die Zustellung demnächst erfolgt.

Diese Voraussetzungen sind erfüll!, wenn die
Zustellung innerhalb einer den Umständen
nach angemessenen Frist, ohne besondere
von der Partei zu vertretendä Verzögerung
erfofgt (BGH, NJW 1988, 1079, 1082). So liegt

der Fall hier: Die Klageschrift ist beim Land-
gericht am 19.9.1994, also vor Ablauf der
Verjährungsfrist des Sekundäranspruchs, mit

einem die Prozeßkosten deckenden Scheck

eingegangen. Die kurze Verzögerung bis zur

Zustellung beruhte allein auf dem Geschäfts-

ablauf bei Gericht.
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pflichtversicherung. Darin heißt es, ,,die Ein-

kommensteuerbescheide für die Veranla-
gungszeiträume 1985 ..., 1986 ... und 1987 ...
wurden unter den gleichen Voraussetzungen

wie die fehlveranlagten Kalenderjahre 1982 bis

1984, die dem Schadensfall zugrunde liegen,

angefochten". ln einer Besprechung habe

sich das Finanzamt dann am 21.1.1993 seiner,

des Beklagten, rechtlichen Würdigung ange-
schlossen.

Bei dieser Sachlage bestehen nach Auffassung

des Senats keine Zweifel, daß jedenfalls das

finanzgerichtliche Verfahren zu einer Anderung
der Einkommensteuerbescheide 1982 bis 1984

geführt hätte. Wenn der Beklagte das jetzt

anders sieht, hätte er schon näher ausführen

müssen, welche Gründe ihn zu einer gegentei-

ligen Beurteilung des Sachverhalts veranlaßt

haben.

2. Die steuerlichen Mehrbelastungen der
Kläger in Höhe von 83.263 DM sind, wie der
Beklagte schon erstinstanzlich eingeräumt hat,

zutreffend ermittelt worden. Die Kläger können

zudem die Kosten des zur Schadenabwehr
geführten finanzgerichtlichen Rechtsstreits in

Höhe von 2.228 DM ersetzt verlangen. Die

Schadenersa2pflicht des Beklagten erstreckt

sich schließlich auch auf die im Zusammenhang
mit der Eintragung und Loschung einer Zwangs-
hypothek entstandenen Kosten von 640,32 DM.

Der erstinstanzliche Sachvortrag des Beklagten,

das Finanzamt habe die Zwangsmaßnahmen
eingeleitet, weil die Kläger ihre Zusage, ab April

1994 auf die Steuerrückstände monatlich 10.000

DM zu zahlen, nicht eingehalten hätten, kann

nicht zutreffen. Die Zwangshypothek ist bereits

im Jahre 1991 gelöscht worden. Der Beklagte

kann den Klägern aber auch nicht vorwerfen,

sie hätten dem Finanzamt vor der Eintragung

der Zwangshypothek keine konkreten Zah-

lungsvorschläge gemacht. Substantiiert wäre

dieser Sachvortrag allenfalls, wenn der Beklagte

zusätzlich dargelegt hätte, daß die Kläger

seinerzeit nicht nur in der Lage gewesen sind,

solche Vorschläge zu machen, sondern sie

auch einzuhalten.

3. Die Kläger können allerdings nur Zinsen in

Höhe von 4% beanspruchen. Bei dem vorge-

legten Schreiben vom 30.11.1994 handelt es sich

nicht um eine Zinsbescheinigung, sondern um
eine vom Kläger angefertigte Aufstellung.

ll. Dem Schadenersatzbegehren der Kläger
steht die Verjährungseinrede des Beklagten
nicht entgegen.

1. Nach $ 68 StBerG verjährt der Anspruch des
Auftraggebers auf Schadenersatz aus einem
zwischen ihm und dem Steuerberater beste-
henden Vertragsverhältnis in drei Jahren von
dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch ent
standen ist. Ein Schadenersakanspruch ent-
steht in diesem Sinne, wenn er wenigstens dem
Grunde nach enruachsen ist, mag seine Höhe
auch noch nicht beziffert werden können, ferner
wenn durch die Verle2ungshandlung eine als
Schaden anzusehende Verschlechterung der
Vermögenslage eintritt, ohne daß feststehen
muß, ob ein Schaden bestehen bleibt und damit
endgültig wud (BGH, MDR 1992, 10BB : Gl
1992,311,315).ln diesen Fällen muß der Ablauf
der Verjährungsfrist durch die Erhebung einer
Klage auf Feststellung der fflicht, den noch nicht
bezifferten entstandenen und entstehenden
Schaden zu ersetzen, unterbrochen werden.

Hat der Steuerberater die Frist zur Erhebung
der Klage gegen Einspruchsentscheidungen
des Finanzamts versäumt, dann ist der Scha-
den frühestens mit dem Ablauf dieser Frist
eingetreten. Es kann offen bleiben, ob hier
an gesichts des Wiederei nsetzu n gsgesuchs, das
letztlich erfolglos blieb, ein späterör Zeitpunkt
maßgeblich ist. Die Klagefrist von einem Monat
($ 47 Abs. 1 S. 1 FGO) begann mit der Zustel-
lung der Einspruchsentscheidung am 26.8.1988

und endete mit Ablauf des 26.9.1988 (g 54 Abs.
2FGO,5222ZPO, S1B7 f. BcB) . Die dreijährige
Verjährungsfrist war dann mit Ablauf des
26.9.1991 vollendet.

2. Die Kläger können ihren Schadenersatzan-
spruch aber darauf stützen, daß der Beklagte
die Belehrung über die Eigenhaftung und den
Ablauf der Veriährungsfrist unterlassen hat
(sog. Sekundärhaftung).

a) Grundsätzlich ist ein Steuerberater wie ein
Rechtsanwalt verpf I ichtet, sei nen Mandanten vor
Ablauf der ersten Verjährungsfrist auf die Mög-
lichkeit seiner Haftung hinzuweisen, wenn es
für ihn aus begründeten Anhaltspunkten
wahrscheinlich ist, daß er einen Fehler mit

weiter substantiiert. Allein aus der Tätsache,
daß die Beklagten Ende Mai .1992 

eine Bürg-
schaft über 600.000 DM übernommen und daß
der Beklagle zu 2) ferner im April 1992 eine
Bürgschaftserklärung gegenüber der Firma A.

über 170.000 DM abgegeben und im Mai 1992
für eine Forderung der Firma B. über 40.000 EM

e i ne persönliche Verpf lichtungserklärung ab-
gegeben hat, folgt nicht, daß dieses finan-
zielle Engagement der Beklagten auf eine
falsche steuerliche Beratung der Klägerin
zurückzuführen ist. Die mangelnde 7,ah-
lungsfähigkeit der Gesellschaften war offen-
sichtlich.

Die Gesellschaften besaßen auch kein Vermö-
gen, das den Gläubigern als Sicherheit hätte
dienen können. lm übrigen ist darauf zu ver-
weisen, daß d ie wi rtschaft I ichen Schwieri g keiten

der Gesellschaften weitgehend durch die vom
Kon ku rsverwalter gesch i lderten Man i pu lationen
der Beklagten bedingt waren. (...)

- Verjährung

- Unentgeltlichkeit
(OLG DüsseHort, Urt. v. 18.7.1996 - 13 U 132/95)

Leitsätze (d. Red.):

1. Die zweiiährige Veriährungsfrist für
Honoraransprüche des Steuerberaters
beginnt mit deesen Fälligkeit (S 190
Abs.1 Nr. 15 BGB'.

2. Darlegungspflicfrtig für den Eintritt
der Veriährung ist der Mandant

3. Honoraraneprüc*re wegen erledigter
Bucfiftihrungsarbeiten werden frühe-
stens im Folgejahr fällig, da sie sich
gemäB $ 33 Abs. 6 StBGebV nacfr dem
Jahreeumoatz richtet; dieser kann erst
nach Ablauf des Gesciräfisiahrcs ermit-
telt werden.

4. Steuerberater erbringen gnrndsätzlicfr
ihr.e l.eistuRgen nur gegen Entgelt

Aus den Gründen:

ll. Die Entscheidung des Landgerichts ist zu-
treffend.

1. Gegenüber den Honorarforderungen gemäß

den Rechnungen Vom 212.1993 in Höhe von
6.351,97 DM und 7.631,76 DM bleibt die Ein-

rede der Veriährung ohne Erfolg. Mit den
genannten Rechnungen hat der Kläger seine
steuerberatende Täti g keit f ü r d ie Jah re 1 990 u nd

1991 abgerechnet. Die Honoraransprüche des
Steuerberaters verjähren gemäß S 196 Abs. 1

Nr. 15 BGB in zwei Jahren. Dabei richtet sich
der Beginn des Ablaufs der Veriährungsfrist
nach der Fälligkeit des Honoraranspruchs
(Eckert/ Böttcher, Steuerberatergebührenver-
ordnung,STRdn.4).

Darlegungspflichtig für den Eintritt der Ver-
jährung ist der Schuldner, der sich auf diese Ein-

rede beruft (Palandt/Heinrichs, $ 193 BGB Rdn.

78,). Allein daraus, daß die Leistungen des
Klägers sich auf die Jahre 1990 und 1991 bezo-
gen, ist nicht zu schließen, daß der Kläger die
jeweiligen Arbeitsergebnisse betreffend die
Steuerjahre 1990 und 1991 dem Beklagten vor
Beginn des Jahres 1992 - nur dann lief die Ver-
jährungsfrist bereits am 3.1.12..1993 ab - vorge-
legt hat, Dies gilt auch für die Buchführungs-
arbeiten.

Die Vergütung von Buchführungsarbeiten
wird frühestens im Folgejahr fällig, da sie
sich gemäß S 33 Abs. 6 StBGebV nach dem
Jahresumsatz richtet; dieser kann erst nach
Ablauf des Geschäftsiahres ermittelt werden
(Senat, Urt. v.25.3.1993 - 13 U 134/92, Gl 1993,

419). Da der Beklagte den jeweiligen Zeitpunld
für den Empfang der vom Kläger gefertigten

Arbeitsergebnisse nicht angibt, ist der Eintritt

der Verjährung der Honoraransprüche für die
Jahre 1990 und .1991 

nicht festzustellen.

2. Der Beklagte hat auch nicht nachgewiesen,

daß der Kläger sich verpflichtet hat, die steuer-
beratende Tätigkeit honorarfrei zu erbringen.
Eine entsprechende schriftliche Vereinbarung
liegt nicht vor. Grundsätzlich ist davon auszu-
gehen, daß ein Steuerberater seine Tätigkeit
nur gegen Entgelt entfaltet. Die Aussage des
Zeugen, von dem der Kläger die Praxis über-

Honoraranspruch
des Steuerberaters
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nommen hat, ist nicht geeignet, den Nachweis

für die Behauptung des Beklagten zu erbringen,

die Parteien hätten sich darauf geeinigt, daß der

Beklagte dem Kläger neue Mandanten zuführen

und daß der Kläger zum Ausgleich dafür auf die

Berechnung eines Honorars verzichten solle.

Aus der Tatsache, daß zwi$chen dem Zeugen

und dem Beklagten eine entsprechende - still-

schweigende - Übereinkunft bestanden hat,

können keine entsprechenden Schlüsse auf die

Ausgestaltung der vertraglichen Beziehungen

zwischen den Parteien dieses Rechtsstreits

gezogen werden. Denn der Zeuge hat während

seiner fünfjährigen Tätigkeit für den Beklagten

auf Honoraransprüche in einer Größenordnung

von 1,500 bis 2.000 DM als Gegenleistung dafür

verzichtet, daß der Beklagte ihm mehrere Man-

date vermittelt hat. Demgegenüber steht. dem

Kläger für die Erledigung der steuerlichen Ange-

legenheiten des Beklagten in den Jahren von

1989 bis 1993 - also ebenfalls für einen Zeit-

raum von fünf Jahren - ein Honoraranspruch

von über 32.000 DM zu.

Der Beklagte legt nicht dar, seinerseits entspre-

chende Gegenleistungen erbracht zu haben.

Nach der in der Berufungsbegründung ent-

haltenen Darstellung hat der Beklagte Über
^^ l' !r :, r----t-zu Arzlen - ourcnweg lTllt vvolltlsltz llll L.lllue

Hessen - den Kläger als Steuerberater emp-

fohlen. Lediglich für einen einzigen Fall, eine

Praxis, hat der Beklagte konkret vorgetragen,

durch seine Empfehlung ein Mandatsverhältnis

für den Kläger vermittelt zu haben. Selbst wenn

dem Beklagten hieraus ein Provisionsanspruch

erwachsen sein sollte, ist dieser durch Verrech-

nung mit dem verjährten Teil der Klageforde-

rung erloschen (vgl. SS 396 Abs. 1 Satz 2, 366

Abs.2 BGB).

Auch der Umstand, daß der Kläger mit der Ertei-

I u ng sei ner Honorarrech n u n gen abgewartet hat,

ob noch Mandate aus der vom Beklagten

betreuten Arzteschaft erteilt werden, fÜhrt - vom

Eintritt der Verjährung abgesehen - nicht zum

Verlust des Honoraranspruchs. Denn auch nach

Darstellung des Beklagten und des Zeugen

bestand zwischen den Parteien allenfalls eine

Art Verrechnungsabrede. Während der Kläger

den Umfang und den Wert seiner Leistungen im

einzelnen dargelegt hat, fehlt eine entspre-

chende Aufstellung für die angeblichen Gegen-

leistungen des Beklagten. Demzufolge erweist

sich die Entscheidung des Landgerichts in der

Hauptsache als richtig.

Lediglich wegen eines Teils der Zinsforderung

ist die Klage abzuweisen, Eine Verzinsung sei-

ner Forderung kann der Kläger lediglich in dem

von der Bank bescheinigten Umfang verlangen.

- Regreßverjährung, $ 68 StBerG

- Sekundäranspruch

- Belehrungspflicht über Fehler in den

eigenen Arbeiten

- Mandatsauftrag an Rechtsanwalt
(OLG DüsseHort, Urt. v. 12.9.1996 - 13 U 97/95)

Leitsatz:

Die Fflir*tt des Steuer,,beraters, den Man-
danten bei for"tbestehendem Vertrags-
verhältnis auf die durcfr seinen Fehler ein-
getrretene Sdrädigung und die kurze Ver-

iährung nacfi S 68 $t8erG hinzwveisen,
entällt nichtallein deehalb, weil nsch vor
Ablst,rf der Veriährungsfriet ein Rechb-
anwalt bGauftragü worden ist, das mit
dem Fehler des Stcuerberaterc zusam-
rnenhängende fi nanzgeric*rtlicfie Verfail-
ren zu fähren. Die llinweispflic$t er.übrigü

sicfi nur dann, wenn fe$teht da8 der
Reehteanwalt den Mandanten über den
möglidren Regre8anepnrch und dessen
Veriährung recfttzeitig unterridttet hat
(in Anschluß an BGH, l'LtW-RR 1990, 459,
460 = Gl 1990, 112).

Zum Sachverhalt:

Die Kläger nehmen den Beklagten wegen der

Verletzung von Steuerberaterpflichten auf Zah-

lung von Schadenersatz in Anspruch.

ln den Jahren 1982 und 1983 ließen die Kläger

an ihrem Wohnhaus Um- und Ausbauarbeiten

ausführen, die Aufwendungen in Höhe von ins-

gesamt 273.067 DM verursachten. Davon mach-

ten sie nach Beratung durch den Beklagten in

den Einkommensteuererklärungen für die Jahre

Steuerberaterhaftung

1982 bis 1984 einen Teilbetrag von 130.000 DM

als Werbungskosten geltend. Das Finanzamt

N. vertrat in den Einkommensteuerbescheiden
jedoch den Standpunkt, daß es sich nicht um

Aufwendungen für Maßnahmen i.S.d. S 82

ESTDV handele. Die eingelegten Einsprüche

blieben erfolglos.

Gegen die dem Beklagten am 26.8.1988 zuge-

stellten Einspruchsentscheidungen erhob die-

ser namens der Kläger am 28.9..1988, also nach

Ablauf der Monatsfrist des $ 47 Abs. 1 SaL 1

FGO, Klage. Das Finanzgericht Düsseldorf wies

die Klage durch Urteilvom 20.7.1990 wegen der

Versäumung der Klagefrist als unzulässig ab.

Gegen die Nichtzulassung der Revision legten

die Kläger, vertreten durch einen Rechtsanwalt,

Beschwerde ein. Dieses Rechtsmittel wies der

Bundesfinanzhof durch Beschluß vom 8.3.1991

als unbegründet zurück. Über einen gegenüber

dem Beklagten geltend 
^) machenden

Regreßanspruch und dessen Verjährung beriet

der Rechtsanwalt die Kläger nicht.

Die Kläger erhoben gegen die Einkommen-

steuerbescheide f ü r d ie Veran lag u n gszeilräu me

1985 bis 1987 unter den gleichen Vorausset-

zungen, die den Kalenderjahren '1982 bis 1984

zugrunde lagen, Einspruch. Dem Beklagten, der

sie nach wie vor beriet. gelang es. das Finanz-

amt davon zu überzeugen, daß die Kläger bei

den in den Jahren 1982 und 1983 durchge-

führten Um- und Ausbauten 240.000 DM für

Maßnahmen i.S.d. $ B2a ESTDV aufgewendet

haben. ln der Folgezeit ergingen daraufhin Be-

richtigungsbescheide für die Jahre 1985 bis

1987

Die Kläger haben behauptet, das Finanzamt

sei dem Grunde nach bereit gewesen, die an-

teiligen Werbungskosten für die Jahre i982
bis 1984 zu berücksichtigen, habe sich daran

allerdings durch die bestandskräftig geworde-

nen Einspruchsbescheide gehindert gesehen.

Neben der der Höhe nach unstreitigen Mehr-

belastung bei der Einkommen- und Kirchen-

steuer haben sie Nebenkosten in Höhe von

2.868,32 DM für die Eintragung und Loschung

einer Zwangshypothek sowie für die Gerichts-

kosten des Finanzgerichtsverfahrens geltend

gemacht. (...)

Der Beklagte hat die Einrede der Verjährung

erhoben. Darüber hinaus hat er behauptet, das

Finanzamt hätte, selbst wenn die Klagefrist ein-
gehalten worden wäre, die Werbungskosten für
die Jahre 1982 bis 

.1984 nicht anerkannt.

Das Landgericht hat die Klage durch Urteil vom
23.21995, auf das zur näheren Sachdarstellung
verwiesen wird, abgewiesen. Zur Begründung
hat es im wesentlichen ausgeführt, etwaige

Schadenersatzansprüche der Kläger seien ver-
jährt. Die primäre Verjährungsfrist sei mit Ablauf
des '10.10.'1991 vollendet gewesen. Die Voraus-

setzungen für einen sekundären Schaden-
ersatzanspruch lägen nicht vor, nachdem die

Kläger vor Ablauf der Verjährungsfrist anwaltlich

beraten worden seien. Zum Auftrag von dem
Rechtsanwalt habe neben der Vertretung vor
dem Bundesfinanzhof die Prüfung gehört, ob
die Ersatzpflicht eines Dritten in Betracht

komme.

Gegen dieses Urteilwenden sich die Kläger mit

der form- und fristgerecht eingelegten und

begründeten Berufung. Sie vertreten die

Ansicht, daß der Beklagte ungeachtet der Tätig-

keit von dem Rechtsanwalt verpflichtet gewesen

sei, sie über die kurze Verjährung nach $ 68

StBerG aufzuklären. (...)

Aus den Gründen:

Die zulässige Berufung hat bis auf eine (nicht

unerhebliche) Zinsmehrforderung Erfolg. Der

Beklagte ist wegen schuldhafter Verletzung des
mit den Klägern geschlossenen Steuerberater-

vertrages verpflichtet, Schadenersatz in Höhe
von 86.131,32 DM zu leisten. Die erhobene Ver-
jährungseinrede greift nicht durch.

l. Daß der Beklagte seine fflichten, die lnter-

essen der Kläger in den Verfahren über die Ein-

kommensteuer für die Jahre 1982 bis 1984

sachgerecht zu vertreten, schuldhaft verletzt hat,

ist unstreitig. Die Parteien streiten allein darüber,

ob die Pflichtverletzung des Beklagten ursäch-

lich für den Schaden gewesen und in welcher
Höhe den Klägern ein Schaden entstanden ist.

.1. Das Vorbringen des .Beklagten im Beru-

fungsrechtszug, auch bei Einhaltung der Klage-

frist hätte das Finanzamt die angemeldeten
Werbungskosten für die Jahre 1982 bis 1984

nicht anerkannl, steht im Widerspruch zu sei-
nem Schreiben vom 4.5.1994 an die Haft-

EI
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nommen hat, ist nicht geeignet, den Nachweis

für die Behauptung des Beklagten zu erbringen,

die Parteien hätten sich darauf geeinigt, daß der

Beklagte dem Kläger neue Mandanten zuführen

und daß der Kläger zum Ausgleich dafür auf die

Berechnung eines Honorars verzichten solle.

Aus der Tatsache, daß zwi$chen dem Zeugen

und dem Beklagten eine entsprechende - still-

schweigende - Übereinkunft bestanden hat,

können keine entsprechenden Schlüsse auf die

Ausgestaltung der vertraglichen Beziehungen

zwischen den Parteien dieses Rechtsstreits

gezogen werden. Denn der Zeuge hat während

seiner fünfjährigen Tätigkeit für den Beklagten

auf Honoraransprüche in einer Größenordnung

von 1,500 bis 2.000 DM als Gegenleistung dafür

verzichtet, daß der Beklagte ihm mehrere Man-

date vermittelt hat. Demgegenüber steht. dem

Kläger für die Erledigung der steuerlichen Ange-

legenheiten des Beklagten in den Jahren von

1989 bis 1993 - also ebenfalls für einen Zeit-

raum von fünf Jahren - ein Honoraranspruch

von über 32.000 DM zu.

Der Beklagte legt nicht dar, seinerseits entspre-

chende Gegenleistungen erbracht zu haben.

Nach der in der Berufungsbegründung ent-

haltenen Darstellung hat der Beklagte Über
^^ l' !r :, r----t-zu Arzlen - ourcnweg lTllt vvolltlsltz llll L.lllue

Hessen - den Kläger als Steuerberater emp-

fohlen. Lediglich für einen einzigen Fall, eine

Praxis, hat der Beklagte konkret vorgetragen,

durch seine Empfehlung ein Mandatsverhältnis

für den Kläger vermittelt zu haben. Selbst wenn

dem Beklagten hieraus ein Provisionsanspruch

erwachsen sein sollte, ist dieser durch Verrech-

nung mit dem verjährten Teil der Klageforde-

rung erloschen (vgl. SS 396 Abs. 1 Satz 2, 366

Abs.2 BGB).

Auch der Umstand, daß der Kläger mit der Ertei-

I u ng sei ner Honorarrech n u n gen abgewartet hat,

ob noch Mandate aus der vom Beklagten

betreuten Arzteschaft erteilt werden, fÜhrt - vom

Eintritt der Verjährung abgesehen - nicht zum

Verlust des Honoraranspruchs. Denn auch nach

Darstellung des Beklagten und des Zeugen

bestand zwischen den Parteien allenfalls eine

Art Verrechnungsabrede. Während der Kläger

den Umfang und den Wert seiner Leistungen im

einzelnen dargelegt hat, fehlt eine entspre-

chende Aufstellung für die angeblichen Gegen-

leistungen des Beklagten. Demzufolge erweist

sich die Entscheidung des Landgerichts in der

Hauptsache als richtig.

Lediglich wegen eines Teils der Zinsforderung

ist die Klage abzuweisen, Eine Verzinsung sei-

ner Forderung kann der Kläger lediglich in dem

von der Bank bescheinigten Umfang verlangen.

- Regreßverjährung, $ 68 StBerG

- Sekundäranspruch

- Belehrungspflicht über Fehler in den

eigenen Arbeiten

- Mandatsauftrag an Rechtsanwalt
(OLG DüsseHort, Urt. v. 12.9.1996 - 13 U 97/95)

Leitsatz:

Die Fflir*tt des Steuer,,beraters, den Man-
danten bei for"tbestehendem Vertrags-
verhältnis auf die durcfr seinen Fehler ein-
getrretene Sdrädigung und die kurze Ver-

iährung nacfi S 68 $t8erG hinzwveisen,
entällt nichtallein deehalb, weil nsch vor
Ablst,rf der Veriährungsfriet ein Rechb-
anwalt bGauftragü worden ist, das mit
dem Fehler des Stcuerberaterc zusam-
rnenhängende fi nanzgeric*rtlicfie Verfail-
ren zu fähren. Die llinweispflic$t er.übrigü

sicfi nur dann, wenn fe$teht da8 der
Reehteanwalt den Mandanten über den
möglidren Regre8anepnrch und dessen
Veriährung recfttzeitig unterridttet hat
(in Anschluß an BGH, l'LtW-RR 1990, 459,
460 = Gl 1990, 112).

Zum Sachverhalt:

Die Kläger nehmen den Beklagten wegen der

Verletzung von Steuerberaterpflichten auf Zah-

lung von Schadenersatz in Anspruch.

ln den Jahren 1982 und 1983 ließen die Kläger

an ihrem Wohnhaus Um- und Ausbauarbeiten

ausführen, die Aufwendungen in Höhe von ins-

gesamt 273.067 DM verursachten. Davon mach-

ten sie nach Beratung durch den Beklagten in

den Einkommensteuererklärungen für die Jahre

Steuerberaterhaftung

1982 bis 1984 einen Teilbetrag von 130.000 DM

als Werbungskosten geltend. Das Finanzamt

N. vertrat in den Einkommensteuerbescheiden
jedoch den Standpunkt, daß es sich nicht um

Aufwendungen für Maßnahmen i.S.d. S 82

ESTDV handele. Die eingelegten Einsprüche

blieben erfolglos.

Gegen die dem Beklagten am 26.8.1988 zuge-

stellten Einspruchsentscheidungen erhob die-

ser namens der Kläger am 28.9..1988, also nach

Ablauf der Monatsfrist des $ 47 Abs. 1 SaL 1

FGO, Klage. Das Finanzgericht Düsseldorf wies

die Klage durch Urteilvom 20.7.1990 wegen der

Versäumung der Klagefrist als unzulässig ab.

Gegen die Nichtzulassung der Revision legten

die Kläger, vertreten durch einen Rechtsanwalt,

Beschwerde ein. Dieses Rechtsmittel wies der

Bundesfinanzhof durch Beschluß vom 8.3.1991

als unbegründet zurück. Über einen gegenüber

dem Beklagten geltend 
^) machenden

Regreßanspruch und dessen Verjährung beriet

der Rechtsanwalt die Kläger nicht.

Die Kläger erhoben gegen die Einkommen-

steuerbescheide f ü r d ie Veran lag u n gszeilräu me

1985 bis 1987 unter den gleichen Vorausset-

zungen, die den Kalenderjahren '1982 bis 1984

zugrunde lagen, Einspruch. Dem Beklagten, der

sie nach wie vor beriet. gelang es. das Finanz-

amt davon zu überzeugen, daß die Kläger bei

den in den Jahren 1982 und 1983 durchge-

führten Um- und Ausbauten 240.000 DM für

Maßnahmen i.S.d. $ B2a ESTDV aufgewendet

haben. ln der Folgezeit ergingen daraufhin Be-

richtigungsbescheide für die Jahre 1985 bis

1987

Die Kläger haben behauptet, das Finanzamt

sei dem Grunde nach bereit gewesen, die an-

teiligen Werbungskosten für die Jahre i982
bis 1984 zu berücksichtigen, habe sich daran

allerdings durch die bestandskräftig geworde-

nen Einspruchsbescheide gehindert gesehen.

Neben der der Höhe nach unstreitigen Mehr-

belastung bei der Einkommen- und Kirchen-

steuer haben sie Nebenkosten in Höhe von

2.868,32 DM für die Eintragung und Loschung

einer Zwangshypothek sowie für die Gerichts-

kosten des Finanzgerichtsverfahrens geltend

gemacht. (...)

Der Beklagte hat die Einrede der Verjährung

erhoben. Darüber hinaus hat er behauptet, das

Finanzamt hätte, selbst wenn die Klagefrist ein-
gehalten worden wäre, die Werbungskosten für
die Jahre 1982 bis 

.1984 nicht anerkannt.

Das Landgericht hat die Klage durch Urteil vom
23.21995, auf das zur näheren Sachdarstellung
verwiesen wird, abgewiesen. Zur Begründung
hat es im wesentlichen ausgeführt, etwaige

Schadenersatzansprüche der Kläger seien ver-
jährt. Die primäre Verjährungsfrist sei mit Ablauf
des '10.10.'1991 vollendet gewesen. Die Voraus-

setzungen für einen sekundären Schaden-
ersatzanspruch lägen nicht vor, nachdem die

Kläger vor Ablauf der Verjährungsfrist anwaltlich

beraten worden seien. Zum Auftrag von dem
Rechtsanwalt habe neben der Vertretung vor
dem Bundesfinanzhof die Prüfung gehört, ob
die Ersatzpflicht eines Dritten in Betracht

komme.

Gegen dieses Urteilwenden sich die Kläger mit

der form- und fristgerecht eingelegten und

begründeten Berufung. Sie vertreten die

Ansicht, daß der Beklagte ungeachtet der Tätig-

keit von dem Rechtsanwalt verpflichtet gewesen

sei, sie über die kurze Verjährung nach $ 68

StBerG aufzuklären. (...)

Aus den Gründen:

Die zulässige Berufung hat bis auf eine (nicht

unerhebliche) Zinsmehrforderung Erfolg. Der

Beklagte ist wegen schuldhafter Verletzung des
mit den Klägern geschlossenen Steuerberater-

vertrages verpflichtet, Schadenersatz in Höhe
von 86.131,32 DM zu leisten. Die erhobene Ver-
jährungseinrede greift nicht durch.

l. Daß der Beklagte seine fflichten, die lnter-

essen der Kläger in den Verfahren über die Ein-

kommensteuer für die Jahre 1982 bis 1984

sachgerecht zu vertreten, schuldhaft verletzt hat,

ist unstreitig. Die Parteien streiten allein darüber,

ob die Pflichtverletzung des Beklagten ursäch-

lich für den Schaden gewesen und in welcher
Höhe den Klägern ein Schaden entstanden ist.

.1. Das Vorbringen des .Beklagten im Beru-

fungsrechtszug, auch bei Einhaltung der Klage-

frist hätte das Finanzamt die angemeldeten
Werbungskosten für die Jahre 1982 bis 1984

nicht anerkannl, steht im Widerspruch zu sei-
nem Schreiben vom 4.5.1994 an die Haft-

EI
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pflichtversicherung. Darin heißt es, ,,die Ein-

kommensteuerbescheide für die Veranla-
gungszeiträume 1985 ..., 1986 ... und 1987 ...
wurden unter den gleichen Voraussetzungen

wie die fehlveranlagten Kalenderjahre 1982 bis

1984, die dem Schadensfall zugrunde liegen,

angefochten". ln einer Besprechung habe

sich das Finanzamt dann am 21.1.1993 seiner,

des Beklagten, rechtlichen Würdigung ange-
schlossen.

Bei dieser Sachlage bestehen nach Auffassung

des Senats keine Zweifel, daß jedenfalls das

finanzgerichtliche Verfahren zu einer Anderung
der Einkommensteuerbescheide 1982 bis 1984

geführt hätte. Wenn der Beklagte das jetzt

anders sieht, hätte er schon näher ausführen

müssen, welche Gründe ihn zu einer gegentei-

ligen Beurteilung des Sachverhalts veranlaßt

haben.

2. Die steuerlichen Mehrbelastungen der
Kläger in Höhe von 83.263 DM sind, wie der
Beklagte schon erstinstanzlich eingeräumt hat,

zutreffend ermittelt worden. Die Kläger können

zudem die Kosten des zur Schadenabwehr
geführten finanzgerichtlichen Rechtsstreits in

Höhe von 2.228 DM ersetzt verlangen. Die

Schadenersa2pflicht des Beklagten erstreckt

sich schließlich auch auf die im Zusammenhang
mit der Eintragung und Loschung einer Zwangs-
hypothek entstandenen Kosten von 640,32 DM.

Der erstinstanzliche Sachvortrag des Beklagten,

das Finanzamt habe die Zwangsmaßnahmen
eingeleitet, weil die Kläger ihre Zusage, ab April

1994 auf die Steuerrückstände monatlich 10.000

DM zu zahlen, nicht eingehalten hätten, kann

nicht zutreffen. Die Zwangshypothek ist bereits

im Jahre 1991 gelöscht worden. Der Beklagte

kann den Klägern aber auch nicht vorwerfen,

sie hätten dem Finanzamt vor der Eintragung

der Zwangshypothek keine konkreten Zah-

lungsvorschläge gemacht. Substantiiert wäre

dieser Sachvortrag allenfalls, wenn der Beklagte

zusätzlich dargelegt hätte, daß die Kläger

seinerzeit nicht nur in der Lage gewesen sind,

solche Vorschläge zu machen, sondern sie

auch einzuhalten.

3. Die Kläger können allerdings nur Zinsen in

Höhe von 4% beanspruchen. Bei dem vorge-

legten Schreiben vom 30.11.1994 handelt es sich

nicht um eine Zinsbescheinigung, sondern um
eine vom Kläger angefertigte Aufstellung.

ll. Dem Schadenersatzbegehren der Kläger
steht die Verjährungseinrede des Beklagten
nicht entgegen.

1. Nach $ 68 StBerG verjährt der Anspruch des
Auftraggebers auf Schadenersatz aus einem
zwischen ihm und dem Steuerberater beste-
henden Vertragsverhältnis in drei Jahren von
dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch ent
standen ist. Ein Schadenersakanspruch ent-
steht in diesem Sinne, wenn er wenigstens dem
Grunde nach enruachsen ist, mag seine Höhe
auch noch nicht beziffert werden können, ferner
wenn durch die Verle2ungshandlung eine als
Schaden anzusehende Verschlechterung der
Vermögenslage eintritt, ohne daß feststehen
muß, ob ein Schaden bestehen bleibt und damit
endgültig wud (BGH, MDR 1992, 10BB : Gl
1992,311,315).ln diesen Fällen muß der Ablauf
der Verjährungsfrist durch die Erhebung einer
Klage auf Feststellung der fflicht, den noch nicht
bezifferten entstandenen und entstehenden
Schaden zu ersetzen, unterbrochen werden.

Hat der Steuerberater die Frist zur Erhebung
der Klage gegen Einspruchsentscheidungen
des Finanzamts versäumt, dann ist der Scha-
den frühestens mit dem Ablauf dieser Frist
eingetreten. Es kann offen bleiben, ob hier
an gesichts des Wiederei nsetzu n gsgesuchs, das
letztlich erfolglos blieb, ein späterör Zeitpunkt
maßgeblich ist. Die Klagefrist von einem Monat
($ 47 Abs. 1 S. 1 FGO) begann mit der Zustel-
lung der Einspruchsentscheidung am 26.8.1988

und endete mit Ablauf des 26.9.1988 (g 54 Abs.
2FGO,5222ZPO, S1B7 f. BcB) . Die dreijährige
Verjährungsfrist war dann mit Ablauf des
26.9.1991 vollendet.

2. Die Kläger können ihren Schadenersatzan-
spruch aber darauf stützen, daß der Beklagte
die Belehrung über die Eigenhaftung und den
Ablauf der Veriährungsfrist unterlassen hat
(sog. Sekundärhaftung).

a) Grundsätzlich ist ein Steuerberater wie ein
Rechtsanwalt verpf I ichtet, sei nen Mandanten vor
Ablauf der ersten Verjährungsfrist auf die Mög-
lichkeit seiner Haftung hinzuweisen, wenn es
für ihn aus begründeten Anhaltspunkten
wahrscheinlich ist, daß er einen Fehler mit

weiter substantiiert. Allein aus der Tätsache,
daß die Beklagten Ende Mai .1992 

eine Bürg-
schaft über 600.000 DM übernommen und daß
der Beklagle zu 2) ferner im April 1992 eine
Bürgschaftserklärung gegenüber der Firma A.

über 170.000 DM abgegeben und im Mai 1992
für eine Forderung der Firma B. über 40.000 EM

e i ne persönliche Verpf lichtungserklärung ab-
gegeben hat, folgt nicht, daß dieses finan-
zielle Engagement der Beklagten auf eine
falsche steuerliche Beratung der Klägerin
zurückzuführen ist. Die mangelnde 7,ah-
lungsfähigkeit der Gesellschaften war offen-
sichtlich.

Die Gesellschaften besaßen auch kein Vermö-
gen, das den Gläubigern als Sicherheit hätte
dienen können. lm übrigen ist darauf zu ver-
weisen, daß d ie wi rtschaft I ichen Schwieri g keiten

der Gesellschaften weitgehend durch die vom
Kon ku rsverwalter gesch i lderten Man i pu lationen
der Beklagten bedingt waren. (...)

- Verjährung

- Unentgeltlichkeit
(OLG DüsseHort, Urt. v. 18.7.1996 - 13 U 132/95)

Leitsätze (d. Red.):

1. Die zweiiährige Veriährungsfrist für
Honoraransprüche des Steuerberaters
beginnt mit deesen Fälligkeit (S 190
Abs.1 Nr. 15 BGB'.

2. Darlegungspflicfrtig für den Eintritt
der Veriährung ist der Mandant

3. Honoraraneprüc*re wegen erledigter
Bucfiftihrungsarbeiten werden frühe-
stens im Folgejahr fällig, da sie sich
gemäB $ 33 Abs. 6 StBGebV nacfr dem
Jahreeumoatz richtet; dieser kann erst
nach Ablauf des Gesciräfisiahrcs ermit-
telt werden.

4. Steuerberater erbringen gnrndsätzlicfr
ihr.e l.eistuRgen nur gegen Entgelt

Aus den Gründen:

ll. Die Entscheidung des Landgerichts ist zu-
treffend.

1. Gegenüber den Honorarforderungen gemäß

den Rechnungen Vom 212.1993 in Höhe von
6.351,97 DM und 7.631,76 DM bleibt die Ein-

rede der Veriährung ohne Erfolg. Mit den
genannten Rechnungen hat der Kläger seine
steuerberatende Täti g keit f ü r d ie Jah re 1 990 u nd

1991 abgerechnet. Die Honoraransprüche des
Steuerberaters verjähren gemäß S 196 Abs. 1

Nr. 15 BGB in zwei Jahren. Dabei richtet sich
der Beginn des Ablaufs der Veriährungsfrist
nach der Fälligkeit des Honoraranspruchs
(Eckert/ Böttcher, Steuerberatergebührenver-
ordnung,STRdn.4).

Darlegungspflichtig für den Eintritt der Ver-
jährung ist der Schuldner, der sich auf diese Ein-

rede beruft (Palandt/Heinrichs, $ 193 BGB Rdn.

78,). Allein daraus, daß die Leistungen des
Klägers sich auf die Jahre 1990 und 1991 bezo-
gen, ist nicht zu schließen, daß der Kläger die
jeweiligen Arbeitsergebnisse betreffend die
Steuerjahre 1990 und 1991 dem Beklagten vor
Beginn des Jahres 1992 - nur dann lief die Ver-
jährungsfrist bereits am 3.1.12..1993 ab - vorge-
legt hat, Dies gilt auch für die Buchführungs-
arbeiten.

Die Vergütung von Buchführungsarbeiten
wird frühestens im Folgejahr fällig, da sie
sich gemäß S 33 Abs. 6 StBGebV nach dem
Jahresumsatz richtet; dieser kann erst nach
Ablauf des Geschäftsiahres ermittelt werden
(Senat, Urt. v.25.3.1993 - 13 U 134/92, Gl 1993,

419). Da der Beklagte den jeweiligen Zeitpunld
für den Empfang der vom Kläger gefertigten

Arbeitsergebnisse nicht angibt, ist der Eintritt

der Verjährung der Honoraransprüche für die
Jahre 1990 und .1991 

nicht festzustellen.

2. Der Beklagte hat auch nicht nachgewiesen,

daß der Kläger sich verpflichtet hat, die steuer-
beratende Tätigkeit honorarfrei zu erbringen.
Eine entsprechende schriftliche Vereinbarung
liegt nicht vor. Grundsätzlich ist davon auszu-
gehen, daß ein Steuerberater seine Tätigkeit
nur gegen Entgelt entfaltet. Die Aussage des
Zeugen, von dem der Kläger die Praxis über-

Honoraranspruch
des Steuerberaters
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Klägerin waren die von den Beklagten be-

herrschten Gesellschaften stark angeschlagen

und offenbar nicht kreditwürdig. Die Klägerin

hatte daher ein berechtigtes lnteresse daran, die

weitere Zusammenarbeit mit den von den

Beklagten beherrschten Gesellschaften von

einer Sicherheitsleistung abhängig zu machen.

2. Der weitere Einwand der Beklagten, die Lei-

stungen der Klägerin seien mangelhaft und

daher wertlos gewesen und sie - die Beklag-

ten - hätten bei ordnungsgemäßer Buchhaltung

und zutreffender Bilanzierung bereits zum

Jahreswechsel 1991/1992 Konkurs anmelden

müssen, ist nicht gerechtfertigt.

Den Beklagten stehen grundsätzlich auch

Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis
zwischen der Klägerin und den Firmen A. und

B. zu. Der Schuldbeitritt ist kein Schuldan-

erkenntnis i.S.v. $ 780 BGB. Erst die von den

Beklagten über die Forderungen der Klägerin

akzeptierten Wechsel hatten die Bedeutung

eines Schuldanerkenntnisses. Da die Annahme

der Wechsel erfüllungshalber geschieht, hat der

darin zu sehende Erfüllungsversuch zur Folge,

daß der Schuldner nunmehr dafür darlegungs-

und beweispflichtig ist, daß in Wahrheit keine

Verbindlichkeit bestanden hat. Den Beklagten
r-r-:t^r ^^ :-^^...^:r ..^L^^^**^^ ^;^L- ^,,4 li^
ululul. u5 ll lijuwult ulluul lul lll llul I, Jlt/l I dul \llv

gegenüber dem Honoraranspruch der Klägerin

bestehenden Einwendungen der Gesellschaf-

len zu berufen; sie sind allerdings darlegungs-

und beweispflichtig.

ln der Berufungsbegründung beanstanden die

Beklagten die Buchhaltung als fehlerhaft, weil

insbesondere eine Buchhaltung getrennt nach

Unternehmen unterblieben sei. Grundsätzlich
hätten die Beklagten bzw. die Gesellschaften
der Klägerin Gelegenheit zur Nachbesserung
geben müssen (OLG Frankfurt, Urt. v.

13.10.1993, Gl 1995, 17 unter Hinweis auf OLG

Köln, Gl 8/83:ZlP 1983,706).

Dies ist unterblieberi. Die Beklagten können

sich nicht darauf berufen, daß sie erst im Nach-

hinein durch den Konkursverwalter von den

Fehlern der Buchführung erfahren haben. Denn

angesichts der mangelnden Vertragstreue der

Beklagten und ihrer Gesellschaften war die

Klägerin zu einer Ergänzung oder Berichtigung

ihrer Leistungen wiederum nur gegen entspre-

chende Sicherheit verpflichtet.

lm übrigen haben die Beklagten die Fehlerhaf-

tigkeit der Arbeiten der Klägerin im einzelnen

nicht dargelegt. Daß die Bilanzen für 1991

nach Darstellung des'Konkursverwalters
nicht den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprochen haben, zwingt nicht zu der An-

nahme, daß die Klägerin hierfür verantwort-
lich ist. Die Ursache dafür, daß die Bilanzen

nicht die tatsächlichen Gegebenheiten wider-

spiegelten, kann auch in dem persönlichen

Bereich der Beklagten zu suchen sein. Denn

nach dem Bericht des Konkursverwalters vom

29.1,1993 haben die Beklagten auch persön-

liche, nicht auf die Gesellschaften laufende

Konten eingerichtet, uffi Geldbewegungen
außerhalb des Gesellschaftsvermögens und

außerhalb der Buchhaltung zu ermöglichen.

Somit kann gerade nicht davon ausgegangen

werden, daß die Beklagten der Klägerin die

Unterlagen über die Geschäftsvorgänge in den

Gesellschaften vollständig zur Verfügung ge-

stellt haben. Sind aber bereits die Grundauf-
zeichnungen der Buchhaltung unvollständig,
was der Auftraggeber zu verantworten hat,

so führt dies notwendigerweise zu einer
unzutreffenden Darstellung der Geschäfts-

abläufe durch den Steuerberater.

,Dei' vueitei'e Voi^uvu i'f üvr uv^ruy rv,,, v,v, .,ägei'i n

habe die wirtschaftliche Situation der Unter-

nehmen nicht richtig dargestellt und somit die

rechtzeitige und erforderliche Kapitalbeschaf-

fung veröitelt, stellt die Situation geradezu auf

den Kopf. Denn nach dem Bericht des Kon-

kursvenrualters waren es gerade die Beklagten,

die den Gesellschaften Mittel enZogen und

Zahlungseingänge an den Gesellschaften vor-

bei auf eigene Konten umgeleitet haben. ln

diesem Zusammenhang fehlt bereits eine erfor-

derliche Darlegung dafür, warum die Klägerin

für die in der Berufungsbegründung aufgeführ-

ten Bürgschaftserklärungen verantwortlich sein

soll. Denn offensichtlich waren die Beklagten um

zusäZliche Kredite bereits zu einem Zeitpunk
bemüht, noch ehe die Klägerin die Bilanzen für

das Jahr 1991 vorgelegt hatte. Der Kreditbe-
darf der Gesellschaften war den Beklagten
atso ohnehin bekannt.

3. lm übrigen haben die Beklagten, wie bereits

das Landgericht ausgeführt hat, den angeb-

lichen Schaden in der Berufungsinstanz nicht

@ @

Gt-12/97

Schadenfolgen für den Mandanten gemacht

hat (BGH NJW-RR 1996, 313, 314 : Gl 1995,

273; NJW 1992,836,837:Gl 1992,71; 1991,

2828, 2830 : Gl 1991, 171; Senat, Gl 1993, 210,

211).Wird diese Pflicht schuldhaft verletzt, steht

dem Geschädigten der sogenannte Sekun-

däranspruch zu. Das setä aber die Kenntnis
des Steuerberaters von der PflichWerletzung'
voraus. Ein Anlaß, die Kläger auf den ihnen

drohenden Schaden und die Regreßmög-

lichkeit hinzuweisen, ergab sich für den

Beklagten spätestens nach der Zustellung

des Urteils des Finanzgerichts Düsseldorf
vom 20.7.1990.

Die erforderlichen Hinweise, insbesondere auch

auf die kurze Verjährungsfrist, hat der Beklagte

aber nicht gegeben. Die versäumte Aufklärung

versagt ihm die Verjährungseinrede allerdings

nur, soweit der Verjährungseintritt auf der Ver-

letzung der Hinweispflicht beruht. Eine Sekun-
därhaftung kommt also nicht in Betracht,

wenn der Mandant rechtzeitig vor Ablauf der
Veriährungsfrist in einem anderen Bera-

tungsverhältnis stand, das die Haftungsfrage
mit einschloß, oder auf einem anderen Wege

über den Schadenersatzanspruch und des-
sen Veriährung Kenntnis erhielt. Die Hinweis-

oflichten eines mit der Prüfung von Regreß-

fragen betrauten Rechtsanwalts treten an die

Stelle derjenigen des Steuerberaters, der die

zum Schadenersatz verpflichtende Handlung

begangen hat (BGH, NJW-RR 1996, 313, 314

: Gt 1995, 273).

Hier hat der Rechtsanwalt offenbar keinen

umfassenden Beratungsauftrag erhalten, ihm

war nur die Durchführung der Beschwerde
gegen die Nichtzulassung der Revision über-
tragen worden, Nach der höchstrichterlichen

Rechtsprechung. (BGH, NJW 1993, 2045 :
Gl 1993, 26Q dart der Rechtsanwalt aber auch

in einem solchen Falle die ihm anvertraute Pro-

zeBführung nicht völlig isoliert von den übrigen

lnteressen des Auftraggebers sehen, Vielmehr

hat er die mit dem Verfahren unmittelbar zusam-

menhängenden rechtlichen und wirtschaftli-

chen Belange seiner Partei mit zu berücksichti-
gen und darauf zu achten, daß ihr insoweit nicht

durch ein Versäumnis während des Verfahrens

Nachteile entstehen. Hier lag es nach den Grün-
den des Rechtsanwalts bÖkannten Urteils des

Finanzgerichts Düsseldorf vom 20.7.1990 auf

der Hand, daß Regreßansprüche gegen den

Beklagten in Betracht kamen.

Der Prozeßbevollmächtigte der Kläger durfte
auch nicht die Augen vor dem drohenden
Ablauf der Veriährungsfrist verschlieBen.
Dennoch entfällt die sekundäre Hinweis-
pflicht des Steuerberaters bei fortbestehen-
dem Mandatsverhältnis in einem solchen
Falle nur, wenn feststeht, daß der Mandant
über einen möglichen Regreßanspruch und

dessen Veriährung rechtzeitig unterrichtet
wurde (BGH, NJW 1995, 2108, 2109 : Gl 1995,

169; NJW-RR 1990, 459, 460). Es genügt nicht,

daß der Steuerberater von einer solchen Auf-

klärung ausgeht, dies aber nicht sicher weiß

(BGH, NJW 1987, 326, 327). Die erforderliche

Beratung hat der Rechtsanwalt, wie außer Streit

steht, den Klägern nicht zuteil werden lassen.

b) Die Verjährung des Sekundäranspruchs be-
ginnt mit dem Eintritt der Primärverjährung
(BGH, NJW 1995, 2108, 2110 : Gl 1995, 169).

Die mit Ablauf des 26.9.199'1 in Gang gesetzte

dreijährige Verjährungsfrist des Sekundäran-
spruchs ist vor ihrer Vollendung unterbrochen

worden. Nach $ 209 Abs. 1 BGB wird die Ver-
jährung durch Klageerhebung unterbrochen.
Frhoben ist die Klage gemäß S 253 A.bs. '1 7PO

mit der Zustellung der Klageschrift an den

Beklagten. Das ist hier am 12J0J994, mithin

nach Ablauf der Verjährungsfrist, geschehen.

Soll durch die Zustellung die Verjährung unter-

brochen werden, so tritt diese Wirkung gemäß

S 270 Abs. 3 ZPO aber bereits mit der Ein-

reichung der Klageschrift bei Gericht ein, sofern

die Zustellung demnächst erfolgt.

Diese Voraussetzungen sind erfüll!, wenn die
Zustellung innerhalb einer den Umständen
nach angemessenen Frist, ohne besondere
von der Partei zu vertretendä Verzögerung
erfofgt (BGH, NJW 1988, 1079, 1082). So liegt

der Fall hier: Die Klageschrift ist beim Land-
gericht am 19.9.1994, also vor Ablauf der
Verjährungsfrist des Sekundäranspruchs, mit

einem die Prozeßkosten deckenden Scheck

eingegangen. Die kurze Verzögerung bis zur

Zustellung beruhte allein auf dem Geschäfts-

ablauf bei Gericht.
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- Frist zur Nachbesserung
(LG Darmstadt, Urt. v.7.81997 - I O 381/95)

Leitsätze (d. Red.):

1. Will der Mandant nur ur'wollständig
oder sclrleeht erbracfite Leietungen de,o

Steuerberaters auf einen Berufekollegen
äbertmgen, muB er dem bieherigen
$euerbereter zunächst innerhalb ange'
messener Fdet die Möglichk€itzur Nacfi-
besserung einräumen.

2,Bei endgültiger leistungsvenveigo
rung bedarf es nid* der Androhung
einer Ersatansmahme durc*r sinen neuen
Steuerborater,

3. Behauptet der ttlkindan{ eine Aufforde
rung zur Nacfibeeserung aei entbehrlich
gewooen, isü er hierf{ir beweispflic*rtig.

Zum Sachverhalt:

Die Klägerin betreibt seit Mitte 1989 ein Reise-

büro und schloß mit dem Beklagten einen
Steuerberatervertrag. Der genaue Umfang der
aufgrund dieses Vertrages von Beklagtenseite
geschuldeten Leistungen ist zwischen den
Parteien streitig. Mit den Arbeiten bezüglich der
Klägerin betraute der Beklagte seinen Mitarbei-

ter, der nicht nur die Bearbeitung der laufenden

steuerlichen Angelegenheiten übernahm, son-

dern auch den Neuaufbau der klägerischen
Buchhaltung.

Nachdem bis zum Herbst 1991 noch kein

Abschluß für das Geschäftsjahr 1990 vorlag,
kündigte die Klägerin am 6.1.1.1991 den Bera-

tungsvertrag zum 31.12.1991. Dem widersprach

die Beklagte. lm April 1992 wurde ein ,,vorläu-
figer" Jahresabschluß vorgelegt, der allerdings
noch nicht vollständig war. Der Mitarbeiter der
Beklagten sagte mehrfach zu, den endgültigen
Abschluß für 1990 fertigzustellen und das Rech-
nungswesen bis Ende 1992 so zu bearbeiten,
daß ab Januar 1993 ein neuer Steuerberater die
Arbeiten übernehmen könne. Die Klägerin
behauptet, zu Beginn des Jahres 1993 sei die

Buchhaltung in einem derart chaotischen und
desolaten Zustand gewesen, daß der neue
Steuerberater für den Zeitraum ab Januar 1990

eine vollständig neue Buchhaltung aufbauen
mußte.

Unter dem Gesichtspunkt der Schlechterfüllung

beansprucht die Klägerin mit der Klage Zahlung
jener Kosten, welche sie für diese Buchhal-
tungsarbeiten (ab Februar 1990 bis Dezember
1992) an den in der Folge mit der Buchhaltung

beauftragten neuen Steuerberater zahlte und
beziffert diese Kosten mit 149.352,35 DM. Wei-
terhin macht die Klägerin jene Kosten (7.767,00

DM) geltend, welche sie für die Erstellung eines
neuen Jahresabschlusses für das Jahr 1990

aufwandte.

Die Klägerin behauptet, der Beklagte habe
jedenfalls seit Herbst 1991 von den unzurei-
chenden Leistu n gen sei nes M itarbeiters gewu ßt

und sich gegenüber ihrem Geschäftsführer und
dem Prozeßbevollmächtigten außerstande er-
klärt, die Buchhaltungs- und Abschlußarbeiten 

-

für die Zeit bis 31.12.1992 im Verlauf des ersten
Halbjahres 1993 fertigzustellen. Nachdem fest-
stand, daß der Mitarbeiter bei dem Beklagten

ausscheide, sei diesem mitgeteilt worden, daß
die Klägerin weiterhin an einer Fertigstellung der
Arbeiten durch den Beklagten interessiert sei,

eine Tätigkeit des Mitarbeiters aber nach dem
1.1.1993 nicht mehr akzeptiert werde.

Die Klägerin beantragt, den Beklagteh zu ver-
urteilen, an sie 152119,35 DM nebst 4o/oZinsen
aus 93.505,75 DM seit 29.1.1.1994 und aus
63.613,60 DM seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

- Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

Der Beklagte trägt vor, der Zeuge sei zunächst

nicht als sein Mitarbeiter, sondern - noch vor
seiner Anstellung bei ihm - als Existenzgrün-

d u n gsberater u n m ittel bar f ü r fl ie Gesel lschafter

der Klägerin tätig geworden und habe den Auf-

bau des Rechnungswesens der Klägerin allein
in dieser Funktion - und nicht als Leistung des
Beklagten - durchgeführt. Er sei allein mit der
Erstellung von Lohnabrechnungen, Buchhal-

tungsarbeiten, Jahresabschlüssen und Steuer-
erklärungen beauftragt worden, nicht dagegen
damit, Belege zusammenzusuchen, Kassen-
protokolle nachzuarbeiten, die Ablage zu ord-
nen oder den Zahlungsverkehr zu übenruachen.

Nichts desto trotz habe sein Mitarbeiter derlei

Sodann könne die Klägerin deswegen kein
Honorar beanspruchen, weil ihre Leistungen
fehlerhaft und ihfolgedessen wertlos seien. Die
gesamte Buchhaltung habe in den Händen der
Klägerin gelegen. Wie sich aus den Berichten
des Konkursverwalters ergebe, bestehe das
Grundübel darin, daß beide Unternehmen ins-
besondere bei der Buchführung nicht getrennt
geführt worden seien. Für beide Unternehmen
sei nur ein einheitliches Girokonto eingerichtet
gewesen, über das alle Geschäftsvorfälle
gebucht worden seien. ln diesem Zusammen-
hang habe es die Klägerin pflichtwidrig unter-
lassen, auf die Notwendigkeit, zwei getrennte

Konten zu führen, hinzuweisen. lnfolge der feh-
lerhaften Einrichtung habe die Buchhaltung kei-
nen Überblick über die Geschäftsvorfälle und
über die Lage des Unternehmens vermittelt. Wie
dem Bericht des Konkursverwalters weiterhin
zu entnehmen sei, hätten die Bilanzen für 1991

nicht den tatsächlichen Verhältnissen entspro-
chen. ln Wahrheit sei das Ergebnis wesentlich
schlechter ausgefallen, als dies anhand der
Bilanzen. zu ersehen gewesen sei. Bei richtiger
Buchhaltung und richtiger Bilanzierung hätte
bereits zum Jahreswechsel 1991/1992 Konkurs-
antrag gestellt werden müssen.

Darüber hinaus sei die Klägerin in erheblichem
Umfang zum Schadenersatz verpflichtet. Bei
richtiger und zutreffender Unterrichtung durch
die Klägerin hätte der Geschäftsbetrieb für beide
Gesellschaften spätestens im Frühjahr 1992 ein-
gestellt werden müssen. ln diesem Fall hätten
sie - die Beklagten - weder gegenüber der Klä-
gerin noch gegenüber anderen Gesellschafts-
gläubigern Bürgschafts- und andere Verpflich-
tungserklärungen abgegeben. Statt dessen
hatten sie gegenüber der Firma A. noch Ende
Mai 1992 eine Bürgschaft über 600.000 DM
übernommen; zusätzlich habe der Beklagte zu
2) Bürgschaftserklärungen gegenüber der
Firma A. über 170.000 DM und gegenüber der
Firma B. in Höhe von 40.000 DM abgegeben.

Schließlich beanstanden die Beklagten im
Rahmen ihres Schriftsatzes vom 26.6.1996 die
Angemessenheit der von der Klägerin vorge-
nommenen Gebührenberechnung: ln mehre-
ren Fällen beanspruche die Klägerin den nach
der Gebührenordnung zulässigen Höchstsatz,
obwohl nur Arbeiten von durchschnittlicher Art
zu erledigen gewesen seien. (...)

Aus den Gründen:

Die Berufung der Beklagten ist nicht begründet.

Auf der Grundlage der von ihnen unterzeich-
neten Erklärung vom 3.6.1992 schulden die
Beklagten der Klägerin die Zahlung des
Steuerberaterhonorars in Höhe von 82.712,92

DM. ln dieser Erklärung haben die Beklagten im

Sinne einer Schuldmitübernahme sich persön-

lich und gesamtschuldnerisch verpflichtet, die
Honoraransprüche der Klägerin gegen die
Firmen A. und B. zu erfüllen.

1. Ohne Erfolg wenden die Beklagten ein, die
Erklärung vom 3.6.1992 .gemäß S 123 Abs. 1

BGB wegen Drohung angefochten zu haben.
Das Verhalten der Klägerin erfüllt nicht den Tat-

bestand von $ 123 Abs. 1 BGB oder von $ 138

BGB. Denn die Klägerin handelte nicht rechts-
widrig. Zur Aushändigung der Bilanzen war die
Klägerin nur Zug um Zug gegen Zahlung des
Honorars verpflichtet. Der Steuerberater
braucht Arbeitsergebnisse nach S$ 320,322
BGB i.V.m. S 641 BGB nurZug um Zug gegen
das geschuldete Honorar herauszugeben
(Gehre, SfBG, $ 66 Fdn. 14).Wenn die Kläge-
rin die Herausgabe der Bilanzen von dejr Stel-
lung einer Sicherheit, also noch nicht einmalvon
der Erfüllung ihrer Honorarforderung abhängig
machte, so begegnet dies keinen Bedenken.

Dies gilt auch insoweit, als die Klägerin zusälz-
lich eine Sicherung ihrer Honorarforderungen
aus den in der Erklärung vom 3.6.1992 im ein-
zelnen aufgeführten Rechnungen aus der ZeiI
vom 6.3. bis 31.5.1992 verlangte. Sie hat mit

dieser Forderung die Grenzen ihres Zurück-
behaltungsrechts nach S 273 BGB nicht über'
schritten. Die genannten Rechnungen bezogen
sich auf Leistungen der Klägerin für die Steuer-
jahre 1991/1992. Es handelte sich dabei auch
um Vorarbeiten für die anschließend zu erstel-
lenden Jahresabschlüsse. Der nach S 273 BGB
geforderte wirtschaftliche und rechtliche Zu-
sammenhang von Forderung und Gegenforde-
rung ist somit gegeben.

lm übrigen ist zu bedenken, daß sich die Klä-
gerin, anstatt auf Erfüllung zu bestehen, mit einer
zweifelhaften Sicherheit zufriedengegeben hat.

Auch verstieß das Beharren auf einer Sicherheit
in Form der Schuldbeitrittserklärung nicht gegen

S 138 BGB oder $ 242BGB. Nach Kenntnis der
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die Klägerin anschließend 12.947,66 DM (Fa. A)

und weitere 7.942,83 DM (Fa. B). Über die For-

derung der Klägerin haben die Beklagten

zusätzlich Wechsel akzeptiert. Zahlungen auf

die Forderung der Klägerin haben die Beklag-

ten auch in der Folgezeit nicht geleistet. Die

Wechsel wurden nicht eingelöst. (...)

Die Beklagten haben zunächst die Schuldüber-

nahmeerklärung vom 3,6.1992 angefochten.

Durch Drohungen der Klägerin seien sie zur

Abgabe dieser Erklärung bestimmt worden.

Denn die Geschäftsführer der Klägerin hätten

erklärt, die Jahresabschlüsse für 1991 erst vor-

zulegen, wenn sie, die Beklagten, die Schuld-

beitrittserklärung unterzeichnet hätten. Da sie

dringend auf die Vorlage der Jahresabschlüsse

angewiesen gewesen seien, hätten sie dann die

Sch u ld beitrittserkläru n g unterzeichnet.

Sodann haben die Beklagten die Leistungen der

Klägerin auf allen Vertragsgebieten als man-

gelhaft und fehlerhaft beanstandet: lnsbeson-

dere das Ergebnis der vorläufigen Gewinner-

mittlung für 1991 sei fehlerhaft gewesen. Das

habe dazu geführt, daß sie, die Beklagten, die

tatsächliche finanzielle Situation beider Unter-

nehmen zu spät erkannt hätten.

Bei einem rechtzeitigen Hinweis auf den sich

abzeichnenden wirtschaftlichen Niedergang der

Unternehmen hätten sie sich um einen liquiden

Partner bemüht oder aber den Geschäftsbetrieb

eingestellt. So hätten sie in erfolgversprechen-

den Verhandlungen über eine Mehrheitsbeteili-

gung der Firmen A, und B. gestanden. Diese

Ver:handlungen seien abrupt abgebrochen wor-

den, nachdem die Klägerin mit den ,,richtigen

Zahlen hervorgekommen" sei. Von daher stün-

den ihnen Schadenersatzansprüche in einer

Höhe von mindestens 1,5 Mio. DM zu, mit denen

aufgerechnet werde. Ein weiterer aufrechen-

barer Schadenersa2anspruch des Beklagten

zu 2) rühre daher, daß dieser gegenüber

verschiedenen Gläubigern der Gesellschaften

hohe Verbindlichkeiten eingegangen sei; hierzu

wäre es nicht gekommen, wenn dem Beklag-

len zu 2) die mangelnde Zahlungsfähigkeit der

Unternehmen bekannt gewesen sei.

Das Landgericht hat nach Beweisaufnahme

durch Urteil vom 2.5.1995, auf das zur Darstel-

lung der näheren Einzelheiten verwiesen wird,

die Beklagten antragsgemäß verurteilt.

Mit der dagegen gerichteten Berufung verfolgen

die Beklagten den auf Abweisung der Klage

gerichteten Antrag in vollem Umfang weiter.

Zur Begründung ihres Rechtsmittels tragen

die Beklagten - im einzelnen gemäß den Aus-

führungen in der Berufungsbegründung vom

12,10.1995 sowie den Schriftsätzen vom 24.6.

und 26.6.1996 - vor:

Die Schuldbeitrittserklärung vom 3.6.1992 sei

aufgrund der erklärten Anfechtung nichtig. Die

von ihnen geführten Unternehmen hätten im
Mai /J u n i 1992 zusä+zl i ch e Kred itm ittel be n öti gt.

Dies sei auch der Klägerin bekannt gewesen.

Sie, die Beklagten, hätten wegen des zusätz-

lichen Kreditrahmens Gespräche mit den Spar-

kassen geführt. Vor der Entscheidung über die

Gewährung zusäLlicher Kredite und Bürg-

schaften hätten die Banken die Vorlage der

Bilanzen per 31.12,1991 verlangt. Schon seitApril

1992 sei die Klägerin wiederholt und dringend

aufgefordert worden, die Bilanzen fertigzustel-

len und vorzulegen. Dabeiseider Klägerin auch

bekannt gewesen, daß eine Fortführung der

Unternehmen nur möglich gewesen sei, wenn

kurzfristig neues Kapital zugeführt worden wäre.

Gleichwohl habe die Klägerin die Herausgabe

der bereits fertiggestellten Bilanzen von der

Unterzeichnung der Schuldbeitrittserklärung

vom 3.6."1992 abnängig gemacht. Hierzu sei cjie

Klägerin nicht berechtigt gewesen.

Zwar sei nichts dagegen einzuwenden, daß die

Klägerin die Fortsetzung ihrer Tätigkeit von der

Stellung einer Sicherheit abhängig gemacht

habe. Auf keinen Fall jedoch habe die Klägerin

ihre vertraglich übernommenen Leistungen ein-

stellen und auf diese Weise das Vertragsver-

hältnis zur Unzeil kündigen dürfen. Daher sei es

ihr auch verwehrt gewesen, die Aushänciigung

der Bilanzen davon abhängig zu machen, daß

sie - die Beklagten - auch bezüglich früherer

Rechnungen die persönliche Haftung neben

den Gesellschaften übernehmen würden. Die-

ses Verlangen der Klägerin sei als widerrechl
liche Drohung i.S.v. S 123 Abs. 1 BGB und dar-

über hinaus als sittenwidrig i.S.v. S 138 BGB zu

werten. Entgegen der Ansicht der Klägerin hät-

ten sie auch keinen anderen Steuerberater mit

der Erledigung der Abschlußarbeiten beauftra-

gen können, da dieser einen zu langen ZeiI-

raum benötigt hätte, um sich in die steuerlichen

Vorgänge einzuarbeiten.

Arbeiten erledigt, weil das von Klägerseite

eingesetzte Personal hierzu nicht in der Lage

gewesen sei.

Die Zusammenarbeit der Parteien sei durch

Rücksichtnahme auf venruandtschaftliche lnter-

essenverf lechtu n gen stark beh i nderl worden ; so

habe man sich ein Rechnungsprogramm von

einem Verwandten erstellen lassen, das aber

nicht habe dazu gebracht werden können,

Buch u n gsdaten feh lerfrei an d ie DATEV- Finanz-

buchhaltung zu übergeben. Auch nach dessen

Erstellung sei bis zum 31.12.1990 eine fehlerfreie

Datenübernahme nicht möglich gewesen, so

daß aufwendige manuelle Nachbuchungen

erforderlich geworden seien, die durch beengte

räumliche Verhältnisse und hohe Personalfluk-

tuation zusätzlich erschwert waren. Auf diese

Schwierigkeiten habe der Zeugewiederholt hin-

gewiesen und Abhilfe angemahnt. Weiterhin

seien zahlreiche Belege in Ermangelung von

Daten nicht zuzuordnen, falsch abgelegt oder

nicht auffindbar gewesen bzw. seien erst ver-

spätet nach Anmahnung übergeben worden.

lnfolgedessen sei zwar nachvollziehbar, daß die

Buchhaltung nochmals habe erstellt werden

müssen, dies sei aber nicht ihm anzulasten. Die

als ,,vorläufig" bezeichnete Bilanz für 1990 sei

auf der Grundlage der vorhandenen Daten

erstellt worden; soweit solche fehlten, habe dies

die Klägerin selbst zu vertreten. Folgerichtig

habe auch das neue Steuerberaterbüro Sortier-

und Nebenarbeiten erheblichen Umfanges

abgerechnet, woraus zu ersehen sei, daß die

Unterlagen der Klägerin nicht vollständig waren;

derartige Arbeiten seien nicht Aufgabe des

Beklagten gewesen.

Da es zur Aufstellung einer endgültigen Bilanz

für 1990 nicht kam, hätten auch die Folgebilan-

zen mangels Kontinuität nicht abgeschlossen

werden können, Schließlich seien in der Klage-

forderung auch Kosten für die Bilanz 1991 ent-

halten; diese habe der Beklagte aber niemals

in Rechnung gestellt.

Der Beklagte ist der Auffassung, die Klägerin

hätte ihm vor Entzug des Auftrages und dessen

Neuvergabe an einen anderen Steuerberater

Gelegenheil zur Fertigstellung der Arbeiten

geben müssen. Dies sei der Klägerin - kosten-

los - mit einer Frist von drei Monaten angebo-

ten worden. (...)

Aus den Gründen:

Die Klage ist nicht begründet. Der Klägerin

stehen Ansprüche gegen den Beklagten aus

mangelhafter Erfüllung der diesem obliegenden
vertraglichen Pflichten aus dem unstreitig

zustande gekommenen Steuerberatungsver-

trag unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.

Die Klägerin kann von dem Beklagten insbe-

sondere keinen Ersatz jener Kosten beanspru-

chen, welche sie für die Erstellung der zunächst

von dem Beklagten zu leistenden Jahresab-
schlüsse und Steuererklärungen aufwandte.

Voraussetzun g f ü r ei ne solche Erstattu n gspfl icht

ist nämlich unabhängig von der Frage, wen für

die unstreitig nicht vollständige Erbringung die-

ser Leistungen die Verantwortung trifft, daß der
Mandant seinen Steuerberater hinsichtlich
dieser Leistungen nicht nur in Verzug setzt,
sondern ihm eine angemessene Frist zur
Nachbesserung einräumt und die Ablehnung
weiterer Leistungen bzw. die Ersatzvor-
nahme nach Ablauf der Frist androht (vgl.

OLG Frankfurt; Urt. v. 13.10.1993 - 21 U 145/92,

DSfR 1994, 479; OLG Düsseldorf, Utt. v.

30.7.1992 - 13 U 258/91, Gl 1993, 45 : Stbg

1993,234;OLG Düssedort, Uft. v. 12.12.1991 -
13 a 118/91, Gl 1993, 47; OLG Köln, Uft. v.

!2.4.1991 - !1 U 41/90, G! !991, 144 :Stbg 1991,

492 : StB 1992, 70; LG Düsseldorf, Urt. v.

19.7.1988 - 10 O 119/88, Gl 1989, 116; OLG

Hamm, Urt. v. 18.3.1988 - 25 U 103/87, Gl 1988,

136; OLG Koblenz, Urt. v. 14.7.1987 - 3 U

1592/86, Stbg 1989, 77 : BRAK-Mitt 1989, 163;

LG Bonn, Urt. v. 21.9.1976 - 1 O 284/74, DSIR

1978, 116; vgl. auch OLG Frankfurt, Urt. v.

5.12.1984 - 21 U 207/83, DSIR 1985, 449; je-

weils zit. n. Juris). An einer solchen unzweifel-

haften Erklärung der Klägerseite fehlt es vor-

liegend aber; eine solche war auch unter

Berücksichti g u ng der weiteren Besonderheiten

des Falles nicht etwa entbehrlich.

Eine entsprechende Fristse2ung mit Ableh-
nungsandrohung ist jedenfalls in schriftlicher

Form nicht vorgelegt und auch nicht ersichtlich.

Dabei mußten insbesondere die zahlreichen

Schreiben der Klägerin vor dem Gespräch am

11.12.1992 insofern außer Betracht bleiben, als

diese sich nach eigenem Vorbringen wiederholt
auf weitere Tätigkeiten des Beklagten einließ,

obwohl sie bereits mit Schreiben vom 6.11.1991

@
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die Kündigung bezüglich Buchhaltungsarbeiten

für das Jahr 1990 und hinsichtlich der Lohn-

buchhaltung zum Dezember 1991 ausgespro-
chen hatte. Ersichtlich ließ sie sich in der Folge

auf weitere Tätigkeiten ein, so daß sie aus die-
sem - im übrigen auch nicht unwidersprochen
gebliebenen - Schreiben keine Rechte herlei-
ten kann, zumal sie mit Schreiben vom 14.5.1992

dem Beklagten mitteilte, ab 1992 die Buchhal-
tung durch eigenes Personal erledigen zu kön-
nen, so daß sich die Tätigkeit des Beklagten in

der Folge ,,auf die steuerliche und fachliche
Beratung und auf die Bilanzierung konzentrie-
ren" könne.

Danach war für die Entscheidung davon aus-
zugehen, daß die Klägerin zwar wiederholt die
Erbringung der geschuldeten Leistungen
anmahnte, die gesetzten Fristen aber auch
wiederholt verlängerte, ohne klarzustellen,
daß ein neuerlicher erfolgloser Fristablauf
dazu führen würde, daß weitere Tätigkeiten
abgelehnt und im Wege der Ersatzvornahme
auf Kosten des Beklagten in Auftrag gege-
ben würden. Einer dahingehenden Klarstellung
hätte es aber um so eher bedurft, als gerade

aus den wiederholten Fristverlängerungen
ein Vertrauenstatbestand dahingehend er,
wächst, daß eine endgültige Beendigung der
Zusammenarbeit auf Kosten des Beklagten
jedenfalls nicht ohne klare Vorwarnung erfolgen
würde. An einer solchen fehlt es aber, was auch
daraus ersichtlich wird, daß die Klägerin selbst
noch bis gegen Ende 1992 an einer Fertigstel-

lung der Arbeiten durch den Beklagten - aller-
dings nicht durch den Mitarbeiter - interessiert
und - soweit ersichtlich erstmals in hinreichend

deutlicher Form - erst unter dem 4.3.1993 und
damit offenkundig nach Beauftragung eines
Fremdunternehmens dem Beklagten androhte
und mitteilte, sie werde die Kosten der Steuer-
beratungsgesellschaft ihm gegenüber geltend

machen.

Eine gesonderte Inverzugsetzung mit Andro-
hung der Ersatzvornahme war auch nicht aus
anderen Gründen entbehrlich. lnsbesondere
konnte der Entscheidung nicht zugrunde gelegt

werden, daß - wie die Klägerin behauptet - der
Beklagte Ende 1992 eine weitere Zusammen-
arbeit und insbesondere eine Nachbesserung
seiner Leistungen kategorisch abgelehnt hätte.

Entsprechendes hat die Beweisaufnahme
gerade nicht ergeben. Zwar hat der Zeuge
angegeben, der Beklagte habe auf konkrete
Nachfrage gesagt, die Jahresabschlüsse '1992

nicht selbst erstellen zu können, weil er nach
einem Unfall bei ängegriffener Gesundheit sei;
auch sei ihm von einem Angebot, die fraglichen
Arbeiten innerhalb zwei oder drei Monaten
durchzuführen, nichts erinnerlich. Dem stehen
aber die Angaben des Zeugen gegenüber,

denen zufolge sein Vaterzwar den Abschluß der
Arbeiten innerhalb von drei Monaten ablehnte,
gleichzeitig aber anbot, diese im zweiten Quar-
tal zu beenden, was dem Zeugen zu lang war.

Bei der Würdigung dieser nicht widerspruchs-
freien Aussagen war zum einen in die Abwä-
gung mit einzustellen, daß einerseits der Zeuge
als Sohn des Beklagten nicht ohne eigenes
lnteresse am Ausgang des Rechtsstreits sein

dürfte, andererseits aber auch der Mitarbeiter
alsZeuge durch seine Einbindung bereits in das
vorprozessuale Geschehen dieses nicht als
unbeteiligter Dritter wahrnahm. Auch war feist-

zustellen, daß die Erinnerung des Zeugen hin-
sichtlich einzelner Details des fraglichen

Geschehens insofern genauer schien, als die-
ser auch die Reaktion des Zeugen wiedergab,
wonach dieser äußerte, dann solle die Kanzlei

alles machen,,,zumal die ja bereits auch ab dem
dann kommenden Wirtschaftsjahr ohnehin tätig
werden solle".

Schließlich war den Angaben des Zeugen auch
eine von Klägerseite behauptete Leistungsver-
weigerung lediglich hinsichtlich der Abschluß-

arbeiten tür 1992 zu entnehmen, nicht dagegen
für jene betreffend die Jahre 1990 und 1991.

Denn für diese hatte auch nach den Angaben
dieses Zeugen eine umgehende Fertigstellung

zugesagt und lediglich in den darauf folgenden
Tagen weitere Verzögerungen avisiert. Damit
hatte sich die Klägerseite ersichtlich auf weitere
Nacharbeiten eingelassen.

Bei dieser Sachlage hat das Gericht keine Ver-

anlassung, einem der Zeugen mehr Glauben zu

schenken als dem anderen, so daß von einem

,,non liquet" auszugehen war, das sich vorlie-
gend zu Lasten der Klägerseite auswirkt.
Denn die Beweislast für Tatsachen, die -
abweichend vom dargestellten Grundsa2, daß
es ei ner Fristsetzu ng m it Ableh n u n gsand roh u n g

Ob die Ursächlichkeit des Nichtgebrauchs eines
Rechtsmittels für den eingetretenen Schaden -
der allgemeinen Regel entsprechend - danach
zu beurteilen ist, wie nach Meinung des
Regreßgerichts richtigerweise auf das
Rechtsmittel hin hätte entschieden werden
müssen (vgl. BGH, Urt. v. 20.1.1994 - lX ZR

46/93, Gl 1994, 153 : NJW 1994, 1211, 1213),

oder aber danach, welchen Erfolg das
Rechtsmittel tatsächlich gehabt hätte (so der
lll. Zivilsenat in ständiger Rechtsprechung für
die Amtshaftung, vgl. BGH, Urt. v. 11.6.1959 -
lll ZR 33/58, VersR 1959, 736, 738;v. 16.1.1980

- lllZR 77/84, NJW 1986, 1924, 1925;v.5.2.1987

- lll ZR 16/86, BGHR BcB S 839 Abs. 3 -
Kausalität 1; v. 21.4.1988 - lll ZR 255/86, NJW
1989, 96, 99), kann offenbleiben. Nach beiden
Ansichten ist die Ursächlichkeit gegeben.

lst entscheidend, wie nach Meinung des
Regreßgerichts richtigerweise hätte entschie-
den werden müssen, war die unterlassene Erin-
nerung an die Adresse des Beklagten für den
Schaden ursächlich, weil der Beklagte (späte-

stens) auf die Erinnerung hin die Beurkundung
hätte vornehmen müssen. Kommt es darauf an,
wie der Beklagte tatsächlich reagiert hätte, ist

nach den Feststel I u n gen des Beruf u ngsgerichts
davon auszugehen, daß er auf die Erinnerung
hin das Testament beurkundet hätte. Gleich-
gültig ist dabei, welcher der von den Parteien
gegebenen Sachdarstellungen man folgt. Hatte

der Beklagte - wie die Klägerin behauptet - die
Testamentserrichtung vergessen, ist - wie das
Berufungsgericht festgestellt hat - kein konkre-
ter Anhalt ersichtlich, daß eine Erinnerung durch
den Erblasser fruchtlos gewesen wäre. Dies gilt

erst recht, wenn der Beklagte - wie er behaup-
tet - die Fertigstellung des Testaments sogar
von einer Erinnerung des Erblassers abhängig
gemacht hatte.

- Grenzen

- Sicherheit durch Schuldbeitritt

- Nachbesserung
(OLG Düssedort, Urt. v. 12.9.1996 - 13 U 128/95)

Leitsätze (d. Red.):

1. Der Steuerberater mu9 die Arbeits-
ergobnisse nur ärg um Zug gegen
das geec*ruldete Honorar herausgeben
(ss 320, 322,6$ BcB).

2. Die Grenzen des Zurüd<behaltungs-
r€c$b werden nic*rt überscüritten, wenn
sidr der Steuerberater eine Schuld-
beibittser*lärung geben läßt

3. ln der Hsnorarklage gegen den Bei-
tretenden kann dieser Einwendungen aus
den Steuer.beratungsmandat er-heben.

4. Bei fehlerhafter Buchltihnrng muß der
lllandant dem gteuer,berater Gelegenheit
zur Naoübeseerung geben.

Zum Sachverhalt:

Der Beklagle zu 2) war Geschäftsführer der
im Jahre 199'1 gegründeten Firmen A. und B. ln

beiden Unternehmen nahm die Beklagte zu 1)

gleichfalls Aufgaben der Geschäftsleitung wahr.

lm Sommer 1992 wurde der Antrag auf Er-

öffnung des Konkursverfahrens über das Ver-

mögen beider Unternehmen gestellt.

Die Klägerin hat bis Mai 1992 die in den von den
Beklagten gefüh rten Unternehmen anfallenden
steuerlichen Arbeiten erledigt. Für ihre bis dahin
erbrachten Leistungen berechnete die Klägerin
ein Honorar von insgesaml61.822,43 DM.Zah-
lungen wurden hierauf nicht geleistet, lm Mai

1992 standen die Beklagten in Verhandlungen
mit verschiedenen Kreditinstituten über die Ge-
währung weiterer Darlehen für die beiden
Unternehmen. Hierzu benötigten die Beklagten
d ie jewei I igen Jah resabsch I üsse zu m 31.1 2.1 991.

Die Klägerin machte die Erledigung dieser
Arbeiten und die Herausgabe der Arbeits-
ergebnisse an die Beklagten von einer per-

sönlichen Haftungsübernahme abhängig. Am
3.6.1992 unterzeichneten die Beklagten die
Erklärung, gesamtschuldnerisch und persönlich

für die Honorarforderungen der Klägerin aus
den Rechnungen vom 6.3. bis 31.5.1992 über
insgesamt 61.822,43 DM sowie für die im
Zusammenhang mit der Erstellung der Jahres-
abschlüsse für die beiden Unternehmen noch
auszustellenden Rechnungen zu haften. Für die
Anfertigung der Jahresabschlüsse berechnete

Honorar und
Zu rü ckbe h a ltu n g s recht

@
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ment bedenken will, davon nicht unterrichtet ist.

Dann hat er vor dem Erbfall keine Möglichkeit,
gegen einen Notarfehler, durch den seine erb-

rechtliche Stellung beeinträchtigt wird, ein

Rechtsmittel einzulegen. lhn trifft also kein

Verschulden, und auf das Verschulden des Erb-

lassers käme es nicht an.

Selbst dann, wenn der vorgesehene Erbe (Ver-

mächtnisnehmer) von dem Vorhaben des

Erblassers weiß, kann dieser die Abwicklung

desvon ihm angestoßenen Amtsgeschäfts doch

besser kontrollieren. Er muß am besten wissen,

was er will, und kann besser als jeder andere

überprüfen, ob sein Wille vom Notar richtig

umgesetzt wird. Als unmittelbar Beteiligter hat

der Erblasser auch ganz andere Möglichkeiten,

auf den Notar einzuwirken, als ein Dritter.

2. Die Annahme des Berufungsgerichts, der
Erblasser habe es fahrlässig unterlassen,

den Schaden durch Gebrauch eines Rechts-

mittels abzuwenden, ist rechtsfehlerfrei.

a) Das Berufungsgericht geht zutreffend davon

aus, daß der Begriff ,,Rechtsmittel" in $ 19 Abs.

1 Satz 3 BNotO i.V,m. S 839 Abs. 3 BGB nicht

im engen technischen Sinn, sondern weit zu

verstehen ist, Er umfaßt alle Rechtsbehelfe,
r:- -:-L i:- --r--lr:-LL..:J-:-^ Ll^-Julc lilull gggEll ulc alllrDlrllllilllwlurlgE rlalltr-

lung oder Unterlassung richten und dazu

bestimmt und geeignet sind, diese zu besei-
tigen oder zu berichtigen und so den Scha-

den abzuwenden. Dazu gehören außer der

förmlichen Beschwerde (S 15 Abs. 1 SaV 2
BNotO) auch Gegenvorstellungen und Erin-

nerungen (BGH, Urt. v. 5.2.1974 - Vl ZR 71/72,

NJW 1974, 639, 640;v. 23.2.1978 - lll ZR 97/76,

NJW 1978, 1522, 1523; v. 22.6.1982 - Vl ZR

268/80, DNotZ 1983, 129, 131;v. L|1.1989 - lX

ZR 261 /88, NJW 1990, 1242, 1243) sowie münd-
liche Vorhaltungen (Haug, Die Amtshaftung
des lVofars, Rdn. 220; ders., in: Seybold/

Schippel, $ 79 BNo/O Rdn. 99; Sandkühler, in:

Arndt/Sandkühler/Lerch. $ 79 BNofO Rdn. 198).

b) Die tatrichterliche Würdigung, daß es von

dem Erblasser fahrlässig gewesen sei, den

Beklagten nicht an den Abschluß des Geschäfts

zu erinnern, ist rechtlich nicht zu beanstanden.

Für die Fahrlässigkeit i.S.v. $ 19 Abs. 1 SaL 3
BNotO i.V.m. S 839 Abs. 3 ZPO gilt nach der

Rechtsprechung des Senats ein subiektiver

Maßstab: Es ist zu prüfen, ob der Betroffene die

nach den gegebenen Umständen sowie nach

seinem Bildungsstand und seiner Geschäfts-
gewandtheit gebotene Sorgfalt beachtet hat

(Senatsurt. v. 9.11.1989 - lX ZR 261/88, NJW

1990, 1242, 1243 m. Anm. Heckschen, WUB Vlll

C. $ 53 BeurkG 1.90, u. Heinemann, DNotZ 1990,

443; ebenso bereits Urt. v. 5.21974 - Vl ZR 71/72,

NJW 1974, 639, 640;v. 22.6.1982 - Vl ZR 268/80,

DNotZ 1983, 129, 131; zustimmend Haug, in:

Seybold/Schppel $ 19 BNotO Rdn. 101;Sand-

kühlef in: Arndt/Sandkühler/Lerch, $ 19 BNotO

Rdn. 201 ;vgl. aber auch BGHZ 143, 17, 25; BGH,

Urt. v. 7.11.1996 - lll ZR 283/95, WM 1997, 177).

Davon ist das Berufungsgericht zutreffend aus-

gegangen. Seine Feststellung, der Erblasser

habe den Beklagten am 8,3.1991 richtig dahin

verstanden, daß das Testament noch nicht

errichtet sei und daß er, der Beklagte, noch ein-
mal kommen müsse, wird von der Revision nicht

angegriffen.

Gegen die Annahme, der Erblasser habe ,,spä-
testens nach Ablauf von mehreren Monaten ...
Anlaß zur Nachfrage" gehabt, wendet sich die

Revision ohne Erfolg. lhrer Vermutung, daß der

Erblasser im Laufe der Zeilgeistig zu sehr abge-

baut habe, um noch an das zu errichtende

Testament denken zu können. fehlt die tatsäch-

liche Grundlage. Das Berufungsgericht hat

das vorgerückte Alter und die gesundheitliche

Beeinträchtigung des Erblassers wie auch die

damit verbundenen Artikulationsschwierigkei-

ten berücksichtigt. Daß sich der Gesundheits-

zustand des Erblassers zwischen dem 8.3.1991

und einem im Juni 1992 erlittenen Schlaganfall,

nach welchem der Erblasser nicht mehr

ansprechbar war, nennenswert verschlechtert

habe, ist in den Tatsacheninstanzen nicht vor-

getragen worden. Nach der Aussage der

Schwester G, wäre er bis zu seinem Schlag-

anfall durchaus imstande gewesen, sie um eine

Erinnerung bei dem Beklagten zu bitten. Die

Enruägung des Berufungsgerichts, daß dem

Erblasser dies zuzumuten gewesen sei, nach-

dem er bei der Beauftragung des Beklagten auf

demselben Wege vorgegangen sei, läßt keinen

Rechtsfehler erkennen.

3. Die Ursächlichkeit der unterlassenen Erin-

nerung für den eingetretenen Schaden wird von

der Revision erfolglos bezweifelt.

bedarf - eine solche entbehrlich machen,

liegt bei der Klägerseite; gelingt ihr wie hier

der Nachweis derartiger Tatsachen (wie zum

Beispiel eine endgültige Leistungsvenrueige-

rung) nicht, muß es bei dem Grundsatz bleiben,

so daß der Entscheidung zugrundezulegen war,

daß das Verhalten des Beklagten einen Entzug

des Auftrages ohne Fristse2ung mit Androhung

der Ablehnung und der Ersatzvornahme nicht

rechtfertigte.

Dies gilt auch für die Folgezeit nach dem Treffen

am 11.12.1992. Soweit hierzu von den Parteien

Korrespondenz vorgelegt wurde, führt diese zu

keinem anderen Ergebnis. Denn dieser ist eben-

falls entweder eine entsprechende qualifizierte

Fristsetzung nicht zu entnehmen oder sie datiert

zu Zeitpunkten, in welchen die fraglichen Arbei-

ten ersichtlich bereits andenrueitig vergeben

worden waren und eine Erbringung der Lei-

stungen durch den Beklagten erkennbar nicht

mehr ernstlich gewünscht war. Dies gilt insbe-

sondere für die Angaben von Beteiligten anläß-

lich eines Treffens am 23.4j993 in den Kanz-

leiräumen der neu beauftragten Steuerbera-

tungsgesellschaft; denn der Zeuge hat insoweit

in Übereinstimmung mit dem anderen Zeugen

selbst eingeräumt, daß es ihm bei dieser

Besprechung - zumal er seinen Auftrag von der

Klägerseite bereits hatte - nicht darum ging, den

Beklagten zu Abschlußarbeiten zu veranlassen,

sondern allein die Frage war, ob der Beklagte

bei der Klärung von Unstimmigkeiten behilflich

sein könnte.

Damit war für die Entscheidung davon auszu-

gehen, daß die Klägerin im l-aufe des Jahres-

wechsels 1992/1993 ohne die erforderliche
qualifizierte lnverzugsetzung des Beklagten die

fraglichen Arbeiten neu vergab und infolgedes-

sen die hierdurch angefallenen Mehrkosten

selbst zu tragen hat.

Fec$&beratungsgoscE

Art. 59 EGV steht einer nationalen Regelung

nicht entgegen, die einem Unternehmen, das in

einem anderen Mitgliedsstaat ansässig ist, die
gerichtliche Einziehung fremder Forderungen

verbietet, weil die geschäfismäßige Ausübung

dieser Tätigkeit der Anwaltschaft vorbehalten ist.

(EuGH, Urt. v. 12.12.1996 - Rs. C-3/95, WPK-Mitt

1992 15e)

Besellung als UHrbdraftsprtifer/ Wder-
ruf / lGine Berufs-Hafrpfi idrtrrersicfiE-
rung / Rüc*rwirkende Deckungezusage

1. Bei dem Vorliegen der Voraussetzungen für

einen Widerruf der Bestellung gemäß $ 20 Abs,

2 Nr. 4 WPO ist auf den Zeitpunkt der letzten

Entscheidung der Widerrufsbehörde abzustel-

len. Bestand zu diesem Zeitpunkt keine Berufs-

haftpflichtversicherung, ist die Bestellung zu

widerrufen. Ein Ermessen kommt der Behörde

nicht zu.

2. Besteht im Zeitpunkt der Entscheidung des

Verwaltungsgerichts aufgrund einer rückwir-

kenden Deckungszusage der Versicherung

Versicherungsschutz für den Zeitpunkt, in dem

der Widerruf erfolgte, so ist dies unbeachtlich.

Der Kläger hat das Recht, einen Antrag auf

Wiederbestellung (S 23 WPO) zu stellen. ln der

Klage ist ein solcher Antrag nicht zu sehen.
(VG Weimar, Urt. v.7.2.1997 - 6 K 1114/96 WE,

wPK-Mitt 1997, 160)

lnhalt cincr Prozeßvsllmac**

Eine Vollmachtsurkunde, die sich nicht auf eine

bestimmte Steuerart und einen bestimmten Ver-

anlagungszeitraum bezieht, kann in der Regel

nicht als Dauerprozeßvollmacht für alle mög-

lichen Veranlagungszeiträume, Verfahrensab-

schnitte und Steuerarten verstanden werden

(Fortführung des BFH-Urteils in BFHE 164,210,

BStBt il 1991,726).

Der Prozeßbevollmächtigte kann eine lnnen-

vollmacht, die ihm bei Übergabe einer derarti-
gen als Außenvollmacht nicht ausreichenden

Vollmachtsurkunde erteilt worden ist, in eine

wirksame Prozeßvollmacht nur insoweit ver-

wandeln, wie die lnnenvollmacht im Zeitpunkt

der Konkretisierung der Vollmacht tatsächlich

reicht.
(BFH, Beschl. v.31.7.1996 - lll R 137/95, BFH/NV

1997,235)

Dieneüoie'trngsf reiheit /

GI Leitsätze
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Das Gerling lnstitut Pro Betriebliche Altersver-

sorgung und Vorsorge-Management GmbH -
GIBA - legt eine von Uwe Langohr-Plato her-
.ausgegebene Entscheidungsdokumentation
zu r Gese I lsch after- Geschäftsf ü h re r-Ve rso rg u n g

vor. Sie ist aufgeteilt in arbeitsrechtliche, steuer-
rechtliche und sozialrechtliche Entscheidungen.

Zunächst werden die Rahmenbedingungen der
Versorgung Geschäftsführer und der Gesell-
schafter von Kapitalgesellschaften dargelegt.
Das Werk wird abgerundet durch eine Check-
Liste zur Angemessenheit der Bezüge von
Gesellschafter und Geschäftsführern. Die Doku-
mentation hift ihnen bei der Gestaltung der Ver-

sorgung des Gesellschafter-Geschäftsführers
einer GmbH im Alter, bei der lnvalidität und für
seine Hinterbliebenen.
(Langohr-Plato, Entscheidungsdokumentation

zu r Gesel lschaft er- Geschäftsf ü h re r-Ve rso rg u n g,

Gerling lnstitut GIBA, Gereonshol 50670 Koln,

Fax (02 21) 1 44 -34 ll,Schutzgebühr DM 34,50)

Bekanntgabe des Steuerbescheides

- an Mandanten statt an Bevollmächtigten

Belehrungspflicht des RA

- Frachtvertrag

- lvlandatsende

Belehrungspflicht des SIB/WP
- Familienverlrag

: Durchführung des -
- Fremdvergleich

- gegenüber GmbH-Geschäftsführer
: wg. Gelahren der vGA

Beiichtigung, S 173 AO

- Grobes Verschulden
: des Sleuerberaters
: des Steuerpflichtigen

- Zurechnung des Beraterverschuldens

Berufshaft pfl ichtversicherung

- Wirtschaftsprüfung
: rücl<wirkende Deckungszusage

Beruf ungsbegründungsfrist
- Fristenkontrolle

- Verlängerungsantrag
: Erkrankung der Partei
: 1, Verlängerungsantrag

Beweislast

- Fälligkeitsbestätigung

- Fehlberatung
: lmmobilienerwerb
: Substantiierung

- Kausalität, Notarfehler/Schaden

- Kündigungsgrund

nommgnen - und an der Beurkundung nur
mittelbar oder gar nicht beteiligten - Testa-
mentserben (oder Vermächtnisnehmers) ist
geboten, weil es - ähnlich wie beivergleich-
baren privatrechtlichen Verhältnissen - Treu
und Glauben widerspräche, wenn dem
lediglich in den Schutzbereich der Notar-
pflichten miteinbezogenen Testamentserben
(Vermächtnisneh mer) weitergehende Rechte
zustünden als den unmittelbaren Urkunds-
beteiligten.

Die Einbeziehung derer, die - ohne unmittelbar
beteiligt zu sein - aufgrund des zu beurkun-
denden Rechtsgeschäfts Rechte enryerben sol-
len, in den Schutzbereich der Notarpflichten (s.

o. unter a) wird mit der ,,Leislungsnähe" dieser
nur mittelbar Beteiligten oder gänzlich Außen-
stehenden begründet. Dritte i.S.d. $ 19 BNotO
sind alle Personen, deren lnteresse nach der
besonderen Natur des Amtsgeschäfts durch
dieses berührtwerden und in deren Rechtskreis
dadurch eingegriffen werden kann, auch wenn
sie durch die Amtsausübung nur mittelbar und
unbeabsichtigt betroffen werden (vgl BGHZ 20,

53, 56;31, 5, 10; 58,343,353).

lnsofern ähnelt der vorliegende Sachverhalt
einem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten
Dritter (S 328 BGB analog). Fällt der in Aus-
sicht genommene Erbe durch Verschulden
eines von dem Erblasser eingeschalteten
Rechtsanwalts aus, kann er diesen aus
Schlechterfüllung eines Anwaltsvertrages
mit Schutzwirkung zugunsten Dritter in
Anspruch nehmen (BGH, IJrt. v. 6.7.1965 - Vt

ZR 47/64, NJW 1965, 1955, 1956;v. 11.1.1977 -
Vl ZR 261/75, a.a.O.;v. 13.7.1994 - lV ZR 294/93,
Gl 1995, 58 : NJW 1995, 51, 52;v. 13.6.1995 -
IXZR 121/94, NJW 1995,2551,2552). Dabeimuß
der geschädigte Dritte sich das Mitverschut-
den des Vertragspartners seines Schädigers
anrechnen lassen, selbst wenn jener nicht
sein Erfüllungsgehilfe oder gesetzlicher Ver-
treter asl (BGHZ 24,'325, 327 f; 33, 242 250;
BGH, Utt. v. 23.6.1965 - Vlll ZR 201/63, NJW
1965, 1757 1759;v. 10.11.1994 - lllZR 50/94, Gl
1996, 41 : NJW 1995, 392, 393; vgl. auch Lange,

Schadenersatz 2. Aufl., $ 10 Xl 5e tS. 599 tl).

Diese Begrenzung des Drittschutzes folgt unter
anderem aus Treu und Glauben (S 242 BGB):
Da der Geschädigte seine Rechte gegen den

Schädiger nur aus den Vertragsbeziehungen
der unmittelbaren Vertragsbeteiligten herlei-
tet, dürfen ihm nicht mehr Rechte zustehen
als dem Vertragspartner des Schädigers. Die

Einbeziehung des Dritten in den geschützten

Vertragsbereich bringt es mit sich, daß jener mit

der Erweiterung des Rechtsschutzes auch die

damit verbundenen Rechtsnachteile in Kauf
nehmen muß.

Der vorliegende Sachverhalt weist obendrein
gewisse Parallelen zu den Fällen der Scha-
denliquidation im Drittinteresse auf. Der Scha-

den konnte nämlich von vornherein nicht bei

dem Erblasser, sondern nur bei einem Dritten,

dem in Aussicht genommenen Testaments-

erben (oder Vermächtn isneh mer), ei ntreten (vgl.

BGH, Utt. v. 11.1.1977 - VIZR 261/75, NJW 1972

2073, 2074; Hohloch, FamRZ 1977, 530, 533;
Lorenz, JZ 1995,317,321 l). Auch beider Dritt-
schadensliquidation wird ein Mitverschulden,
das den in seinen Rechten Verletzten trifft,
auf den Schaden des Dritten angerechnet
(BGH, Urt. v. 29.1.1969 - I ZR 18/62 NJW 1969,

789, 790; Lange, Schadenersatz, $ I lll I [5.
4781;vgl. auch BGH, Urt. v. 25.11.1971 - Vll ZR

37/70, NJW 1972,289).

cc) Die Anrechnung des Mitverschuldens des
Testators als des unmiftelbaren Urkundsbe-
teiligten zu l-asten des lediglich mitge-
schützten Dritten entspricht ferner dem Sinn
und Zweck des S 19 Abs. 1 Satz 3 BNotO
i.V.m. S 839 Abs. 3 BGB. Der Betroffene soll,

ehe er Schadenersatz wegen Amtspflichtverlet-

zung geltend macht, sich zunächst gegen das
beanstandete Venrualtungshandeln selbst wen-
den und versuchen, auf diesem Wege Abhilfe
zu erreichen (BGHZ 95, 238, 242; 103, 242, 247;

BGH, Utt. v. 6.7.1995 - lllZR 175/94, NJW 1995,

2778, 2779). Dieses Haftungsprivileg des Amt-
strägers (vgl. auch MünchKomm-BGB/Papier,

S 839 Rdn. 285) rechtfertigt es, daß das Ver-

schulden des Betroffenen, der es versäumt hat,

sich auf diese Weise zu schützen, einem Dritt-

begünstigten auch dann zugerechnet wird,

wenn dieser selbst nichts unternehmen konnte.

Zu Recht hat das Berufungsgericht darauf hin-
gewiesen, daß nach der Gegenmeinung die
Vorschrift des S 19 Abs. 1 Satz 3 BNotO i.V.m.

S 839 Abs. 3 BGB immer dann leerläuft, wenn

derjenige, den der Erblasser in seinem Testa-

97,54

9Z 109
9Z 109

97,n6
w,54,255,276

97,276

97,229

97,289

9Z 60
97,162

97, 149,268
w,268
97,149

9Z 159

97,211

97,117

w, 128
97, 117

97,211

97,6

Bilanzerctellung

- Abschlußvermerk

- Bescheinigung
: Ordnungsmäßigkeit der Buchführung

- Dritthaftung

- Mitteilung des Mandanten
: Warenvonäte

- Prüfungspflichten
: Bewertung der Waren und Forderungen d. u.
: Warenbestand

- Rohaufschlagssäve

- Wareneinsatz

Bußgeld

- Schaden

Darlegungslast Regreßanspruch
- Beratungsfehler

- Schaden
: Veräußerungsgewinn, S1Z 1, 5 ESIG
: Zwei-Konten-Modell

Dienstleistungsfreiheit, Art. 59 EGV

- Rechtsberatungsgesetz

Dritthaftung

- Stillschweigender Auskunftsvertrag
: Bilanz
: Verhandlungen

- Vertrag mit Schutzwirkung
zugunsten Dritter
: Bilanzerstellung
: gegenläufige lnteressen
: Kreditgeber
: Mittelverurtendungskontrolle
: Testamentserrichtung
: Testathaftung

EDV-Fristenkalender

- Büroorganisation, FriStenkalender

- Störfall

Ehescheidung

- Steuerrückersiattung

w,81
9Z 39, 81

9Z 191

97.32

97,117

9Z 69
97.225
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9Z 39
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(Heft 1 -12,1997)

Abschlußprüfung

- Bewertung, GmbH-Beteiligung

- Bilanrverschöneru ngsabsprache

- Fortselzungsprüfung
: eingeschränkter Bestätigungsvermerk

- und Steuerberatung, $319 HGB
* Prüfungsumfang

- Qittenwidrige Schädigung

- Sonderprüfungen

- Unterschlagungen

- Vollständigkeitserklärung, unrichtige

Adelstitel

- Vermittlung des -
Allgemeine Auftragsbedingungen des WP

- Haftungsbegrenzung, Nr.9 AGB 1983

Anderkonto

- Treuhandbindung

Anwaltsvenrag

- Auslegung

Aufrechnung

- Rechtskraft

AuskunftsvertraS
- Stillschweigender Abschluß

: Bilanz
: Verhandlungen

w,217
97,217

97,173
97,173

97,2
97,242
97,242
97,242
97,242
97,217

97, 11

9Z 83

9Z 96

9Z 185

97,214

9Z 39, 191

9Z 39

9Z 39, 81, 191

9Z 191

Stichwort- und
E ntsch e i d u n g sve rze i ch n i s

@
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gewesen, ihn über Schwesler G. zu erinnern.

Diese hätte sich einer entsprechenden Bitte

nicht verschlossen. Wäre er erinnert worden,

hätte der Beklagte das Testament formgerecht

beurkundet, Das schuldhafte Unterlassen der

Schadenabwendung durch den Erblasser sei

der Klägerin zuzurechnen.

ll. Diese Ausführungen halten einer rechtlichen

Überprüfung stand.

1, Der Senat schließt sich der Ansicht des Beru-

fungsgerichts an, daß ein vom Erblasser in
Aussicht genommener Testamentserbe - der
nur deshalb nicht Erbe geworden ist, weit

der vom Erblasser angesprochene Notar
amtspflichtwidrig das Testament nicht oder
nicht ordnungsgemäß beurkundet hat - mit
seinem Schadenersatzanspruch gemäß S 19

Abs. 1 Satz 3 BNotO i.V.m. $ 839 Abs.3 BGB

ausgeschlossen ist, wenn der Erblasser die
Einlegung eines Rechtsmittels schuldhaft
unterlassen hat.

a) ln diesem Falle nützt es dem als Erbe (oder

Vermächtnisnehmer) in Aussicht genommenen

Dritten nichts, falls gegen ihn persönlich kein

entsprechender Schuldvorwurf erhoben werden

kann. Der Dritte ist zwar selbst ,,Verletzler" i.S.v.
, ö 
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BGB. Es ist anerkannt, daß den Notar, der ein

Testament zugunsten des Dritten beurkun-
den soll, diesem gegenüber Amtspflichten
treffen, bei deren Verletzung er dem Dritten
auf Schadenersatz haften kann (vgl. BGHZ 27,

274,275;31, 5, 10; 58,343,353;vgl. auch BGH,

Urt. v. 26.3.1982 - V ZR 12/81, WM 1982, 615;v.

14.12.1995 - tX ZR 242/95, WM 1996, 548, 550).

Daneben - und sogar in erster Linie - beste-

hen aber auch Amtspflichten gegenüber dem

Erblasser, der den Notar mit der Beurkundung

des Testaments beauftragt hat. Durch den Auf-

trag ist eine vertragsähnliche öffentlich-rechtli-

che Sonderbeziehung zwischen dem Erblasser

und dem Notar entstanden (vgL BGH, Urt. v.

2.6.1981 - Vt ZR 148/79, WM 1981,942,943;v.

23.11.1995 - tX ZR 213/94, Gl 1996, 29 : NJW

1996,464, 465, z.V.b. in BGHZ 131,200 ff).Unler-
läßt dieser schuldhaft die ihm aufgetragene

Beurkundung, ist jedenfalls auch der Erblasser

,,Verletzter" i.S.v. $ 19 Abs. 1 Satz 3 BNotO i.V.m.

S 839 Abs.3 BGB.

b) Allerdings hat der Bundesgerichtshof (Urt. v.

1710.1955 - lll ZR 33/54, NJW 1956, 260) aus-
gesprochen, derjenige, der in einem nichtigen

Testament als Erbe eingesetzt sei und gemäß

S 839 BGB Ersatz des ihm aus der Nichtigkeit

des Testaments entstehenden Vermögensscha-

dens verlange, brauche sich ein - nicht vor-

sätzliches - Selbstverschulden auf seiten des

Erblassers nicht entgegenhalten zu lassen.

Diese Ansicht müßte, falls sie zutreffend wäre,

auch für den vorliegenden Sachverhalt gelten.

Denn S 19 Abs. 1 Satz 3 BNotO i.V.m. $ 839

BGB regelt nur einen besonderen Fall des mit-

wirkenden Verschuldens (Haug, in: Seybold/

Schippet, BNotO 6. Aufl., $ /9 Rdn. 103; ders.,

Die Amtshaftung des tVolars 1989, Rdn. 233,

234;vgl. auch BGHZ 56, 57, 63; MünchKomm-

BGB/Papier 2. Aufl., S 839 Rdn. 284; Palandt/

Thomas, BGB 56. Aufl., $ 839 Rdn.73).

c) Dem Urteil vom 1710.1955 folgt der Senat
jedoch nicht. Er kann von ihm abweichen, ohne

den großen Senat für Zivilsachen anrufen zu

müssen, weil er inzwischen anstelle des lll. Zivil-

senats, der seinerzeit entschieden hatte, für die

Notarhaftung zuständig ist.

aa) ln der früheren Entscheidung hat der Bun-

desgerichtshof die Anrechnung eines Mitver-

schuldens des Erblassers nur unter dem

Gesichtspunkt einer Analogie zu S 846 BGB

geprüft. Er hat diese abgelehnt, weil der Scha-

den des in Aussicht genommenen Testaments-

erben keine schadenstiftende Einwirkung auf

den Erblasser voraussetze. Außerdem könnte

dem Erblasser als Mitverschulden allenfalls vor-

geworfen werden, bei der Testamentserrichtung

nicht auf die Belange des in dem Testament zu

Bedenkenden geachtet zu haben. Dabei wird

nicht hinreichend berücksichtigt, daß sich die

Amtspflichtverletzung - wie ausgeführt - auch

und sogar in erster Linie gegen den Erblasser

richtet und daß dieser auch gegen die eigenen

lnteressen handelt, wenn er den säumigen

Notar nicht dazu anhält, den erbrechtlichen Dis-

positionen des Erblassers Wirksamkeil zu ver-

leihen. Daran ändert nichts, daß der Schaden

nicht dem Erblasser, sondern dem verhinderten

Erben enruächst.

bb) DieAnrechnung des Mitverschuldens des
an der Beurkundung unmittelbar beteiligten
Erblassers zu Lasten des in Aussicht ge-

Erbenhaftung

- Vorbehaltserklärung

Erfüllungsgehilfe

- zwei Rechtsanwälte

Familienverträge

- Anforderung des Vertrages?

- Fremdvergleich

- Grundstücksverkauf, Rückanmietung

- Prüfungspilichten

Finanzamt

- Versäumnisse des FA

Fortbildungsveranstaltung
- Werbungskosten

Frachtvertrag

- Verjährungseintritt

Freiberufler

- Unternehmensberater

Fristenkontrolle

- Ausgangskontrolle
: Portobuch
: Telelax

- Fristenkontrollbuch
: EDV-gestütZes
: Erledigungs-Kontrolle
: Portobuch/Postausgan gsbuch
: Mitteilung des Gerichts

- Fristenüberwachung durch RA
: bei AKenvorlage
: 1. Fristverlängerung, Berufungsbegründung

- Fristversäumnis, unverschuldetes
: Aktenvorlage, RA
: Faxübermiitlung
: Krankheit der Ehefrau
: Krankheit des StB
: Rechlsirrtum, Revisionsf rist
: Unterschriftskontrolle

- Organisationsanweisung
: Beruf ungsbegründungsfrist
: EDV-Störfall
: Mitteilung des Gerichts

Gaststätten- Pachtvertra g

Gl Aktuell

- Einnahmen aus Schneeballsystem

- Häusliches Arbeitszimmer
: im Haus des Ehegatten

- Bilanzbuchhalter gg. StBerG

- Kinderlastenausg leich 1987 /BB/91

- Körperbehinderte
: Fahrstuhleinbau
: Kfz.-Kosten

- Schneeballsystem, Einnahmen

- Standardsoftware, Umsatzsteuer

- Vermögensteuer

- Vorfälligkeitsentschädigun g

- Wucher, Arbeitsverhältnis

- Zinsbesteuerung verfassungsgemäß

GmbH

- Geschäftsführer
: Steuerhafiung
: Untreue, Sequestration

Hafiungsbeschränkung

- Haftungshöchstsumme 500.000 DM
: Nr. 9 AGB/WP 1983

Hausverwaltung

- Honorar

- Nachbesserungsrecht

Honoraranspruch des RA

- Abtretung des -

Honoraranspruch des StB

- Abschlagszahlung
: Verjährungsunterbrechung

- Anerkenntnis des Mandanten

- Besprechungsgebühr, $31 StBGebV
: mit Finanzamt

- Buchführung
: Einrichten der -, SS32, 13 StBGebV
: Kontieren, S32 Abs. 2 StBGebV

- Einforderbarkeit, $9 StBGebV
:,,Allgemeine Beratung"
: Erläuterungen
: Mahnschreiben
: Nachprozeß
: Prozeßvortrag
: Rahmengebühr
: Unterschrift
: Zeitgebühr

- Entstehung des -
- Fälligkeit, S7 StBGebV

: Erledigung
: Mandatskündigung
: ohne Rechnung?

- Gebührenrahmen, $11 StBGebV
: Bestimmungsrecht, Festlegung

- Hausvenvaltung

- Hinweis auf Formvorschriften

- Honorarvereinbarung, unwirksame
: Auslegung
: Unwirksamkeit

- Kassenbuch

- Mittelgebühr
: Kontierung

- nach Kündigung

- Pauschalgebühr, S 14 SlBGebV
:Kenntnis der Nichtigkeit
: nichtige -, Vergütungsanspruch

: sonstige Tätigkeiten
: unwirksame Vereinbarung

- Praxistreuhänder

- Unentgeltlich?

- Verjährung des -
: Abschlagszahlung, Verjähru ngsu nterbrechung
: Beweislast für -
: Verzicht auf -

- Verjährungsbeginn
: Buchlührungshonorar
: mit Fälligkeit

- Verjährungsunterbrechung
: Abschlagzahlung

- Zeitgebühr
:$21 Abs. 1 StBGebV?
: Einrichien der Buchführung
: Kassenbuch
: Rechnungsinhalt

lmmobilienerwerb

- Fehlberatung

- Schaden

lnformation än Vorberater

- Klagelrist

Internet

- Werbeverbot

lnvestitionszulage

- Unterschrift

- Wiedereinsetzung

Kausalität

- zwischen Amtspflichtverletzung
und Schaden
: vorzeitige Fälligkeitsbestätigung

- zwischen fflichtwidrigkeit und Schaden

97, 171

9Z 185

97,268
97,149
97,262
97,268

9Z 50

9Z 50

9Z 109

97,154

97,228
97,239

97,107
97,237
97,228
97,263

97,205
97,255

97,2
97,279

9Z 106

97,132

97,289
v7,107

97,263

97,16

97,2BB

97,2
97,54
9Z B0

97,262

w,2
w,279

9Z 83

97,45
w,45

97.250

w, 152

9Z 150

97,167

97,152
97,152
97,252
97,167

9Z 150

97,252

9Z 150, 250
97,252
w,29

o7 co

97,45

226
226

97,

w,

97,164
97,162

97,169, 177

97,45
97,23
97,23

97,177

97,23
97,250

97,223
97,23, 169,

177,223
97,250
97,132

97,51

97,299

97,226
w,274

97,29
97,250

97,45

97,29

w,3

97,228

97,132
97,132

w,299
97,29,299

97,210
97,132
97,2BB
97,132
97,184
97,184
97,184

9Z 80, 158

9Z 150

w,226
97,250
9Z 150

97,128
97,128

@
97,6

97,211



Gt-12/97

: Anscheinsbeweis

- Unterbrechung der Kausalität
: Handlung des Geschädigten
: Familiäre Rücksichtnahme
: Beratu ngskonformes Verhalten
: Ungesicherte Vorleistung

Klageauftrag

- oder tatsächliche Verständigung?

Konkursvenrvalter

- Aussonderrungsrechte
: Sachenrecht, lnternationales
: Vorbehaltskauf

- Neugeschäft
: Masseschuld, $60 Abs. 

.l 
Nr. 1 KO?

: Umsa2steuer, S58 Nr. 2 KO

- Steuerhaftung

Kostenfestsetzung

- Fehlerhafte Rechtspflege-Entscheidung
: Vollstreckungsgegenklage

Kündigung des Mandats

- fristlose -, 5627 BGB

Liebhaberei

- Rechtsanwaltstätigkeit

Mandantengelder

- Herausgabeanspruch

- Nichliger Mandatsvertrag

Mandantenpflichten

- lnformationen an RA

Mandatsübernahme

- Belehrungspflicht
: des Altberaters

- Klagefrist

- Nachlrage beim Vorberater?

Mittelverwendungskontrolle

- Dritthaftung

- Sicherstellung des Anlegers

- Verjährung, berufsrechtliche?

- Überlegene Sachkunde
: Mandant, Jurist

Mitverschulden

- bei Auskunftshaftung

- Erfüllungsgehilfe des Mandanten

- lnformationen an RA
: durch Dritte

- Informationen an StB

- Schriftformklausel

- Vollständigkeitserklärung

- Vorsak des Geschädigten

Nachbesserung

- Leistungsverweigerung
: Beweislast

- Mängel in der Hausabrechnung

- Recht des StB

Nachforderungszinsen, S 233 a AO

- Verstoß gegen Treu und Glauben

Nachvertragliche Pf lichten

- Belehrungspflicht, Gestaltungsrechte

- Mandatsende, Verjährung

Notar

- Amtshandlung

- Amtspflicht
: Zukünfiiger Erbe

- Anderkonto
: Treuhandbindung

- Anwaltsnotar
: Abgrenzung RA-Haftung

- Auskunft

- Bescheinigung

97, B1

97,62
97,57

97,269

97,214

97,6

97,228

97, 11

97,11

9Z 16

9Z 55, 109

97,3
97,3

97,71

97,71

97,71

9Z 109

w,57
97,57

97,124
97. 124

97,46
97,46
97,46

- DDR-Grundstück
: Zusammenhang mit Ausreise

- Ersa2möglichkeit, andenveitige
(Subsidiarität)
: Erlöserurartung, ungewisse
: Konkursquote

- Mitteilungspflichten, S54 ESTDV

- Rechtmäßiges Alternatiwerhalten
: Fälligkeitsbestätigung

- Rechtsmittel, unterlassenes
: Gegenvorstellungen

- Treuhandgelder
: Ausreichende Sicherheiten

- Vorleistungen, ungesicherte

Partnerschaft

- Firma ,,und Partner"

- mit Wirtschaftsprüfer

Praxistreuhänder
- Honorarforderung

Praxiswert

- Abnuizungsdauer

Prozeßauftrag

- Fehler des Gerichts

Prozeßvollmacht
- Auslegung

- Ausschlußfrist zur Vorlage

- lnhalt

Rechtsanwalt
- Beratungspflichten

: Verjährungsunterbrech ung

- Erbenhaftung, beschränkte

- Liebhaberei

- Sachverhaltsermittlung

- Scheidu ngsverbundverfahren
: Abfindung des Arbeitgebers

- Vergleich, Geschäftsunfäl-ligkeit

- Verlreter, amtlich bestellter

Rechtsberatung / Rechtsbesorgung
- Dienstleistungsfreiheit

- Gesellschaftsverträge

- Forderungseinzug, Ausländer

- Honoraranspruch

- Mietvertrag

- durch Steuerberater

- Vermögensabwicklung, Ehescheidung

- durch Wirtschaftsprüfer
: Wirtschaftsberatung

- Steuerberatungsvertrag

Rechtskraft, 9322ZPO
- Abgelehnte Aufrechnung

- Durchbrechung, S826 BGB

Revision

- Frist, Wiedereinselzung

Sachverhaltsermift lung

- durch RA

Schaden
- Anwaltskosten zur Schadenabwendung

- BuBgeld

- Entnahme

- Ermessensentscheidung

- Gerichtsentscheidung

- lmmobilienerwerb

- Stille Reserven, Auldeckung

- Privatgutachten

- Verschmelzung, Kapitalgesellschaften

- Zwei-Konten-Modell

Sittenwidrige Schädigung, S826 BGB
- Abschlußprüfung
- Erwerb eines Adelstitels

97,264

97,57
97,57

97,154

97,211

97,291

9Z 96
9Z 133

w,57

97,51

97,256

97,62

97,307

97,77
97,228,3ü

97,267
97,171

97,228
97,16

97,307
97,226
97,229
97,226
97,175
97,175
97,240

97,226
97,175

97,274

97,214

97,214

9Z 106

97,16

97,102
w, 102

97,229
97,262
97,262

97,133
9Z 185

97,16
9Z 185

97,32
9Z 159

97,217
w,217

97,304
97,304

97,45
97,252,295,304

9Z 50

9Z 55
9Z 109

9Z 133

97,291

9Z 96

97,133
9Z 165
9Z 133

9Z 185

97,32
97,141

97,269
97,269
97,128
97,141

97,62
97,113

97,225,279

97.242
97,11

bisherigen Vortrags handelt (vgl. hierzu
Senafsbeschl. v. 21.3.1995 - Vl ZB 5/95, Vers?
1995, 933, 934). Auch wenn dieser Vortrag

berücksichtigt wü rde, kön nte eine solche Anwei-
sung lediglich eine gewisse Gedächtnisstütze
zur Folge haben, die allerdings der erforder-
lichen Präzision entbehrt und vorliegend auch
versagt hat. Jedenfalls vermag sie nicht die
erforderliche Anweisung zu ersetzen, die
sich aus dem Datum der Absendung der
Berufungsschrift ergebende vorläufige Be-
rufungsbegründungsfrist im Fristenkalender
zu notieren.

Da nach den zutreffenden Enruägungen des
Berufu n gsgerichts n icht auszusch ließen ist, daß
die Fristversäumung bei Beachtung dieser
Sorgfaltspflicht vermieden worden wäre, ist die
Gewährung von Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand zu Recht versagt worden.

- Mitverschulden

- Dritthaftung

- Entgangenes Erbe
(BGH, Urt. v. 13.5.1997 - lX ZR 123/96)

Leitsatz:

Der vom Erblasser ia Aussicfit genom-
mene Testamentserbe, der deerregon
nicfit Eläe gelirorden ist weil der vom
Erblasser ang€€procüene Nolar amt. -
pflichhdüig das Testament nidrt beur-
kundot hat ist mit seinem So*radener-
satzansprucü. gegen den Notar ausge-
scüloesen, ureRn der Er,blasser e$ scftuld-
haft snterlassen hat den Notar zu er-
ianem (Abwetdtung von EGH, llrt. u
1710.1956 - IL Zn $/54 MIrfl 1956, 26A).

Zum Sachverhalt:

Die Klägerin, eine kirchliche Stiftung, nimmt
den verklagten Notar auf Schadenersalz in

Anspruch, weil er es pflichtwidrig und schuld-
haft versäumt habe, ein Testament des am
9.1 0.1 992 oh ne letztwi I I i ge Verf ü g u n g verstorbe-

nen A.M. (im folgenden: Erblasser) zu beur-
kunden, der sie zur Alleinerbin habe bestimmen
wollen.

Am 8.3.1991 bat der damals B3jährige und an

dem Parkinsonschen Syndrom leidende Erblas-
ser über das ffarrbüro den Beklagten zu sich
in die Wohnung, um ein Testament zu errichten.
Dieser Bitte kam der Beklagte noch am selben
Tage nach. ln der Wohnung des Erblassers traf

er außerdem die Ordensschwester G. an, die
in der Kirchengemeinde, der der Erblasser

angehörte, die Krankenpflege versah und ins-

besondere den Erblasser betreute. lnfolge sei-
ner Erkrankung konnte sich der Erblasser nur
schwer verständlich machen. Unter Mithilfe von

Schwester G. teilte er dem Beklagten seinen
letzten Willen mit. Danach sollte die Klägerin als
Alleinerbin eingesetzt und dem Mutterhaus der
Schwester G. ein Vermächtnis zugewandt wer-
den. Der Beklagte skizzierte den Gesprächsin-
halt und nahm vom Erblasser eine Unterschrift-
sprobe. Am Ende seines Besuchs teilte er mit,

daß das Testament noch geschrieben werden

müsse; danach werde er zu seiner Beurkun-

dung nochmals vorbeikommen. Entgegen die-
ser Ankündigung erschien der Beklagte nicht
wieder. Eine Erinnerung an die noch ausste-
hende Beurkundung ist weder durch den
Erblasser noch durch einen Dritten erfolgt.

Die in Höhe von 89.741,19 DM erhobene und
später aul 138.572 DM erhöhte Klage ist in den
Vorinstanzen abgewiesen worden, weil der
Erblasser es fahrlässig unterlassen habe, den
Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels

abzuwenden (S 19 Abs. 1 Satz 3 BNotO i.V.m.

S 839 Abs. 3 BGB). Dagegen wendet sich die
Klägerin mit ihrer Revision. - Die Revision hat

keinen Erfolg.

Aus den Gründen:

l. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, der
Erblasser habe gewußt, daß das Testament
noch nicht rechtswirksam errichtet gewesen sei.

Spätestens nach Ablauf von einigen Monaten
habe sich ihm der Verdacht aufdrängen müs-
sen, der Beklagte könnte die Angelegenheit ver-
gessen haben. Selbst wenn er wegen seines
schlechten Gesundheitszustandes nicht in der
Lage gewesen sei, selbst Verbindung zum
Beklagten aufzunehmen, wäre es ihm möglich

Anwaltshaftung
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378;v.9.12.1993 - lX ZB 70/93, NJW 1994, 458;

v. 13.6.1996 - VIIZB 7/96, NJW 1996, 2514).

a) Mit Recht nimmt das Berufungsgericht an,

daß diese Vorkehrungen im Büro der klägeri-

schen Prozeßbevollmächtigten nicht beachtet

worden sind. Zwar könnte der Vortrag des Klä-

gers im Wiedereinsetzungsantrag zunächst

dahin verstanden werden, daß im Büro seiner

Prozeßbevollmächtigten eine entsprechende

Anweisung bestanden habe. Es heißt dort, wenn

durch Einreichung des Schriftsatzes eine wei-

tere Frist ausgelöst werde wie etwa bei der Beru-

fungseinlegung, sei der Sachbearbeiter ange-
wiesen, diese weitere Frist nebst entsprechen-

der Vorfrist im Fristenkalender zu notieren und

den Fristablauf in der Handakte zu vermerken.

Der weitere Vortrag läßt jedoch erkennen, daß
jedenfalls die tatsächliche Handhabung im
betreffenden Anwaltsbüro einer solchen Anwei-

sung nicht entspricht.

lnsbesondere ist nicht vorgetragen worden, daß

im vorliegenden Fall eine Anweisung auf Ein-

tragung der vorläufigen Begründungsfrist in den

Fristenkalender versehentlich nicht befolgt wor-

den wäre. Soweit es nämlich im Wiedereinset-

zungsantrag weiter heißt, Frau L. habe die Beru-

fungsschrift nach Unterzeichnung durch den

Prozeßbevoiimächtigien per Posi versancit unci

dies vermerkt, wird die Art dieses Vermerks in

der eidesstattlichen Erklärung von Frau L. dahin

erläutert, daß sie einen Aktenvermerk über die

Aufgabe zur Post gefertigt hat. Von einer verse-

hentlich unterlassenen Eintragung der vorläufi-
gen Begründungsfrist im Fristenkalender ist

weder im Wiedereinse2ungsgesuch noch in der

eidesstattlichen Erklärung von Frau L. die Rede.

Vielmehr wird das Versehen von Frau L. in
Überei nsti m m u n g m it deren eidesstattl icher Er-

klärung lediglich darin erblicl<t, daß sie den

Kontrollanruf vergessen habe und deshalb die

Berechnung und Eintragung der Begrün-

dungsfrist unterblieben sei.

Bei dieser Sachlage kann dem Klägervortrag

nicht mit der für die Gewährung von Wieder-

einse2ung in den vorigen Stand erforderlichen

Eindeutigkeit (vgl. hierzu Senatsbeschl. v.

10.12.1996 - VIZB 16/96, NJW 1997 1079) enI-

nommen werden, daß die Notierung der
vorläufigen Berufungsbegründungsfrist hinrei-

chend organisiert war und die gebotene Ein-

tragung im Fristenkalender von Frau L. nur auf-
grund eines Versehens unterlassen worden ist.

b) Auch mit der Beschwerde wird nicht geltend

gemacht, daß die vom Berufungsgericht ver-

mißte Anweisung beslanden habe. Vielmehr

wird die vom Berufungsgericht unter Hinweis

auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofs für notwendig erachtete Notierung der vor-

läufigen Berufungsbegründungsfrist im Fristen-

kalender ausdrücklich als nicht erforderlich

bezeichnet, weil die im Büro der klägerischen

Prozeßbevol I mächtigten erteilten Anweisu ngen

in gleichem Maß die Fristwahrung sicherstellten.

Auch aus dem übrigen Beschwerdevorbringen

wird deutlich, daß jedenfalls nach der im Büro

des klägerischen Prozeßbevollmächtigten üb-

lichen Handhabung die Berufungsbegrün-
dungsfrist erst dann eingetragen wird, wenn sie

durch den sogenannten Kontrollanruf beim
Berufungsgericht als endgültige Frist ermittelt ist,

während zuvor lediglich ein Aktenvermerk über

die Aufgabe der Berufungsschrift zur Post gefer-

tigt wird.

lndessen liegt auf der Hand, daß die Eintragung

solcher Vermerke in die Handakte anstatt in
einen täglich zu kontrollierenden Fristenkalen-

der leicht zur Folge haben kann, daß die Fest-

steiiung uncj äoiierutrg der errdgüiligerr tse-

rufungsbegründungsfrist der Fristenkontrolle

entgleitet, wenn niemand die Akte zur Hand

nimmt und das Gedächtnis der mit der Frist-

wahrung bzw dem Kontrollanruf beaufiragten

Büroangestellten versagt. Gerade derartigen

Versehen soll aber durch die oben dargelegte

Pflicht vorgebeugt werden, die vorläufige Be-

rufungsbegründungsfrist schon in zeitlichem

Zusammenhang mit der Einreichung der Beru-

fungsschrift zu notieren (BGH, Beschl. v.

13.6J996, a.a.O.).

2. Soweit mit der Beschwerde vorgetragen

wird, eine weitere Sicherung der Notierung der
Berufungsbegründungsfrist werde nach den

Anweisungen des Prozeßbevollmächtigten des

Klägers dadurch erreicht, daß die Frist zur Ein-

legung der Berufung erst dann zu streichen sei,

wenn der Kontrollanruf beim Berufungsgericht

den Eingang der Berufungsschrift bestätigt

habe, kann dahinstehen, ob es sich hierbei im
Hinblick auf die Zwei-Wochen-Frist des S 234
ZPO noch um eine zulässige Ergänzung des
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Fristenkontrolle

- Berufungsbegründungsfrist

- Büroorganisation

- Anweisungen im Anwaltsbüro
(BGH, Beschl. v. 6.5.1997 - VIZB 12/97)

Leitsätze:

1. Das mutmaßlicfie Ende der Berufung
begr.ändungsfrist muB sdron bei oder
alsbald nacfi Absendung der Berufungs-
echrift im Frietenkalender nstiert werden;
dioeerVermerk i$tzu fiberprtifen und ggf.
zu korr,igier€n, wenn das genaue Ein-
gangsdatum bei Gedcht bekannt wid.

2. DeB eine solcheAnweisung bestanden
habe' kann im lMedereineeEungwerfah-
ren Fur bedidcsicürtigt werden, wenn dsr
äbdgo Vortrag erkennon läßt da8 die
Anweisung im.Anwaltsbüro grundsätzlich
praktiziert uuird.

Aus den Gründen:

L Der Kläger hat gegen das ihm am 18.10.1996

zugestellte Urteil des Landgerichts mit am
'14.'1'1.1996 beim Berufungsgericht eingegange-
nem Schriftsatz Berufung eingelegt. Seine Be-
rufungsbegründung ist dort erst am 18.12.1996

eingegangen. Mit Schriftsatz vom 23.12.1996,

beim Berufungsgericht eingegangen am
2.1.1997, hat der Kläger Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist

zur Berufungsbegründung beantragt und unter

Glaubhaftmachung vorgetragen, im Büro sei-
nes Prozeßbevollmächtigten bestehe die An-
weisung, die Absendung eines fristwahrenden

Schriftsatzes in der Akte mit Handzeichen und
Datum zu notieren, Am folgenden, spätestens

übernächsten Tag sei beim Adressaten anzuru-
fen und der fristgerechte Eingang zu bestätigen,

Auch hierüber sei ein solcher Aktenvermerk
aufzunehmen. Werde durch Einreichung des
Schriftsatzes eine weitere Frist ausgelöst, wie
dies bei der Berufungseinlegung der Fall sei, sei

der Sachbearbeiter angewiesen, diese weitere
Frist nebst Vorfrist im Fristenkalender zu notie-
ren und den Fristablauf nebst Handzeichen in

der Handakte zu vermerken.

lm vorliegenden Fall sei nach Eingang des
Urteils die Berufungsfrist auf den 18.11.1996

notiert worden. Nach Fertigung der Berufungs-

schrift habe die sorgfältig ausgewählte und

übenruachte Angestellte L. den Schriftsatz zur

Post gegeben und unter dem 12.11.1996 die Ver-

sendung vermerkt. Allerdings sei versehentlich

der Kontrollanruf bei der Geschäftsstelle des

Berufungsgerichts, mit dem das Datum des Ein-
gangs habe ermittelt werden sollen, unterblie-

ben. lnfolgedessen sei auch keine Berechnung

und Eintragung der Berufungsbegründungsfrist

erfolgt. Dieses Versäumnis sei bis zum
18.12.1996 unbemerld geblieben.

Das Berufungsgericht hat mit Beschluß vorn

16.1.1997 die beantragte Wiedereinselzung in

den vorigen Stand versagt und zugleich die
Berufung des Klägers als unzulässig verurorfen.

Gegen diesen am 11.2.1997 zugestellten

Beschluß richtet sich die am 25.21997 einge-
gangene sofortige Beschwerde.

ll. Das zulässige Rechtsmittel hat in der Sache
keinen Erfolg. Zu Recht hat das Berufungs-
gericht dem Kläger die beantragte Wiederein-

setzung versagt, weil die Versäumung der Frist

zur Berufungsbegründung auf einem Verschul-

den i h res zweiti nstanzl ichen Prozeßbevol I mäch-

tigten beruht und dies dem Kläger nach

S 85 Abs. 2 ZPO zuzurechnen ist.

1. Zutreffend hat das Berufungsgericht aus-
geführt, daß die Fristenkontrolle im Büro

des klägerischen Prozeßbevollmächtigten nicht
ausreichend organisiert war. Weil die Begrün-
dungsfrist vom Eingang der Berufungsschrift
beim Berufungsgericht abhängt, ist ihre

korrekte Ermittlung zwar erst anhand des

Eingangsdatums möglich. Nach der ständigen

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist es

aber erforderlich, das mutmaßliche Ende der
Frist schon bei oder alsbald nach Absendung
der Berufungsschrift im Fristenkalender zu

notieren und diesen Vermerk später zu über-
prüfen und ggf. zu korrigieren, sobald das
genaue Eingangsdatum der Berufungsschrift
durch die gerichtliche Eingangsbestätigung
bekannt wird (Senatsbeschl. v. 10.3.1992 -
Vl ZB 3/92, Vers? 1992, 1154, 1155; BGH,

Beschl. v. 21.10.1987 - lvb ZB 158/87, NJW 1988,

568; v. 20.5.1992 - Xll ZB 43/92, VersR 1993,
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,,Renditen" aus lGpitalüberlassung
ftir Schneeballsysüem als Einnahmen zu

versteuem

Die rd. 90.000 Anleger der im Januar 1991

zusammengebrochenen Ambros S. A. müssen

die ihnen gutgeschriebenen ,,Renditen" als

Einnahmen aus Kapitalvermögen versteuern.

Dies gilt unabhängig davon, ob die Anleger

diese,,Renditen" tatsächlich ausgezahlt erhiel-

ten oder nach eigener Wahl zwecks Erhöhung

ihres Einlagekapitals bei der Ambros ,,stehen-

ließen". Das hat der Bundesfinanzhof in einer

Rei he von U rtei len v om 22.7.1997 (i nsbesondere

Az. Vlll R 12/96, Vlll R 13/96 und Vlll R 57195)

entschieden.

Die Anleger hatten der Ambros S.A. gegen eine

hohe Erfolgsbeteiligung (70 bzw. B0 v.H.) auf

einem Sammelkonto Geldbeträge (in Höhe von

insgesamt über 800 Mio, DM) zur Verfügung

gestellt, die die Gesellschaft zu spekulativen Ter-

mingeschäften an den internationalen Börsen

einsetzen sollte. Nach Anfangsgewinnen erwirt-

schaftete Ambros hol,re Verluste, die im Laufe
A^- =^i+ -. .- ,,^ll^+A^,-Ji^^^ A ,,+-^^",,^^ 

^^^ 
tri^

uul l-ull, zl,ll v(JllDtd.ll\llvgl lnulz9lllullv uvo Lrrr-

lagekapitals der Anleger führten. Dennoch spie-

gelte Ambros den Anlegern stets hohe Gewinne

vor. Sämtlichen Begehren von Anlegern auf

Auszahlung der gutgeschriebenen,,Renditen"

und gekündigten Kapitaleinlagen kam die

Ambros S.A. bis Oktober 1990 prompt nach.

Sie bestritt diese Auszahlungen großenteils

mit zweckwidrig verwendetem Einlagekapital

neu hinzugetretener Anleger (sog. Schneeball-

system). Anfang 
.1991 brach das Schneeball-

system zusammen.

Der Bundesfinanzhof beurteilte die zwischen

den Anlegern und der Ambros bestehenden

Rechtsverhältnisse als typisch stille Gesell-

schaften i.S.v. S 20 Abs. 1 Nr. 4 des Einkom-

mensteuergesetzes. Der Erfassung der an die

g utg läu bi gen An leger tatsäch I ich ausgezah lten

,,Gewinnanteile" stehe nicht entgegen, daß die

Ambros in Wahrheit gar keine Gewinne erzielt,

sondern Verluste erlitten habe. Dies gelte selbst

für den Fall, daß die ausgezahlten Scheinrendi-

ten aus den Kapitaleinlagen anderer Anleger

oder gar der Zahlungsempfänger selbst her-

gerührt hätten.

Als Einnahmen aus Kapitalvermögen seien aber

auch diejenigen ,,Renditen" zu erfassen, welche

die Anleger - obwohl sie die sofortige Auszah-

lung durch die leistungswillige und leistungs-

fähige Ambros S. A. hätten erreichen können -
im eigenen lnteresse zwecks Erhöhung ihres

Einlagekapitals,,stehengelassen" hätten (sog.

Schuldumschaffung oder Novation). Am Zufluf)

dieser wiederangelegten ,,Renditen" bei den

Anlegern ändere nichts, daß die betreffenden

Forderungen auf Rückgewähr der Kapitalein-

lagen in einem späteren Veranlagungszeitraum

uneinbringlich geworden seien.

Die Urteile werden demnächst veröffentlicht

werden.
(Pressemitteilung d. BFH v. 30.10.1992 Nr. 15)

Steuerhinterziehung / Lohnsteuer /
lElllabr rmaccr rnnYrr 9r-Yrrrwver r:t

Für die Strafzumessung in Fällen der Lohn-

steuerhinterziehung ist auf den dem Staat

dauerhaft entstandenen Schaden abzustellen,

der sich nach den tatsächlichen Verhältnissen

der Arbeitnehmer richtet (Leitsatz nicht amtlich).

(BGH, Beschl. v. 4.2.1997 - 5 StR 681/96, wistra

1992 187)

Testamentsvollstrecker / Ertrags-
nie0brauc*r / Mitunternehmer?

Die Frage, ob und unter welchen Umständen

ein Testamentsvollstrecker, der zugleich mit

einem Ertragsnießbrauch am vererbten Kom-

manditanteil bedacht ist, neben dem Erben als

Mitunternehmer angesehen werden kann, ist

von grundsätzlicher Bedeutung, im Streitfall
jedoch nicht klärungsfähig.
(BFH, Beschl. v. 26J1.1996 - lV B 23/96, BFH/NV

1997,393)
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Vorschau auf 1/98
Wiedereinsetzungsantrag, unvollständiger Sachvortrag, Antragsfrist (BGH); Wiedereinsetzung,

unzureichende Berufungsbegründung (BGH); Steuerberatungsauftrag, Auslegung, Belehrungspflichten,
Hinzuziehung zu Bankgespräch, Schaden wg. unterlassener Aufteilung ernes Mehrtamilienhauses rn

Eigentumswohnungen (OLG Hamm); Steuerberaterhaftung, Auftrag zur Ausnutzung einer eingeräumten
Frisf bls zum letzten Tag, Schaden, entgangener Gewinn, Zinsverlust'(OLc Hamm); Steuerberaterhonorar,

Vergütungsanspruch des freien Mitarbeiters, Wettbewerbsverbot und dessen Begrenzung

Dieser Ausgabe liegt eine lnformation zur privaten Geldanlage
in Aktienfonds bei.

Der Mandatsvertrag.
Die neue CD-ROM aus der Reihe Gl

Die elektronische Gl-Gesamtausgabe 1980 - 1997 erschlieBt Rechtsprechung
rund um das Thema Mandat und Mandatsvedrag.

Sie zeigt Grenzen und Risiken des Berufsalltags auf, zum Beispiel bei den Themen Beratungsrisiko,
Belehrungspflicbt, Haftung, Versicherungsschutz, Honorar, Zurückbehaltungsrecht, Büroorganisation etc.

Weitere lnformationen finden Sie in dieser Ausgabe.
Bestellungen an Gl-Service Fax-Hotline (02 21) 1 44-51 55
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INHALT

Gl Aktuell

Gl Leitsätze

Fristenkontrolle
Berufungsbegründungsfrist . Büroorganisation . Anweisungen im Anwaltsbüro

(BGH, Beschl. v.6.5.'1997 -VIZB 12/97)

@
Anwaltshaftung

Mitverschulden . Dritthaftung' Entgangenes Erbe
(BGH, Urt. v. 13.5.1997 - lX ZR 123/96)

@
Honorar und Zurückbehaltungsrecht

Grenzen ' Sicherheit durch Schuldbeitritt
(OLG Düsseldorf, Urt, v. 12.9.1996 - 13 U 128/95)

@
Honoraranspruch des Steuerberaters

Verjährung . Unentgeltlichkeit
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 18.7.1996 - 13 U 132/95)

@
Steuerberaterhaftung

Regreßverjährung, S68 StBerG . Sekundäranspruch
Belehrungspflicht über Fehler in den eigenen Arbeiten . Mandatsauftrag an Rechtsanwalt

(OLG Düsseldorf, Urt.v. 12.9.1996 * 13 U 97195)

@
Nachbesserungskosten

Frist zur Nachbesserung
(LG Darmstadt, UrLv. 7.8.1997 - I O 381/95)

@
Gl Hinweis
FEEI|'!I

Jetzt auf CD-ROM: Der Mandatsvertrag.
Die elektronische Gl-Gesamtausgabe 1980 -1997
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